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A. Problem 

Die selbständigen Landwirte, ihre mitarbeitenden Familien-
angehörigen und die Altenteiler sind zu einem großen Teil 
unzureichend oder nicht gegen das wirtschaftliche Risiko der 
Krankheit gesichert. Die Bundesregierung ist der Auffassung, 
daß dieser Teil der Bevölkerung des gesetzlichen Krankenver-
sicherungsschutzes bedarf. Auch die Berufsorganisation der 
Landwirte hält eine solidarische Sicherung gegen das Krank-
heitsrisiko für unerläßlich. 

B. Lösung 

Es ist vorgesehen, die Krankenversicherung der selbständigen 
Landwirte gesetzlich zu regeln und als Versicherungsträger 
eigenständige Selbstverwaltungskörperschaften einzurichten. 
Die Versicherung der Landwirte und der mitarbeitenden Fami-
lienangehörigen ist ausschließlich durch Beiträge zu finanzie-
ren. Die Mittel für die Versicherung der Altenteiler sollen 
dagegen vom Bund aufgebracht werden. Der Leistungsumfang 
soll grundsätzlich dem der Sachleistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung entsprechen. 

C. Alternativen 

keine 
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D. Kosten 

Im Bundesdurchschnitt wäre im Jahre 1972 eine Beitragsstaffel 
für die Unternehmer von rd. 52 DM bis rd. 130 DM erforderlich, 
um den Aufwand voll zu decken. 

Die Bundeszuschüsse für die Finanzierung der Krankenver-
sicherung der Altenteiler werden betragen: 

1972 = 176 Millionen DM (1. Juli bis 31. Dezember 1972) 

1973 = 390 Millionen DM 

1974 = 435 Millionen DM 

1975 = 480 Millionen DM 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

I/4 (IV/3) — 811 00 — Kr 17/71 

Bonn, den 30. Dezember 1971 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlos-
senen 

Entwurf eines Gesetzes 

zur Weiterentwicklung des Rechts der gesetz

-lichen Krankenversicherung 

(Gesetz über die Krankenversicherung der 

Landwirte — KVLG) 

mit Begründung (Anlage 1). Ich bitte, die Beschlußfassung des 
Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung. 

Der Bundesrat hat in seiner 374. Sitzung am 3. Dezember 1971 
gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu 
dem Gesetzentwurf wie aus der Anlage 2 ersichtlich Stellung 
zu nehmen. 

Im übrigen erhebt der Bundesrat gegen den Entwurf keine 
Einwendungen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme 
des Bundesrates ist in der Anlage 3 dargelegt. 

Für den Bundeskanzler 

Der Bundesminister für besondere Aufgaben 

Ehmke 
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Entwurf eines Gesetzes 

zur Weiterentwicklung des Rechts der gesetzlichen Kranken

-

versicherung (Gesetz über die Krankenversicherung der Land

-

wirte — KVLG) 

Gesetzesübersicht 

Erster Abschnitt 

Aufgabe der Versicherung und Kreis der versicher

-

ten Personen 	 §§ 1 bis 6 

I Aufgabe der Versicherung 	§ 1 

II. Versicherungspflicht 	 §§ 2 bis 4 

III. Freiwillige Versicherung 	 §§ 5 und 6 

Zweiter Abschnitt 

Leistungen der Versicherung 	 §§ 7 bis 36 

I. Arten der Leistungen 	 § 7 

II. Maßnahmen zur Früherkennung und Verhü-
tung von Krankheiten 	 §§ 8 bis 11 

III. Krankenhilfe 	 §§ 12 bis 19 

IV. Mutterschaftshilfe 	 §§ 20 bis 24 

V. Familienhilfe 	 §§ 25 und 26 

VI. Betriebs- und Haushaltshilfe 	 §§ 27 bis 29 

VII. Sterbegeld 	 § 30 

VIII. Gemeinsame Vorschriften 	 §§ 31 bis 36 

Dritter Abschnitt 

Träger der Versicherung 	 §§ 37 bis 47 

I. Landwirtschaftliche Krankenkassen 	§§ 37 und 38 

II. Mitgliedschaft 	 §§ 39 bis 43 

III. Organe 	 § 44 

IV. Satzung 	 §§ 45 bis 47 

Vierter Abschnitt 

Bundesverband der landwirtschaftlichen Kranken

-

kassen 	 §§ 48 bis 52 
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Fünfter Abschnitt 

Meldungen, Aufbringung und Verwaltung der Mittel §§ 53 bis 65 

I. Meldungen 	 §§ 53 und 54 

II. Aufbringung der Mittel 	 § 55 

III. Beiträge 	 §§ 56 bis 61 

IV. Verwaltung der Mittel 	 §§ 62 bis 65 

Sechster Abschnitt 

Verhältnis zu Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, 
Apotheken, Hebammen und Einrichtungen für Be-
triebs- sowie Haushaltshilfe §§ 66 bis 69 

Siebenter Abschnitt 

Verfahren, Strafen, Geldbußen und Zwangsgeld, An

-
wendung sonstiger Vorschriften 	 §§ 70 bis 74 

Achter Abschnitt 

Änderung von Gesetzen 	 §§ 75 bis 77 

Neunter Abschnitt 

Übergangs- und Schlußvorschriften 	 §§ 78 bis 99 
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Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

ERSTER ABSCHNITT 

Aufgabe der Versicherung und Kreis der 
versicherten Personen 

I. Aufgabe der Versicherung 

§1 

Aufgabe der Krankenversicherung der Landwirte 
ist, zur Früherkennung und Verhütung von Krank-
heiten, bei Krankheit, Mutterschaft und Tod Leistun-
gen nach den folgenden Vorschriften zu erbringen. 

II. Versicherungspflicht 

§2 

(1) In der Krankenversicherung der Landwirte 
sind versichert 

1. Unternehmer der Land- und Forstwirtschaft ein-
schließlich des Wein-, Obst-, Gemüse- und Gar-
tenbaus sowie der Teichwirtschaft und der Fisch-
zucht (landwirtschaftliche Unternehmer), deren 
Unternehmen, unabhängig vom jeweiligen Un-
ternehmer, eine auf Bodenbewirtschaftung be-
ruhende Existenzgrundlage bildet; § 1 Abs. 4 
und 5 des Gesetzes über eine Altershilfe für 
Landwirte gilt, 

2. Personen, die ihren Lebensunterhalt, abgesehen 
von geringfügigen Nebeneinkünften, aus selb-
ständiger Tätigkeit als landwirtschaftliche Un-
ternehmer bestreiten, ohne daß das Unterneh-
men eine Existenzgrundlage im Sinne der Num-
mer 1 bildet; als geringfügig gelten Nebenein-
künfte, die im Kalenderjahr ein Viertel der für 
Jahresbezüge in der Rentenversicherung der Ar-
beiter geltenden Beitragsbemessungsgrenze nicht 
übersteigen, 

3. mitarbeitende Familienangehörige eines land-
wirtschaftlichen Unternehmers, wenn sie das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, 

4. Personen, welche die Voraussetzungen für den 
Bezug von Altersgeld, vorzeitigem Altersgeld 
oder Landabgaberente erfüllen und diese Lei-
stungen beantragt haben, 

5. Personen, die das fünfundsechzigste Lebensjahr 
vollendet haben und während der letzten fünf-
zehn Jahre vor Vollendung des fünfundsechzig-
sten Lebensjahres mindestens sechzig Kalender-
monate als landwirtschaftliche Unternehmer nach 
den Nummern 1 oder 2 oder als mitarbeitende 
Familienangehörige nach Nummer 3 tätig waren. 

(2) Unternehmer ist derjenige, für dessen Rech-
nung das Unternehmen geht. Betreiben Ehegatten 
gemeinsam ein landwirtschaftliches Unternehmen, so 
gilt derjenige Ehegatte als Unternehmer, der das 
Unternehmen überwiegend leitet. Ist nicht festzu-
stellen, wer das Unternehmen überwiegend leitet, 
bestimmt die Krankenkasse, welcher Ehegatte als 
Unternehmer gilt. 

(3) Mitarbeitende Familienangehörige sind Ver-
wandte bis zum dritten Grade und Verschwägerte 
bis zum zweiten Grade sowie Pflegekinder (Per-
sonen, mit denen der Unternehmer oder sein Ehe-
gatte durch ein familienähnliches, auf längere Dauer 
berechnetes Band verbunden ist, sofern er sie in 
seinen Haushalt aufgenommen hat und zu den Ko-
sten ihres Unterhalts nicht unerheblich beiträgt), 
und an Kindes Statt rangenommene Kinder eines 
landwirtschaftlichen Unternehmers oder seines Ehe-
gatten, die in seinem landwirtschaftlichen Unter-
nehmen hauptberuflich tätig sind. 

(4) Voraussetzung der Versicherung für die in 
Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Personen ist, daß sie 
nicht nach Absatz 1 Nr. 1 oder 2 versichert sind, 
für die in Absatz 1 Nr. 4 bezeichneten Personen, daß 
sie nicht nach Absatz 1 Nr. 2 oder 3 versichert sind, 
und für die in Absatz 1 Nr. 5 bezeichneten Personen, 
daß sie nicht nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 versichert 
sind. 

§3 

Nach diesem Gesetz ist nicht versichert, wer nach 
anderen gesetzlichen Vorschriften für den Fall der 
Krankheit versicherungspflichtig ist. Dies gilt nicht 
für die in § 165 Abs. 1 Nr. 3 und § 315 a der 
Reichsversicherungsordnung bezeichneten Personen, 
wenn sie nach § 2 Abs. 1 Nr. i bis 3 versichert sind 
oder wenn sie nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 versichert sind 
und in den letzten zwanzig Jahren vor Stellung des 
Antrages auf Gewährung der in § 2 Abs. 1 Nr. 4 
bezeichneten Leistungen für sie keine Beiträge zur 
Rentenversicherung der Arbeiter oder zur Renten-
versicherung der Angestellten wirksam entrichtet 
wurden oder als entrichtet gelten. 

§ 4 

(1) Landwirtschaftliche Unternehmer, die bei 
einem Krankenversicherungsunternehmen versichert 
sind und für sich und ihre Angehörigen, für die 
ihnen Familienhilfe zusteht, Vertragsleistungen er-
halten, die der Art nach den Leistungen der Kran-
kenhilfe entsprechen, werden auf Antrag von der 
Versicherungspflicht nach § 2 befreit, wenn der 
Einheitswert (§ 57 Abs. 1 und 2) ihres landwirtschaft-
lichen Unternehmens 45 000 Deutsche Mark über-
steigt. 

(2) Der Antrag ist binnen drei Monaten nach Ein-
tritt der Versicherungspflicht bei der zuständigen 
Krankenkasse zu stellen. Die Befreiung wirkt vom 
Beginn der Versicherungspflicht an; sie kann nicht 
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widerrufen werden. Sie ist ausgeschlossen, wenn be-
reits Leistungen nach diesem Gesetz in Anspruch 
genommen worden sind. 

III. Freiwillige Versicherung 

§5 

(1) Personen, die aus der Versicherungspflicht 
ausscheiden und während der vorangegangenen 
zwölf Monate mindestens sechsundzwanzig Wochen 
oder unmittelbar vorher mindestens sechs Wochen 
versichert waren, können ihre Versicherung freiwil-
lig fortsetzen. 

(2) Die freiwillige Fortsetzung der Versicherung 
ist der Krankenkasse binnen eines Monats nach Be-
endigung der Mitgliedschaft anzuzeigen. Der An-
zeige steht es gleich, wenn in diesem Monat der 
Beitrag gezahlt wird. 

§6 

(1) Der Versicherung können freiwillig beitreten 
1. der überlebende und der geschiedene Ehegatte 

eines Versicherten, 
2. Kinder eines Versicherten, für die der Anspruch 

auf Familienhilfe erlischt. 

(2) Der Beitritt ist binnen eines Monats nach dem 
Tode des Versicherten oder nach Eintritt der Rechts-
kraft des Scheidungsurteils oder nach dem Erlöschen 
des Anspruchs auf Familienhilfe zu beantragen. § 5 
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Wird die Ehe aufgehoben oder für nichtig 
erklärt, so gelten ,die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Leistungen der Versicherung 

I. Arten der Leistungen 

§7 

Leistungen der Versicherung sind 

1. Maßnahmen zur Früherkennung und Verhütung 
von Krankheiten, 

2. Krankenhilfe, 
3. Mutterschaftshilfe, 
4. Familienhilfe, 
5. Betriebs- und Haushaltshilfe, 
6. Sterbegeld. 

II. Maßnahmen zur Früherkennung und 
Verhütung von Krankheiten 

§8 

(1) Versicherte haben zur Sicherung der Gesund-
heit Anspruch auf folgende Maßnahmen zur Früh-
erkennung von Krankheiten: 

1. Kinder bis zur Vollendung des vierten Lebens

-

jahres auf Untersuchungen zur Früherkennung 
von Krankheiten, die eine normale körperliche 
oder geistige Entwicklung des Kindes in beson-
derem Maße gefährden, 

2. Frauen vom Beginn des dreißigsten Lebensjahres 
an einmal jährlich auf eine Untersuchung zur 
Früherkennung von Krebserkrankungen, 

3. Männer vom Beginn des fünfundvierzigsten Le-
bensjahres an einmal jährlich auf eine Unter-
suchung zur Früherkennung von Krebserkran-
kungen. 

(2) § 13 Abs. 2 gilt entsprechend. Der Bundesaus-
schuß der Ärzte und Krankenkassen beschließt das 
Nähere über die Art der Untersuchungen, die den 
in § 9 Abs. 1 unter Nummern 1 bis 4 genannten Er-
fordernissen zu entsprechen haben. 

§9 

(1) Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung kann im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Jugend, Familie und Gesundheit durch 
Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, über § 8 hinaus weitere Maßnahmen 
zur Früherkennung von Krankheiten vorsehen, wenn 

1. es sich um Krankheiten handelt, die wirksam 
behandelt werden können, 

2. das Vor- oder Frühstadium dieser Krankheiten 
durch diagnostische Maßnahmen erfaßbar ist, 

3. die Krankheitszeichen medizinisch-technisch ge-
nügend eindeutig zu erfassen sind, 

4. genügend Ärzte und Einrichtungen vorhanden 
sind, um die aufgefundenen Verdachtsfälle ein-
gehend zu diagnostizieren und zu behandeln. 

(2) Die Rechtsverordnung hat die anspruchsberech-
tigten Personen, insbesondere nach Alter und Ge-
schlecht zu bezeichnen und zu bestimmen, in wel-
chen Zeitabständen die Maßnahmen in Anspruch 
genommen werden können. 

§ 10 

Bei Inanspruchnahme von Untersuchungen zur 
Früherkennung von Krankheiten ist dem Arzt ein 
Berechtigungsschein vorzulegen. 

§ 11 

Die Satzung kann Maßnahmen zur Verhütung von 
Erkrankungen der einzelnen Mitglieder vorsehen. 

III. Krankenhilfe 

§ 12 

Die Krankenhilfe umfaßt 

1. Krankenpflege, 
2. Krankenhauspflege, 
3. Genesendenfürsorge. 
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§ 13 

(1) Krankenpflege wird vom Beginn der Krank-
heit an gewährt; sie umfaßt ärztliche und zahnärzt-
liche Behandlung, Versorgung mit Arznei-, Ver-
band-, Heilmitteln und Brillen sowie Zuschüsse zu 
Zahnersatz und Hilfsmitteln. 

(2) Die Krankenpflege muß ausreichend und 
zweckmäßig sein; sie darf jedoch das Maß des Not-
wendigen nicht überschreiten. 

(3) Die Krankenpflege wird ohne zeitliche Be-
grenzung gewährt. Scheidet ein Mitglied während 
des Bezuges von Krankenpflege aus der Versiche-
rung aus, so endet die Krankenpflege spätestens 
sechsundzwanzig Wochen nach dem Ausscheiden. 

§ 14 

(1) Bei der Abnahme von Arznei-, Verband-, Heil-
mitteln und Brillen hat der Versicherte zwanzig vom 
Hundert der Kosten, höchstens 2,50 Deutsche Mark 
je Verordnungsblatt, an die abgebende Stelle zu 
zahlen. 

(2) Von der Zahlung nach Absatz 1 sind befreit 

1. die in § 2 Abs. 1 Nr. 4 und 5 bezeichneten Ver-
sicherten, 

2. Versicherte, bei denen eine nicht nur vorüber-
gehende Minderung der Erwerbsfähigkeit um 
mindestens fünfzig vom Hundert amtlich festge-
stellt ist, 

3. Versicherte, denen Verletztengeld oder Über-
gangsgeld gewährt wird. 

§ 15 

(1) Für die Inanspruchnahme von ärztlicher oder 
zahnärztlicher Behandlung hat der Versicherte einen 
Krankenschein zu lösen und dem Arzt (Zahnarzt) 
auszuhändigen. In dringenden Fällen kann der Kran-
kenschein nachgereicht werden. 

(2) Der Versicherte erhält für jedes Kalender-
vierteljahr, in dem er mindestens sechzig Kalender-
tage versichert war und in dem er keinen Kranken-
schein für ärztliche Behandlung gelöst und keine 
Krankenhauspflege in Anspruch genommen hat und 
in dem keine Kosten für seine ärztliche Behandlung 
erstattet oder abgegolten wurden, zehn Deutsche 
Mark, jedoch höchstens dreißig Deutsche Mark für 
ein Kalenderjahr. Der Betrag wird von der Kranken-
kasse gewährt, der der Versicherte in dem Kalender-
vierteljahr zuletzt angehört hat. Die Satzung kann 
vorsehen, daß die Beträge nur einmal im Kalender-
jahr gezahlt werden. 

(3) Als Inanspruchnahme von Leistungen im 
Sinne des Absatzes 2 gilt auch die Zahlung eines 
Pauschbetrages für Sachleistungen der Krankenhilfe 
an einen ausländischen Träger der Krankenversiche-
rung. 

(4) Für ein Kalendervierteljahr, für das die Kran-
kenpflege ruht, besteht kein Anspruch nach Ab-
satz 2. 

§ 16 

(1) Die Satzung bestimmt die Höhe der Zuschüsse 
zu den Kosten für Zahnersatz, Zahnkronen und Stift-
zähne; sie kann vorsehen, daß die gesamten Kosten 
übernommen werden. 

(2) Die Satzung bestimmt die Höhe der Zuschüsse 
zu den Kosten für Körperersatzstücke, orthopädische 
und andere Hilfsmittel, die erforderlich sind, um den 
Erfolg der Heilbehandlung zu sichern oder eine kör-
perliche Behinderung auszugleichen; sie kann vor-
sehen, daß die gesamten Kosten übernommen wer-
den. 

§ 17 

(1) Krankenhauspflege wird gewährt, wenn die 
Aufnahme in ein Krankenhaus erforderlich ist, um 
die Krankheit zu erkennen oder zu behandeln oder 
Krankheitsbeschwerden zu lindern. § 13 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 

(2) Dem Versicherten steht die Wahl unter den 
Krankenhäusern frei. Wird ohne zwingenden Grund 
ein anderes als eines der nächsterreichbaren geeig-
neten Krankenhäuser in Anspruch genommen, so hat 
der Versicherte die Mehrkosten zu tragen. 

(3) Die Krankenhauspflege wird ohne zeitliche 
Begrenzung gewährt, für dieselbe Krankheit jedoch 
für höchstens achtundsiebzig Wochen innerhalb von 
je drei Jahren. Tritt während des Krankenhausauf-
enthalts eine weitere Krankheit hinzu, so wird die 
Leistungsdauer nicht verlängert. 

§ 18 

Die Krankenkasse kann mit Zustimmung des Ver-
sicherten Hilfe und Wartung durch Krankenpfleger, 
Krankenschwestern oder andere Pfleger namentlich 
auch dann gewähren, wenn die Aufnahme des Kran-
ken in ein Krankenhaus geboten, aber nicht ausführ-
bar ist, oder ein wichtiger Grund vorliegt, den Kran-
ken in seinem Haushalt oder in seiner Familie zu 
belassen. 

§ 19 

Die Satzung kann Fürsorge für Genesende, na-
mentlich durch Unterbringung in einem Genesungs-
heim, vorsehen. 

IV. Mutterschaftshilfe 

§ 20 

Die Mutterschaftshilfe umfaßt 

1. ärztliche Betreuung und Hilfe sowie Hebammen-
hilfe, 
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2. Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmit-
teln, 

3. Pauschbeträge für die im Zusammenhang mit der 
Entbindung entstehenden Aufwendungen, 

4. Pflege in einer Entbindungs- oder Kranken-
anstalt sowie Hilfe und Wartung durch Pflege-
rinnen. 

§ 21 

(1) Die Versicherte hat während der Schwanger-
schaft und nach der Entbindung Anspruch auf ärzt-
liche Betreuung und auf Hebammenhilfe. Zur ärzt-
lichen Betreuung während der Schwangerschaft ge-
hören insbesondere Untersuchungen zur Feststel-
lung der Schwangerschaft, Vorsorgeuntersuchungen 
einschließlich der laborärztlichen Untersuchungen; 
das Nähere über die Gewähr für ausreichende und 
zweckmäßige ärztliche Betreuung sowie über die 
dazu erforderlichen Aufzeichnungen und Bescheini-
gungen während der Schwangerschaft und nach der 
Entbindung regelt der Bundesausschuß der Ärzte 
und Krankenkassen im Rahmen seiner Richtlinien 
(§ 368 p der Reichsversicherungsordnung). 

(2) Bei der Entbindung wird Hilfe durch eine 
Hebamme und, falls erforderlich, durch einen Arzt 
gewährt. 

§ 22 

Bei Schwangerschaftsbeschwerden und im Zusam-
menhang mit der Entbindung werden Arznei-, Ver-
band- und Heilmittel gewährt. § 14 gilt nicht. 

§ 23 

(1) Für die im Zusammenhang mit der Entbin-
dung entstehenden sonstigen Aufwendungen wird 
ein Pauschbetrag von 50 Deutsche Mark gewährt; 
bei Mehrlingsgeburten ist der Betrag mehrfach zu 
zahlen. 

(2) Die Satzung kann den Pauschbetrag bis auf 
100 Deutsche Mark erhöhen. 

§ 24 

(1) Die Krankenkasse hat der Versicherten 
Pflege in einer Entbindungs- oder Krankenanstalt, 
jedoch für die Zeit nach der Entbindung für läng-
stens zehn Tage, zu gewähren. Für diese Zeit wird 
Krankenhauspflege nicht gewährt. § 13 Abs. 2 und 
§ 17 Abs. 2 gelten entsprechend. 

(2) Mit Zustimmung der Versicherten kann die 
Krankenkasse Hilfe und Wartung durch Pflegerin-
nen gewähren. 

V. Familienhilfe 

§ 25 

(1) Versicherte erhalten Familienhilfe für den 
unterhaltsberechtigten Ehegatten und die unter-
haltsberechtigten Kinder (§ 205 Abs. 2 der Reichs-

versicherungsordnung), soweit diese nicht ander

-

weit einen gesetzlichen Anspruch auf entsprechende 
Leistungen haben und sich gewöhnlich im Inland 
aufhalten. 

(2) Die Satzung kann die Familienhilfe auf son-
stige Angehörige erstrecken, die mit dem Versicher-
ten in häuslicher Gemeinschaft leben, von ihm ganz 
oder überwiegend unterhalten werden und sich im 
Inland aufhalten. Sie kann bestimmen, daß für Kin-
der über einer bestimmten Altersgrenze ein An-
spruch nicht besteht. 

§ 26 

(1) Die Familienhilfe umfaßt 

1. Maßnahmen zur Früherkennung und Verhütung 
von Krankheiten, 

2. Krankenhilfe, 

3. Mutterschaftshilfe. 

(2) Die Leistungen der Familienhilfe werden un-
ter den gleichen Voraussetzungen und im gleichen 
Umfang wie für Versicherte gewährt. § 14 Abs. 1 
gilt nicht 

1. für Kinder, 

2. für den Ehegatten und für Angehörige, wenn sie 
oder der Versicherte die Voraussetzungen des 
§ 14 Abs. 2 erfüllen. 

§ 15 gilt entsprechend; § 15 Abs. 2 bis 4 jedoch nur 
für den Ehegatten und für die Angehörigen, für die 
nach § 25 Abs. 2 Satz 1 Anspruch auf Familienhilfe 
besteht. 

VI. Betriebs- und Haushaltshilfe 

§ 27 

(1) Betriebshilfe wird während der Krankenhaus-
pflege des versicherten landwirtschaftlichen Unter-
nehmers für längstens drei Monate gewährt, wenn 
die Krankenhauspflege länger als zwei Wochen ge-
dauert hat und in dem Unternehmen keine Arbeit-
nehmer und keine mitarbeitenden versicherungs-
pflichtigen Familienangehörigen ständig beschäftigt 
werden. Die Krankenkasse kann Betriebshilfe auch 
während der ersten zwei Wochen der Krankenhaus-
pflege gewähren, wenn dies besondere Verhältnisse 
im Unternehmen erfordern. 

(2) Die Satzung kann bestimmen, daß Betriebs-
hilfe auch gewährt wird, wenn 

1. eine Vorbeugungs- oder Genesungskur durchge-
führt wird, 

2. während der Schwangerschaft und bis zum Ab-
lauf von acht Wochen nach der Entbindung, nach 
Früh- und Mehrlingsgeburten bis zum Ablauf 
von zwölf Wochen nach der Entbindung nach 
ärztlichem Zeugnis Leben oder Gesundheit von 
Mutter oder Kind bei Fortsetzung der Tätigkeit 
im landwirtschaftlichen Unternehmen gefährdet 
ist, 
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3. wegen Krankheit die Bewirtschaftung des Unter-
nehmens gefährdet ist. 

(3) Die Satzung kann die Betriebshilfe erstrecken 
auf 

1. den Ehegatten des versicherten landwirtschaft-
lichen Unternehmers, 

2. die versicherten mitarbeitenden Familienangehö-
rigen, 

3. Unternehmen, in denen Arbeitnehmer oder mit-
arbeitende versicherungspflichtige Familienange-
hörige ständig beschäftigt werden. 

§ 28 

Die Satzung kann bestimmen, daß Haushaltshilfe 
gewährt wird, wenn dem Versicherten oder idem 
Ehegatten des Versicherten wegen Krankheit, Mut-
terschaft oder einer Vorbeugungs- oder Genesungs-
kur die Weiterführung des Haushalts nicht möglich 
und diese auf andere Weise nicht sicherzustellen 
ist. 

§ 29 

Als Betriebs- oder Haushaltshilfe ist eine Ersatz-
kraft zu stellen. Kann eine Ersatzkraft nicht gestellt 
werden oder besteht Grund, von der Gestellung 
einer Ersatzkraft abzusehen, so sind die Kosten für 
eine selbstbeschaffte betriebsfremde Ersatzkraft in 
angemessener Höhe zu erstatten. 

VII. Sterbegeld 

§ 30 

(1) Beim Tode des Versicherten oder eines An-
gehörigen, für den ihm im Zeitpunkt des Todes 
Familienhilfe zustand, ist Sterbegeld in Höhe von 
einem Vierundzwanzigstel der nach § 165 Abs. 1 
Nr. 2 der Reichsversicherungsordnung maßgebenden 
Jahresarbeitsverdienstgrenze zu zahlen. Bei Tot-
geburten kann die Satzung ein Sterbegeld zubilligen. 

(2) Vom Sterbegeld werden zunächst die Kosten 
der  Bestattung bestritten und an den gezahlt, der 
die Bestattung besorgt hat. Bleibt ein Überschuß, s o 
sind nacheinander der Ehegatte, die Kinder, der 
Vater, die Mutter, die Geschwister bezugsberechtigt, 
wenn sie mit dem Verstorbenen zur Zeit seines 
Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. 
Fehlen solche Berechtigte, so verbleibt der Über-
schuß der Krankenkasse. 

VIII. Gemeinsame Vorschriften 

§ 31 

(1) Der Anspruch auf die Leistungen entsteht mit 
Beginn der Mitgliedschaft. 

(2) Für Versicherungsfälle, die bereits eingetre-
ten sind, können durch Satzungsänderungen die 
Leistungen erhöht, nicht aber herabgesetzt werden. 

§ 32 

(1) Tritt ein Versicherter, der Leistungen bezieht, 
zu einem anderen Träger der Krankenversicherung 
über, so übernimmt dieser die weitere Leistung nach 
seiner Satzung. Die Zeit der bereits genossenen 
Leistung wird angerechnet. 

(2) Ist ein Anspruch auf Familienhilfe oder auf 
Sterbegeld gegen mehrere Träger der Krankenver-
sicherung oder gegen eine Krankenkasse mehrfach 
begründet, so wird die Leistung nur einmal gewährt. 
Leistungspflichtig ist der Träger der Krankenver-
sicherung, der zuerst in Anspruch genommen wird. 

§ 33 

Hat eine Krankenkasse für eine Person nach vor-
schriftsmäßiger und nicht vorsätzlich unrichtiger 
Anmeldung drei Monate ununterbrochen und un-
beanstandet die Beiträge angenommen und stellt 
sich nach Eintritt des  Versicherungsfalls heraus, daß 
die Person nicht versicherungspflichtig oder nicht zur 
freiwilligen Versicherung berechtigt gewesen ist, so 
muß ,die Krankenkasse gleichwohl die Leistungen 
gewähren. Die angenommenen Beiträge sind nicht 
zu erstatten. 

§ 34 

Familienhilfe wird bis zu einem Monat nach dem 
Tode des Versicherten den  Angehörigen gewährt, 
für die ihm im Zeitpunkt des  Todes Familienhilfe 
zustand. Stirbt einer der in Satz 1 genannten Ange-
hörigen innerhalb eines Monats nach dem Tode des 
Versicherten, wird Sterbegeld an die in § 30 Abs. 2 
Genannten gezahlt. 

§ 35 

(1) Der Anspruch auf Maßnahmen zur Früherken-
nung von Krankheiten, auf Krankenhilfe und Mut-
terschaftshilfe ruht, 

1. solange der Versicherte Dienst auf Grund gesetz-
licher Dienstpflicht leistet, 

2. solange der Versicherte eine Freiheitsstrafe ver-
büßt oder sich in Untersuchungshaft befindet 
oder auf Grund einer Maßregel der Sicherung 
oder Besserung oder in einer Fürsorgeerzie-
hungsanstalt untergebracht ist, 

3. für Versicherte, die sich nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles freiwillig ohne Zustimmung der 
Krankenkasse ins Ausland begeben, solange sie 
sich dort ohne diese aufhalten, 

4. für die in § 2 Abs. 1 Nr. 4 und 5 bezeichneten 
Versicherten und deren anspruchsberechtigte 
Familienangehörige, solange sie in einer Anstalt 
dauernd zur Pflege untergebracht sind, in der sie 
im Rahmen ihrer gesamten Betreuung Kranken-
hilfe erhalten. 
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Die Leistungen für die in Satz 1 Nr. 2 und 4 bezeich-
neten Versicherten ruhen nicht, soweit sie in der 
Anstalt nicht erbracht werden können. 

(2) Hat der Versicherte im Inland Angehörige, 
für die ihm Familienhilfe zusteht, so ist diese zu ge-
währen. 

(3) Absatz 1 Nr. 1 bis 3 gilt entsprechend für An-
gehörige, für die Anspruch auf Familienhilfe be-
steht. 

§ 36 

Für Verjährung und Aufrechnung gilt § 223 Abs. 1 
und 2 der Reichsversicherungsordnung. 

DRITTER ABSCHNITT 

Träger der Versicherung 

I. Landwirtschaftliche Krankenkassen 

§ 37 

(1) Als Träger der Krankenversicherung der Land-
wirte wird bei jeder landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft eine landwirtschaftliche Kranken-
kasse errichtet. 

(2) Die landwirtschaftlichen Krankenkassen sind 
Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

(3) Die Aufsicht über die landwirtschaftlichen 
Krankenkassen führt die für die Aufsicht über die 
landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, bei der die 
Krankenkasse errichtet ist, zuständige Stelle. 

(4) Mit der Durchführung der landwirtschaftlichen 
Krankenversicherung im Land Berlin wird die land-
wirtschaftliche Krankenkasse beauftragt, die bei der 
Hannoverschen landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaft errichtet ist. Die Zuständigkeit der bei der 
Gartenbau-Berufsgenossenschaft errichteten land-
wirtschaftlichen Krankenkasse für das Land Berlin 
bleibt hiervon unberührt. 

§ 38 

(1) Die Träger der landwirtschaftlichen Kranken-
versicherung, der landwirtschaftlichen Altershilfe 
und der landwirtschaftlichen Unfallversicherung ha-
ben bei der Erfüllung ihrer Verwaltungsaufgaben 
und bei der Betreuung und Beratung der Versicher-
ten zusammenzuarbeiten. 

(2) Die landwirtschaftlichen Krankenkassen haben 
die zur Durchführung der Krankenversicherung und 
Betreuung der Versicherten erforderlichen Verwal-
tungsstellen zu errichten. Die Verwaltungsstellen 
haben auch laufende Verwaltungsaufgaben für die 
landwirtschaftlichen Alterskassen und die landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften wahrzunehmen. 

(3) Die landwirtschaftlichen Krankenkassen kön-
nen einzelnen Mitgliedern mit deren Zustimmung 
für örtliche Bezirke insbesondere die Annahme von 
Meldungen und Anträgen sowie die Beratung der 
Versicherten übertragen; § 14 Abs. 1 des Selbstver-
waltungsgesetzes gilt entsprechend. Die diesen Mit-
gliedern entstandenen Aufwendungen sind zu er-
statten. 

II. Mitgliedschaft 

§ 39 

(1) Versicherungspflichtige landwirtschaftliche Un-
ternehmer sind Mitglieder ,der Krankenkasse, die 
bei der für den Unternehmer zuständigen landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft besteht. Betreibt 
der Unternehmer mehrere landwirtschaftliche Un-
ternehmen, ist er Mitglied der Krankenkasse, die für 
das Unternehmen mit dem höchsten Einheitswert 
zuständig ist. 

(2) Versicherungspflichtige mit  Ausnahme der in 
Absatz 1 Genannten und freiwillig Versicherte sind 
Mitglieder der Krankenkasse, in deren Bezirk sie 
ihren Wohnort haben. 

§ 40 

Die Mitgliedschaft beginnt 

1. für die in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Ver-
sicherten mit dem Tage der Aufnahme der Tätig-
keit als landwirtschaftlicher Unternehmer, 

2. für die in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 5 bezeichneten 
Versicherten mit dem Tage der Aufnahme in das 
Mitgliederverzeichnis, 

3. für ,die in § 2 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Ver-
sicherten mit dem Tage der Aufnahme der Tätig-
keit als mitarbeitende Familienangehörige, 

4. für die in § 2 Abs. 1 Nr. 4 bezeichneten Ver-
sicherten mit dem Tage  der  Stellung des Antrags 
auf .Altersgeld, vorzeitiges Altersgeld oder Land-
abgaberente, 

5. für die in § 2 Abs. 1 bezeichneten Versicherten 
mit dem Zeitpunkt, zu dem ihre Mitgliedschaft 
als Versicherungspflichtige bei einem anderen 
Träger der Krankenversicherung endet, 

6. für Personen, die der Versicherung nach § 6 
freiwillig beigetreten sind, mit dem Tode des 
Versicherten oder mit dem Eintritt der Rechts-
kraft des Urteils, durch das ,die Ehe geschieden, 
aufgehoben oder für nichtig erklärt worden ist, 
oder mit dem Erlöschen des Anspruchs auf Fa-
milienhilfe. 

§ 41 

Die Mitgliedschaft endet 

1. mit dem Tode des Versicherten, 

2. mit dem Tage der Aufgabe der Tätigkeit als land-
wirtschaftlicher Unternehmer, 
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3. mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der land-
wirtschaftliche Unternehmer, dessen Unterneh-
men keine Existenzgrundlage im Sinne des § 2 
Abs. 1 Nr. 1 bildet, mehr als geringfügige Neben-
einkünfte hat, 

4. mit dem Tage der Aufgabe der hauptberuflichen 
Tätigkeit als mitarbeitender Familienangehöri-
ger, 

5. mit dem Tage, an dem der Bescheid über den 
Entzug des Altersgeldes, des vorzeitigen Alters-
geldes oder der Landabgaberente unanfechtbar 
geworden ist, 

6. mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherte als 
Versicherungspflichtiger Mitglied eines anderen 
Trägers der Krankenversicherung wird, 

7. mit dem Ende des Kalendermonats, in dem der 
freiwillig Versicherte den Austritt erklärt, 

8. mit dem Ende des letzten Zahltages, wenn der 
freiwillig Versicherte für zwei aufeinanderfol-
gende Monate die fälligen Beiträge trotz Hin-
weises auf die Folgen nicht entrichtet hat. Die 
Satzung kann diese Frist bis zum nächstfolgen-
den Zahltag verlängern. 

§ 42 

(1) Als Mitglieder gelten Personen, die Alters-
geld, vorzeitiges Altersgeld oder Landabgaberente 
beantragt haben, ohne die Voraussetzungen für den 
Bezug dieser Leistungen zu erfüllen. Die §§ 3 und 4 
gelten entsprechend. 

(2) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tage der 
Antragstellung. Sie endet mit dem Ablauf des Ka-
lendermonats, in dem der Bescheid über die Ableh-
nung des Antrags unanfechtbar geworden ist. 

(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Person nach 
anderen gesetzlichen Vorschriften versichert ist. 

§ 43 

(1) Die Krankenkasse hat ein Mitgliederverzeich-
nis zu führen. 

(2) Die in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 5 bezeichneten 
Versicherten sind in das Mitgliederverzeichnis ein-
zutragen, wenn sie die Voraussetzungen für die 
Versicherung nachweisen. 

III. Organe 

§ 44 

(1) Organe der Selbstverwaltung der landwirt-
schaftlichen Krankenkasse sind die Organe der 
Selbstverwaltung der landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft, bei der sie errichtet ist. In Ange-
legenheiten dieses Gesetzes wirken die Vertreter 
der Arbeitnehmer nicht mit. 

(2) Geschäftsführer der landwirtschaftlichen Kran-
kenkasse ist der Geschäftsführer der landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft, bei der sie errichtet ist. 
Für den Geschäftsführer sind einheitliche Dienstbe-
züge nach den Grundsätzen des § 49 des Beamten-
rechtsrahmengesetzes festzusetzen. 

IV. Satzung 

§ 45 

(1) Jede Krankenkasse muß eine Satzung haben, 
die die Vertreterversammlung beschließt. 

(2) Die Satzung muß bestimmen über 

1. Namen und Sitz der Krankenkasse, 

2. Bezirk der Krankenkasse und Kreis der Mit-
glieder, 

3. Art und Umfang der Leistungen, 

4. Festsetzung der Beitragsklassen, Höhe und Zah-
lung der Beiträge, 

5. Rechte und Pflichten der Organe, 

6. Art der Beschlußfassung der Vertreterversamm-
lung, 

7. Aufstellung des Haushaltsplans, 

8. Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung, 

9. Sitz und Bezirk der Verwaltungsstellen, 

10. Zusammensetzung der Widerspruchsstelle, 

11. Art der Bekanntmachungen, 

12. Änderung der Satzung. 

(3) Die Satzung darf nichts bestimmen, was dem 
Zweck der landwirtschaftlichen Krankenversicherung 
widerspricht. Sie darf Leistungen und Beiträge nur 
insoweit vorsehen, als sie dieses Gesetz zuläßt. 

§ 46 

(1) Die Satzung und ihre Änderung bedürfen der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

(2) Ergibt sich nachträglich, daß eine Satzung oder 
ihre Änderung nicht hätte genehmigt werden dürfen, 
so ordnet die Aufsichtsbehörde die erforderliche 
Änderung an. Beschließt die Vertreterversammlung 
nicht binnen einer von der Aufsichtsbehörde be-
stimmten Frist die erforderliche Änderung, so voll-
zieht sie die Aufsichtsbehörde. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn die Satzung 
wegen nachträglich eingetretener Umstände einer 
Änderung bedarf. 

§ 47 

Den Krankenkassen obliegt die allgemeine Auf-
klärung der Versicherten über ihre Rechte und 
Pflichten. Jedes Mitglied erhält unentgeltlich ein 
Merkblatt über Beginn und Ende der Mitgliedschaft, 
das Recht zur freiwilligen Versicherung, Leistungen, 
Beiträge und Rechtsbehelfe. 
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VIERTER ABSCHNITT 

Bundesverband der landwirtschaftlichen 
Krankenkassen 

§ 48 

(1) Bei dem Gesamtverband der landwirtschaft-
lichen Alterskassen wird der Bundesverband der 
landwirtschaftlichen Krankenkassen errichtet. Der 
Bundesverband der landwirtschaftlichen Kranken-
kassen ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
Die Aufsicht führt der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung oder die von ihm beauftragte Stelle. 

(2) Mitglieder des Bundesverbandes der land-
wirtschaftlichen Krankenkassen sind die landwirt-
schaftlichen Krankenkassen. 

(3) Die Verwaltungskosten sind nach den Grund-
sätzen des § 64 zu erstatten. 

§ 49 

(1) Der Bundesverband der landwirtschaftlichen 
Krankenkassen hat die ihm bundesrechtlich zuge-
wiesenen Aufgaben zu erfüllen. Darüber hinaus hat 
er seine Mitgliedskassen zu unterstützen, vor allem 
durch 

1. Beratung und Unterrichtung, auch hinsichtlich der 
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und durch 
Zeitschriften, 

2. Aufstellung und Auswertung von Statistiken zu 
Verbandszwecken, 

3. Abschluß und Änderung von Verträgen mit an-
deren Trägern der Sozialversicherung, mit Ver-
einigungen oder Verbänden von Heilberufen, mit 
Kranken- und Heilanstalten sowie mit Lieferan-
ten, wenn er von der Mitgliedskasse hierzu be-
vollmächtigt worden ist, 

4. Übernahme der Vertretung gegenüber anderen 
Versicherungsträgern, vor Versicherungsbehör-
den und Gerichten, 

5. Förderung der Aus- und Fortbildung der bei den 
Mitgliedskassen Auszubildenden und Beschäf-
tigten, 

6. Arbeitstagungen der Geschäftsführer, 

7. Verwaltung der bei ihm zu bildenden Rücklagen, 

8. Verteilung der Zuschüsse des Bundes auf die 
Mitgliedskassen. 

(2) Der Bundesverband der landwirtschaftlichen 
Krankenkassen soll in Fragen der Gesetzgebung und 
Verwaltung die zuständigen Behörden unterstützen. 

§ 50 

(1) Organe der Selbstverwaltung des Bundesver-
bandes der landwirtschaftlichen Krankenkassen sind 
die Vertreterversammlung und der Vorstand. 

(2) Jede landwirtschaftliche Krankenkasse ent-
sendet in die Vertreterversammlung des Bundesver-

bandes der landwirtschaftlichen Krankenkassen drei 
Mitglieder ihres Vorstandes, die von diesem ge-
wählt sind. Für jedes Mitglied ist aus dem Kreis der 
Vorstandsmitglieder ein Stellvertreter zu wählen. 

(3) Der Vertreterversammlung obliegt 

1. die Wahl der Mitglieder des Vorstandes und 
ihrer Stellvertreter, 

2. die Aufstellung und die Änderung der Satzung, 
3. die Feststellung des Haushaltsplans, 
4. die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung, 
5. die Entlastung des Vorstandes und des Geschäfts-

führers, 
6. die Beschlußfassung über die Geschäftsordnung 

der Vertreterversammlung, 
7. die Erfüllung sonstiger ihr durch Gesetz oder 

Satzung zugewiesener Aufgaben. 

§ 51 

(1) Der Vorstand besteht aus sechs von der Ver-
treterversammlung aus ihrer Mitte zu wählenden 
Mitgliedern. Für jedes Vorstandsmitglied wird ein 
Stellvertreter gewählt. Aus einer Krankenkasse 
kann nur ein Vorstandsmitglied oder ein Stellver-
treter gewählt werden. 

(2) Geschäftsführer des Bundesverbandes der 
landwirtschaftlichen Krankenkassen ist der Ge-
schäftsführer des Gesamtverbandes der landwirt-
schaftlichen Alterskassen. Für den Geschäftsführer 
sind einheitliche Dienstbezüge nach den Grundsätzen 
des § 49 des Beamtenrechtsrahmengesetzes festzu-
setzen. 

§ 52 

(1) Für den Bundesverband der landwirtschaft-
lichen Krankenkassen ist eine Satzung aufzustellen. 
Die Satzung und ihre Änderung bedürfen der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde; § 46 Abs. 2 und 3 
gilt. 

(2) Die Satzung muß Bestimmungen enthalten 
über 
1. Rechte und Pflichten der Mitgliedskassen, 
2. Aufbringung der von den Mitgliedskassen zu 

zahlenden Beiträge, 
3. Art der Bekanntmachungen, 
4. Änderung der Satzung. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Meldungen, Aufbringung und Verwaltung 
der Mittel 

I. Meldungen 

§ 53 

(1) Versicherungspflichtige landwirtschaftliche 
Unternehmer haben die Aufnahme und die Aufgabe 
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der Tätigkeit als landwirtschaftliche Unternehmer 
binnen einer Woche der zuständigen Krankenkasse 
zu melden. 

(2) Die landwirtschaftlichen Unternehmer haben 
die Aufnahme und die Aufgabe der Tätigkeit der 
bei ihnen mitarbeitenden versicherungspflichtigen 
Familienangehörigen binnen einer Woche der zu-
ständigen Krankenkasse zu melden. 

(3) Personen, die Altersgeld, vorzeitiges Alters-
geld oder Landabgaberente beantragen, haben mit 
dem Antrag eine Meldung für die zuständige Kran-
kenkasse einzureichen. Die zuständige landwirt-
schaftliche Alterskasse hat die Meldung unverzüg-
lich an die zuständige Krankenkasse weiterzugeben. 

(4) Personen, welche die Voraussetzungen nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 erfüllen, sollen sich bei der zustän-
digen Krankenkasse melden. 

(5) Die Versicherten und die landwirtschaftlichen 
Unternehmer, bei denen versicherungspflichtige Fa-
milienangehörige mitarbeiten, haben der Kranken-
kasse die zur Durchführung der Versicherung erfor-
derlichen Angaben zu machen. Sie haben die Unter-
lagen, aus denen die für die Versicherung und die 
Erhebung der Beiträge maßgebenden Tatsachen her-
vorgehen, der Krankenkasse oder deren Beauftrag-
ten zur Einsicht vorzulegen. Entstehen der Kranken-
kasse durch eine Verletzung der Pflichten nach 
Satz 2 bare Auslagen, so kann sie diese Kosten dem 
Verpflichteten auferlegen. Diese Kosten werden wie 
Beitragsrückstände beigetrieben. 

(6) Die Krankenkassen sollen mindestens alle 
zwei Jahre die für die Versicherung und die Erhe-
bung der Beiträge maßgebenden Tatsachen prüfen. 

§ 54 

(1) Die landwirtschaftlichen Alterskassen haben 
der zuständigen landwirtschaftlichen Krankenkasse 
Beginn und Ende des Altersgeldes ,des vorzeitigen 
Altersgeldes oder der Landabgaberente sowie die 
Ablehnung des Antrags auf diese Leistungen unver-
züglich mitzuteilen. 

(2) Die landwirtschaftlichen Krankenkassen haben 
dem zuständigen Träger der Krankenversicherung 
unverzüglich mitzuteilen, daß eine der in § 165 
Abs. 1 Nr. 3 oder § 315 a der Reichsversicherungs-
ordnung bezeichneten Personen nach diesem Gesetz 
versicherungspflichtig geworden ist; dies gilt ent-
sprechend, wenn die Versicherungspflicht nach die-
sem Gesetz endet. 

(3) Die Träger der Krankenversicherung haben 
der zuständigen landwirtschaftlichen Krankenkasse 
unverzüglich mitzuteilen, daß eine der in § 2 Abs. 1 
Nr. 4 und 5 bezeichneten Personen nach anderen 
gesetzlichen Vorschriften versicherungspflichtig ge-
worden ist; dies gilt entsprechend, wenn die Ver-
sicherungspflicht nach anderen gesetzlichen Vor-
schriften endet. 

II. Aufbringung der Mittel 

§ 55 

(1) Die Mittel für die landwirtschaftliche Kran-
kenversicherung werden durch Beiträge und durch 
Zuschüsse des Bundes (Absatz 4) aufgebracht. 

(2) Die Beiträge für die in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
bezeichneten Versicherten sind so zu bemessen, daß 
sie zusammen mit den anderen Einnahmen für die 
zulässigen Ausgaben der Krankenkasse und für die 
Bildung der gesetzlichen Rücklage ausreichen. 

(3) Zu den Aufwendungen für die in § 165 Abs. 1 
Nr. 3 der Reichsversicherungsordnung bezeichneten 
Personen, die nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 versichert sind, 
leisten die Träger der Rentenversicherung der Ar-
beiter und der Träger der Rentenversicherung der 
Angestellten Beiträge in Höhe des Betrages, den die 
in § 381 Abs. 4 der Reichsversicherungsordnung be-
zeichneten Personen erhalten. 

(4) Die zur Deckung der Leistungsaufwendungen 
für die in § 2 Abs. 1 Nr. 4 und 5 bezeichneten Ver-
sicherten und der Zuschüsse nach § 78 Abs. 4 erfor-
derlichen Mittel trägt der Bund (Zuschüsse des Bun-
des), soweit sie nicht durch die Beiträge nach Ab-
satz 3 gedeckt sind. 

III. Beiträge 

§ 56 

(1) Die versicherungspflichtigen landwirtschaft-
lichen Unternehmer und die freiwillig Versicherten 
haben die Beiträge selbst zu tragen. Dies gilt auch 
für Personen, die Altersgeld, vorzeitiges Altersgeld 
oder Landabgaberente beantragt haben, bis zum Be-
ginn dieser Leistungen; Beiträge, die sie vom Beginn 
dieser Leistungen bis zur Zustellung des diese Lei-
stungen gewährenden Bescheides entrichtet haben, 
werden zurückgezahlt. 

(2) Die landwirtschaftlichen Unternehmer tragen 
die Beiträge für die bei ihnen mitarbeitenden ver-
sicherungspflichtigen Familienangehörigen. 

§ 57 

(1) Die Beiträge sind nach Beitragsklassen festzu-
setzen. Die Satzung bestimmt die Beitragsklassen 
für die versicherungspflichtigen landwirtschaftlichen 
Unternehmer nach dem Einheitswert oder dem Ar-
beitsbedarf. Sie muß mindestens fünf und darf höch-
stens zehn Beitragsklassen vorsehen. Der Beitrag 
der höchsten Beitragsklasse muß mindestens das 
Zweieinhalbfache des Beitrages der niedrigsten Bei-
tragsklasse betragen. 

(2) Als Einheitswert ist der für die Erhebung 
der Grundsteuer maßgebende Einheitswert zugrunde 
zu legen. Dabei bleibt der Wert für die Wohn-
gebäude (Wohnungswert) außer Ansatz, wenn er im 
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Einheitswertbescheid ausgewiesen ist. In den Fällen 
der Mindestbewertung nach § 33 des Bewertungs-
gesetzes vom 16. Oktober 1934 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1035), zuletzt geändert durch das Einheitswert-
anpassungsgesetz vom 22. Juli 1970 (Bundesgesetz-
blatt I S. 1118), ist der ungekürzte Hektarsatz maß-
gebend. Zugepachtete Flächen sind mit ihrem Hek-
tarsatz (Hektarwert) dem Einheitswert der Eigen-
tumsflächen hinzuzurechnen; verpachtete Flächen 
sind mit ihrem Hektarsatz (Hektarwert) von dem 
Einheitswert der Eigentumsflächen abzuziehen. Ist 
der Einheitswert des Gesamtunternehmens oder von 
Teilen des Unternehmens nicht zu ermitteln, so ist 
hierfür von der genutzten Fläche und dem der Nut-
zungsart entsprechenden durchschnittlichen Hektar-
satz (Hektarwert) in der Gemeinde auszugehen. 

(3) Der Arbeitsbedarf wird nach dem Durch-
schnittsmaß der für das Unternehmen erforderlichen 
menschlichen Arbeit unter Berücksichtigung der Kul-
turarten bemessen und nach der Zahl der Arbeits-
tage oder nach der Flächengröße festgesetzt. Das 
Nähere über die Ermittlung des Arbeitsbedarfs be-
stimmt die Satzung. 

(4) Macht der Beitragspflichtige trotz Aufforde-
rung der Krankenkasse die für die Festsetzung des 
Einheitswertes oder des Arbeitsbedarfs erforder-
lichen Angaben nicht oder nicht rechtzeitig, so kann 
der Beitrag bis zur ordnungsmäßigen Meldung nach 
dem von der Krankenkasse geschätzten Einheitswert 
oder Arbeitsbedarf festgesetzt werden. 

(5) Die Beitragsklassen für freiwillig Versicherte 
setzt die Satzung nach dem Gesamteinkommen fest. 

§ 58 

(1) Der Beitrag für mitarbeitende versicherungs-
pflichtige Familienangehörige beträgt zwei Drittel 
des Beitrages, den der landwirtschaftliche Unter-
nehmer, in dessen Unternehmen der Familienange-
hörige tätig ist, selbst zu zahlen hat oder zu zahlen 
hätte, wenn er nach diesem Gesetz versichert wäre. 
Die Satzung kann den in Satz 1 genannten Vom-
hundertsatz erhöhen, wenn sie Betriebshilfe für ver-
sicherte mitarbeitende Familienangehörige vorsieht. 

(2) Der Beitrag für Personen, die Altersgeld, vor-
zeitiges Altersgeld oder Landabgaberente beantragt 
haben und nicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ver-
sichert sind, ist nach der niedrigsten Beitragsklasse 
festzusetzen. 

§ 59 

(1) Bei Einberufung zu einem Dienst auf Grund 
gesetzlicher Dienstpflicht von länger als drei Tagen 
ist der Beitrag auf ein Drittel zu ermäßigen. Der 
Bund zahlt den Beitrag. Der Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung kann im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Verteidigung und dem 
Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
das Meldeverfahren, eine pauschale Beitragsberech-
nung und die Zahlung der Beiträge regeln. 

(2) Während des Ruhens von Leistungen nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 2 ist der Beitrag auf ein Drittel zu 
ermäßigen. 

§ 60 

(1) Die Beiträge sind monatlich an den von der 
Satzung festgesetzten Zahltagen zu zahlen. 

(2) Für den Beitragseinzug gelten die Vorschrif-
ten über den Beitragseinzug zur landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft. Die Satzung der Krankenkasse 
kann Näheres, auch Abweichendes bestimmen. Eine 
an den Beitragspflichtigen gerichtete Mahnung 
unterbricht die Verjährung des Anspruchs auf Zah-
lung rückständiger Beiträge. 

§ 61 

(1) Muß eine Krankenkasse, um ihre Leistungs-
fähigkeit zu erhalten oder herzustellen, schleunig 
ihre Einnahmen vermehren, so hat der Vorstand bis 
zur satzungsmäßigen Neuregelung zu beschließen, 
daß die Beiträge erhöht werden; der Beschluß be-
darf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

(2) Übersteigen die Einnahmen der Krankenkasse 
die Ausgaben, so sind, falls das gesetzliche Rück-
lagesoll erreicht ist, durch Änderung der Satzung die 
Beiträge zu ermäßigen. 

IV. Verwaltung der Mittel 

§ 62 

Die Mittel der Krankenkasse dürfen nur zu den 
gesetzlichen und den satzungsmäßigen Leistungen, 
zur Füllung der Rücklage und zu den Verwaltungs-
kosten verwendet werden. 

§ 63 

(1) Die Krankenkasse hat eine Rücklage im Be-
trag der Aufwendungen für drei Monate anzusam-
meln (Rücklagesoll). Das Rücklagesoll ist nach dem 
Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahre zu be-
rechnen, deren Rechnungsergebnisse bei der Auf-
stellung des Haushaltsplans vorliegen; die Lei-
stungsaufwendungen für die in § 2 Abs. 1 Nr. 4 
und 5 bezeichneten Versicherten bleiben außer An-
satz. 

(2) Die Rücklage wird zu einem Viertel beim Bun-
desverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen 
und zu drei Vierteln bei der Krankenkasse gebildet. 

(3) Solange das Rücklagesoll nicht erreicht ist, hat 
die Krankenkasse jährlich mindestens zwei vom 
Hundert der im Haushaltsplan vorgesehenen Bei-
tragseinnahme für die in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 be-
zeichneten Versicherten der Rücklage zuzuführen. 

(4) Der Bundesverband der landwirtschaftlichen 
Krankenkassen verwaltet die bei ihm gebildete 
Rücklage für seine Mitglieder als deren Sonderver-
mögen. Die Krankenkasse verwaltet die bei ihr ge-
bildete Rücklage als Sondervermögen. § 364 b der 
Reichsversicherungsordnung gilt entsprechend. 
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(5) Die Krankenkasse kann über ihr Rücklage-
guthaben bis zur Höhe des Rücklagesolls nur zur 
Deckung außergewöhnlichen Geldbedarfs verfügen. 
Nach Erschöpfung des Guthabens kann die Kranken-
kasse vom Bundesverband der landwirtschaftlichen 
Krankenkassen ein Darlehen aus dem Sondervermö-
gen erhalten, das mit eins vom Hundert über dem 
Bundesbankdiskontsatz zu verzinsen ist. 

§ 64 

Verwaltungskosten, die der landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft oder der landwirtschaftlichen 
Alterskasse aufgrund dieses Gesetzes entstehen, 
sind von der bei der landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft errichteten landwirtschaftlichen Kran-
kenkasse zu erstatten. Verwaltungskosten, die der 
landwirtschaftlichen Krankenkasse durch die Wahr-
nehmung von Verwaltungsaufgaben der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft oder der landwirt-
schaftlichen Alterskasse entstehen, sind ihr zu er-
statten. 

§ 65 

(1) Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung kann im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten durch 
allgemeine Verwaltungsvorschrift mit Zustimmung 
des Bundesrates Näheres bestimmen über 
1. Art und Form der Rechnungsführung und Rech-

nungslegung, 
2. Aufstellung und Vorlage von Statistiken, 
3. Inhalt des Mitgliederverzeichnisses, 
4. Nachweise der Leistungsaufwendungen für die 

in § 2 Abs. 1 Nr. 4 und 5 bezeichneten Versicher-
ten und der Zuschüsse nach § 78 Abs. 4 sowie 
Zahlung der Zuschüsse des Bundes, 

5. Zahlung der Beiträge nach § 55 Abs. 3. 

Bestimmungen nach Nummer 4 bedürfen des Einver-
nehmens mit dem Bundesminister für Wirtschaft und 
Finanzen. 

(2) Die Krankenkassen haben dem Bundesmini-
ster für Arbeit und Sozialordnung nach seiner An-
ordnung Übersichten über ihre Geschäfts- und Rech-
nungsergebnisse einzureichen. Landesunmittelbare 
Krankenkassen reichen die Übersichten über die für 
die Sozialversicherung zuständigen obersten Ver-
waltungsbehörden der Länder ein. 

(3) Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung stellt jährlich einen Nachweis über die ge-
samten Geschäfts- und Rechnungsergebnisse der 
landwirtschaftlichen Krankenversicherung auf. 

SECHSTER ABSCHNITT 

Verhältnis zu Ärzten, Zahnärzten, Kranken

-

häusern, Apotheken, Hebammen und Einrich

-

tungen für Betriebs- sowie Haushaltshilfe 

§ 66 

(1) Für die kassenärztliche Versorgung gelten die 
§§ 368 bis 369 der Reichsversicherungsordnung, so-
weit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt. 

(2) Die Aufgaben der Landesverbände der Kran-
kenkassen nimmt für die landwirtschaftliche Kran-
kenversicherung die landwirtschaftliche Kranken-
kasse wahr, in deren Bezirk die Kassenärztliche Ver-
einigung ihren Sitz hat. Erstreckt sich der Bezirk 
einer Kassenärztlichen Vereinigung auf die Bezirke 
oder auf Teile der Bezirke mehrerer landwirtschaft-
licher Krankenkassen, können die betroffenen Kran-
kenkassen die Zuständigkeit zur Wahrnehmung der 
Aufgaben der Landesverbände der Krankenkassen 
abweichend von Satz 1 vereinbaren. 

(3) Die Aufgaben der Bundesverbände der Kran-
kenkassen nimmt für die landwirtschaftliche Kran-
kenversicherung der Bundesverband der landwirt-
schaftlichen Krankenkassen wahr. 

§ 67 

(1) Die Krankenkassen sind verpflichtet, 

1. die Verordnung von Versicherungsleistungen in 
den erforderlichen Fällen durch einen Arzt (Ver-
trauensarzt) rechtzeitig nachprüfen zu lassen, 

2. eine Begutachtung durch einen Vertrauensarzt zu 
veranlassen, wenn es zur Sicherung des Heil-
erfolges, insbesondere zur Einleitung von Maß-
nahmen der Sozialleistungsträger für die Wieder-
herstellung der Erwerbsfähigkeit erforderlich er-
scheint. 

(2) § 369 b Abs. 2 und 4 der Reichsversicherungs-
ordnung gilt. 

(3) Die Vertreter der Krankenkassen in den Aus-
schüssen für Fragen der Krankenversicherung bei 
den Landesversicherungsanstalten und in anderen 
Ausschüssen bestellt die landwirtschaftliche Kran-
kenkasse, in deren Bezirk die Landesversicherungs-
anstalt oder der Ausschuß ihren Sitz haben. § 66 
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 68 

(1) Die Krankenkassen sollen mit den Kranken-
häusern Verträge über die Sicherstellung der Kran-
kenhauspflege, insbesondere die Gewährleistung 
ausreichender, zweckmäßiger und wirtschaftlicher 
Krankenhauspflege, schließen. 

(2) Die Apotheken haben den Krankenkassen für 
die Arzneien einen Abschlag von den Preisen der 
Arzneitaxe in Höhe von sieben vom Hundert zu ge-
währen. 

(3) Für die Gebühren der Hebammen gilt § 376 a 
der Reichsversicherungsordnung. 

§ 69 

(1) Die Krankenkasse kann gemeinsam mit der 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und der 
landwirtschaftlichen Alterskasse die zur Gewährung 
von Betriebs- und Haushaltshilfe benötigten Per-
sonen anstellen. 
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(2) Soweit die Krankenkasse zur Gewährung von 
Betriebs- oder Haushaltshilfe Beschäftigte anderer 
Einrichtungen in Anspruch nimmt, hat sie mit den 
Einrichtungen Verträge über die Erbringung und 
Vergütung der Dienstleistungen zu schließen. 

SIEBENTER ABSCHNITT 

Verfahren, Strafen, Geldbußen und Zwangsgeld, 
Anwendung sonstiger Vorschriften 

§ 70 

(1) Die Leistungen werden auf Antrag festgestellt. 

(2) Öffentlich-rechtliche Streitigkeiten in Angele-
genheiten dieses Gesetzes sind Streitigkeiten in An-
gelegenheiten der Sozialversicherung. 

§ 71 

Die Strafvorschriften der §§ 141 bis 143 und § 145 
der Reichsversicherungsordnung sind entsprechend 
anzuwenden. Dabei steht ein Mitglied, dem Auf-
gaben nach § 38 Abs. 3 übertragen worden sind, den 
in § 141 Abs. 1 Bezeichneten gleich. 

§ 72 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen § 53 Abs. 1 oder 2 eine Meldung 
nicht, nicht richtig, unvollständig oder nicht frist-
gemäß erstattet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten sind die landwirtschaftlichen Krankenkassen. 

(4) Geldbußen werden wie Beitragsrückstände 
beigetrieben. 

§ 73 

(1) Die Krankenkasse kann Versicherte und land-
wirtschaftliche Unternehmer, bei denen versiche-
rungspflichtige Familienangehörige mitarbeiten, 
durch Zwangsgeld zur Erfüllung der ihnen nach § 53 
Abs. 5 auferlegten Pflichten anhalten. 

(2) Zwangsgelder werden wie Beitragsrückstände 
beigetrieben. 

§ 74 

Soweit dieses Gesetz nichts anderes vorschreibt, 
gelten 

1. für die landwirtschaftlichen Krankenkassen die 
Vorschriften des Ersten und Fünften Buches so-

wie die §§ 205 c, 349 bis 360, 379 und 1744 der 
Reichsversicherungsordnung und die Vorschriften 
des Selbstverwaltungsgesetzes, 

2. für den Bundesverband der landwirtschaftlichen 
Krankenkassen die §§ 26 bis 27 f, 30 bis 32, 115 
bis 117 und 349 bis 357 der Reichsversicherungs-
ordnung und die Vorschriften des Selbstverwal-
tungsgesetzes 

entsprechend. 

ACHTER ABSCHNITT 

Änderung von Gesetzen 

§ 75 

Die Reichsversicherungsordnung wird wie folgt 
geändert und ergänzt: 

1. § 212 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Tritt ein Versicherter, der Leistungen bezieht, 
zu einem anderen Träger der Krankenversiche-
rung über, so übernimmt dieser die weiteren 
Leistungen nach seiner Satzung." 

2. § 219 Abs. 1 Satz 2 wird gestrichen. 

3. In § 225 Abs. 1 werden die Worte „die Land-
krankenkassen," gestrichen. 

4. In der Überschrift vor § 226 werden die Worte 
„und Landkrankenkassen" gestrichen. 

5. § 226 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte ", ebenso 
Landkrankenkassen" gestrichen, 

b) in Absatz 2 werden die Worte „Orts- und 
Landkrankenkassen" durch die Worte „All-
gemeine Ortskrankenkassen" ersetzt. 

6. Die §§ 227 bis 230 werden gestrichen. 

7. § 231 erhält folgende Fassung: 

„§ 231 

Allgemeine Ortskrankenkassen werden durch 
Beschluß des Gemeindeverbandes errichtet." 

8. In § 232 werden die Worte „Orts- oder Land-
krankenkasse" durch das Wort „Ortskranken-
kasse" ersetzt. 

9. In § 234 werden die Worte „Orts- oder der 
Landkrankenkasse ihres Erwerbszweiges und" 
durch die Worte „Ortskrankenkasse ihres" er-
setzt. 

10. Die §§ 235 bis 237 werden gestrichen. 

11. In § 238 werden die Worte „je nach Art ihrer 
Beschäftigung entweder der allgemeinen Orts-
oder Landkrankenkasse" durch die Worte „der 
allgemeinen Ortskrankenkasse" ersetzt. 
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12. In § 240 Nr. 2 werden die Worte „Orts- und 
der Landkrankenkasse" durch das Wort „Orts-
krankenkasse" ersetzt. 

13. In § 248 Nr. 1 werden die Worte „und Land-
krankenkassen" gestrichen. 

14. In § 250 Abs. 2 werden die Worte „, soweit sie 
nicht nach den §§ 235, 236 landkassenpflichtig 
sind" gestrichen. 

15. In § 251 Abs. 1 Nr. 1 werden die Worte „Orts- 
und Landkrankenkassen" durch das Wort 
„Ortskrankenkassen" ersetzt. 

16. In § 252 Abs. 2 werden die Worte „Landkran-
kenkassen und" gestrichen. 

17. In § 257 a Abs. 1 Satz 2 werden die Worte 
„Orts- oder Landkrankenkasse" durch das Wort 
„Ortskrankenkasse" und die Worte „Orts- und 
Landkrankenkasse" durch die Worte „allgemei-
nen Ortskrankenkasse" ersetzt. 

18. § 261 Abs. 3 wird gestrichen. 

19. In § 263 Abs. 1 werden die Worte „Landkran-
kenkassen und" gestrichen. 

20. In der Überschrift vor § 264 werden die Worte 
„Orts- und Landkrankenkassen" durch das 
Wort „Ortskrankenkassen" ersetzt. 

21. ,§ 264 wird gestrichen. 

22. In § 265 werden Absatz 2 und in Absatz 4 die 
Worte „oder Landkrankenkassen" gestrichen. 

23. In den §§ 266 und 267 werden die Worte „Orts-
oder eine Landkrankenkasse" jeweils durch das 
Wort „Ortskrankenkasse" ersetzt. 

24. § 267 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. ihre Beiträge, obwohl sie acht vom Hundert 
des Grundlohns (§§ 389, 390) erreicht haben, 
mit den anderen Einnahmen nicht ausrei-
chen, um die Regelleistungen zu decken, und 
Arbeitgeber und Versicherte sich nicht über 
eine Erhöhung der Beiträge einigen." 

25. § 282 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Werte „Orts- oder 
Landkrankenkassen" durch das Wort „Orts-
krankenkassen" ersetzt, 

b) in Absatz 2 werden die Worte „des § 264 
Abs. 1 oder" gestrichen. 

26. In § 296 Abs. 3 werden die Worte „Orts- oder 
Landkrankenkasse" durch das Wort „Ortskran-
kenkasse" ersetzt. 

27. In § 298 Abs. 1 werden die Nummer 2. gestri-
chen und die Worte „Orts- oder einer Land-
krankenkasse" durch das Wort „Ortskranken-
kasse" ersetzt. 

28. In § 305 Abs. 1 werden die Worte „Orts- oder 
Landkrankenkasse" durch das Wort „Orts-
krankenkasse" ersetzt. 

29. In § 313 Abs. 1 werden die Worte „auf Grund 
der Reichsversicherung" gestrichen. 

30. In § 313 b Abs. 1 werden in Satz 1 die Worte 
„bei der Landkrankenkasse, wenn sie Mitglied 
einer Landkrankenkasse waren,", in Satz 3 die 
Worte „und, wo eine solche nicht besteht, bei 
der Landkrankenkasse" sowie Satz 2 gestri-
chen. 

31. In den §§ 317 und 319 Abs. 1 wird das Wort 
„,Land-" gestrichen. 

32. In § 320 Abs. 2 werden die Worte „Orts- und 
Landkrankenkassen" durch das Wort „Ortskran-
kenkassen" ersetzt. 

33. In den §§ 322 und 360 wird das Wort „,Land-" 
gestrichen. 

34. In § 368 Abs. 1 werden die Worte „Kranken-
kassen (§ 225)" durch die Worte „Krankenkas-
sen (§ 225 und § 37 des Gesetzes über die Kran-
kenversicherung der Landwirte) " ersetzt. 

35. In § 368 e Satz 1 werden nach den Worten 
„(§ 182 Abs. 2" die Worte „und § 13 Abs. 2 des 
Gesetzes über die Krankenversicherung der 
Landwirte" eingefügt. 

36. In § 368 n Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wor-
ten „nach § 182" die Worte „und nach § 13 des 
Gesetzes über die Krankenversicherung der 
Landwirte" eingefügt. 

37. In § 368 o Abs. 2 und 3 werden jeweils das 
Wort „Landkrankenkassen" durch die Worte 
„landwirtschaftlichen Krankenkassen" ersetzt. 

38. In § 385 Abs. 2 Nr. 1 und 2 wird das Wort 
„Land-," gestrichen. 

39. In § 390 werden in Satz 1 das Wort „Land-,", 
in Satz 2 die Worte „bei Landkrankenkassen, 
vorbehaltlich des § 265 Abs. 2, der Gemeinde-
verband," und Satz 3 gestrichen. 

40. In den §§ 398 und 403 wird das Wort „,Land-" 
gestrichen. 

41. In § 414 Abs. 1 werden die Worte „die Land-
krankenkassen Landesverbände der Landkran-
kenkassen," gestrichen. 

42.

In § 414 a Satz 2 wird das Wort „Land-," ge-
strichen. 

43.

Folgender § 414 i wird eingefügt: 

„§ 414 i 

(1) Bei dem Bundesverband der Ortskranken-
kassen und bei jedem Landesverband der Orts- 
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krankenkassen soll ein beratender Ausschuß für 
Angelegenheiten der in der Landwirtschaft be-
schäftigten Versicherten gebildet werden. Der 
Ausschuß besteht aus sechs Vertretern der in 
der Landwirtschaft beschäftigten Versicherten; 
§ 3 Abs. 4 des Selbstverwaltungsgesetzes gilt 
entsprechend. 

(2) Der Vorstand des Verbandes beruft die 
Mitglieder des Ausschusses auf Vorschlag der 
Gewerkschaften, die für die Vertretung von 
Arbeitnehmerinteressen im landwirtschaftlichen 
Bereich wesentliche Bedeutung haben. Die Vor-
schriften des Selbstverwaltungsgesetzes über 
die Rechtsstellung der Mitglieder der Organe 
gelten für die Mitglieder des Ausschusses ent-
sprechend; das Nähere bestimmt die Satzung. 

(3) Der Ausschuß wählt aus seiner Mitte 
einen Vorsitzenden, der der Vertreterversamm-
lung und dem Vorstand des Verbandes mit be-
ratender Stimme angehört. 

(4) Der Ausschuß hat die Angelegenheiten der 
in der Landwirtschaft beschäftigten Versicher-
ten, insbesondere die ihre gesundheitliche Be-
treuung betreffen, vorzuberaten." 

44. In § 416 werden die Worte „§§ 417 bis 434" 
durch die Worte „§§ 417 bis 422" ersetzt. 

45. Die §§ 426 bis  434 werden gestrichen. 

46. § 435 erhält folgende Fassung: 

„§ 435 

Die Krankenkasse hat auf Antrag des Ar-
beitgebers oder ides Hausgehilfen statt der 
Krankenpflege und des Krankengeldes Kran-
kenhauspflege dem in die häusliche Gemein-
schaft aufgenommenen Hausgehilfen zu gewäh-
ren, wenn die Krankheit ansteckend ist oder 
wenn die. Behandlung oder Pflege in der häus-
lichen Gemeinschaft wegen der Art der Krank-
keit nicht zumutbar ist." 

47. § 437 Abs. 1, §§ 438 und 440 werden gestri-
chen. 

48. In § 442 Abs. 1 werden die Worte „oder, wenn 
sie überwiegend landwirtschaftlich beschäftigt 
sind, bei der Landkrankenkasse" gestrichen. 

49. § 454 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Verband kann den Betrag auf die 
Einwohner des Kassenbezirks umlegen." 

50. In § 459 Abs. 1 und § 461 Abs. 2 werden jeweils 
das Wort „Landkrankenkasse" durch die Worte 
„allgemeinen Ortskrankenkasse" ersetzt. 

51. § 483 Abs. 1 Satz 2 wird gestrichen. 

52. In § 527 Abs. i werden die Worte „Orts- oder 
Landkrankenkasse" durch das Wort „Orts-
krankenkasse" ersetzt. 

§ 76 

Das Gesetz über den Aufbau der Sozialversiche-
rung vom 5. Juli 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 577) wird 
wie folgt geändert und ergänzt: 

1. In Abschnitt II Artikel 2 wird nach § 1 folgende 
Vorschrift eingefügt: 

,,§ 2 

Gemeinschaftsaufgabe der Krankenversiche-
rung ist für die landwirtschaftliche Krankenver-
sicherung die Regelung des vertrauensärzt-
lichen Dienstes." 

2. In Abschnitt II Artikel 3 § 1 werden die Worte 
„die Reichsknappschaft" durch die Worte „die 
Bundesknappschaft, die landwirtschaftlichen 
Krankenkassen" ersetzt. 

§ 77 

In § 33 Abs. 5 und in der Anlage zu § 28 des Ge-
setzes über die Selbstverwaltung auf dem Gebiet 
der Sozialversicherung werden die Worte „Land-
krankenkassen und" gestrichen. 

NEUNTER ABSCHNITT 

Übergangs - und Schlußvorschriften 

§ 78 

(1) Wer beim Inkrafttreten dieses Gesetzes 
bei einem Krankenversicherungsunternehmen ver-
sichert ist und für sich und seine Angehörigen, für 
die ihm Familienhilfe zusteht, Vertragsleistungen 
erhält, die der Art nach den Leistungen der Kran-
kenhilfe entsprechen, wird auf Antrag von der Ver-
sicherungspflicht nach § 2 befreit. 

(2) Der Antrag ist binnen drei Monaten nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der zuständigen 
Krankenkasse zu stellen. Die Befreiung wirkt vom 
Beginn der Versicherungspflicht an und kann nicht 
widerrufen werden. Sie ist ausgeschlossen, wenn 
bereits Leistungen nach diesem Gesetz in Anspruch 
genommen worden sind. 

(3) Wer bei einem Krankenversicherungsunter-
nehmen versichert ist und nach diesem Gesetz ver-
sicherungspflichtig wird, kann den Versicherungs-
vertrag zum Ende des Monats kündigen, in dem er 
den Eintritt der Versicherungspflicht nachweist. Er 
kann der zuständigen landwirtschaftlichen Kranken-
kasse erklären, daß seine Mitgliedschaft erst mit 
dem Ersten des auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes 
folgenden Monats beginnt. Satz i gilt entsprechend, 
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wenn ein Angehöriger versicherungspflichtig wird 
und für einen bei einem Krankenversicherungs-
unternehmen Versicherten Anspruch auf Familien-
hilfe erwirbt. 

(4) Die von der Versicherungspflicht nach § 2 
Abs. 1 Nr. 4 und 5 befreiten Personen erhalten auf 
ihren Antrag von der zuständigen landwirtschaft-
lichen Krankenkasse einen Zuschuß zu ihrem Kran-
kenversicherungsbeitrag, wenn sie nachweisen, daß 
sie bei einem Krankenversicherungsunternehmen 
versichert sind. Als Zuschuß ist der Betrag zu zahlen, 
den die in § 381 Abs. 4 der Reichsversicherungs-
ordnung bezeichneten Personen vom Träger der 
Rentenversicherung erhalten. Zuständig ist die land-
wirtschaftliche Krankenkasse, die die Befreiung nach 
Absatz 1 festgestellt hat. 

§ 79 

Wer beim Inkrafttreten dieses Gesetzes nach § 2 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 versicherungspflichtig wird und 
die Voraussetzungen für den Bezug einer Rente aus 
der Rentenversicherung der Arbeiter, der Renten-
versicherung der Angestellten oder der knappschaft-
lichen Rentenversicherung erfüllt, erhält auf Antrag 
von dem zuständigen Träger der Rentenversiche-
rung zu seinem Beitrag einen Zuschuß in Höhe des 
Betrages, den die in § 381 Abs. 4 der Reichsver-
sicherungsordnung bezeichneten Personen erhalten. 
Dies gilt nicht für Versicherte, die nur die  Voraus-
setzungen für den Bezug der Bergmannsrente er-
füllen. 

§ 80 

(1) Personen, die beim Inkrafttreten dieses Ge-
setzes nach § 27 des Gesetzes über eine Altershilfe 
für Landwirte beitragspflichtig sind, können der 
Versicherung freiwillig beitreten. 

(2) Der Beitritt ist binnen drei Monaten nach In-
krafttreten dieses Gesetzes bei der zuständigen 
Krankenkasse zu beantragen. Die Mitgliedschaft be-
ginnt mit dem Ersten des auf die Antragstellung 
folgenden Monats. § 176a Abs. 2 der Reichsversiche-
rungsordnung gilt entsprechend. 

§ 81 

(1) Die Landkrankenkassen werden mit dem In-
krafttreten dieses Gesetzes mit der landwirtschaft-
lichen Krankenkasse vereinigt, in deren Bezirk sie 
ihren Sitz haben. 

(2) Die Mitglieder der Landkrankenkassen werden 
Mitglieder der zuständigen allgemeinen Ortskran-
kenkasse, es sei denn, sie sind nach diesem Gesetz 
versicherungspflichtig. Mitglieder der Landkranken-
kassen, die nach diesem Gesetz versicherungs-
pflichtig sind, werden Mitglieder der zuständigen 
landwirtschaftlichen Krankenkasse. § 32 Abs. 1 gilt 
entsprechend. 

§ 82 

(1) Der Vorstand einer allgemeinen Ortskran-
kenkasse, auf die Mitglieder einer Landkranken-
kasse übergehen, wird entsprechend dem Zugang 

an Mitgliedern, jedoch um mindestens je einen 
Vertreter der Versicherten und der Arbeitgeber 
erweitert; § 3 Abs. 1 des Selbstverwaltungsgesetzes 
gilt insoweit nicht. Satz 1 gilt für die Vertreterver-
sammlung entsprechend; diese wird jedoch um min-
destens je drei Vertreter der Versicherten und der 
Arbeitgeber erweitert. 

(2) Die für die Sozialversicherung zuständige 
oberste Verwaltungsbehörde des Landes bestimmt 
die Zahl der hinzutretenden Organmitglieder und 
beruft diese sowie ihre Stellvertreter unter Zu-
grundelegung der Zusammensetzung der Organe 
der Landkrankenkasse nach dem Höchstzahlverfah-
ren d'Hondt aus den zu den Organen der allgemei-
nen Ortskrankenkasse wählbaren Personen. Bei der 
Berufung sind zunächst die Mitglieder der Organe 
der Landkrankenkasse und, soweit erforderlich, 
deren Stellvertreter zu berücksichtigen. Macht der 
Listenträger oder der Listenvertreter gemeinsam 
mit seinem Stellvertreter Vorschläge über die Rei-
henfolge der Berufung der auf der Vorschlagsliste 
gewählten Personen, so sind diese bei der Berufung 
zu berücksichtigen. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten bis zur Neubildung der 
Organe. 

§ 83 

(1) Die Rechte und Pflichten der Landkrankenkas-
sen gehen, soweit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt, mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes auf 
die landwirtschaftlichen Krankenkassen über, mit 
denen die Landkrankenkassen vereinigt werden. 
Dies gilt auch für unübertragbare Rechte und solche, 
deren Abtretung durch Vereinbarung ausgeschlos-
sen ist. 

(2) Durch den Übergang der Verpflichtungen wer-
den, abgesehen von der Änderung in der Person 
des Schuldners, die Rechte des Gläubigers, insbe-
sondere seine Ansprüche gegen einen Bürgen, sowie 
seine Rechte aus einem Pfandrecht, einer Hypothek 
oder einer sonstigen Sicherheit nicht berührt; § 418 
des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt nicht. 

(3) Die Verträge der Landkrankenkassen mit den 
Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Ver-
einigungen enden mit dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes. Dies gilt entsprechend für Vertragsverhält-
nisse der Landkrankenkassen mit Apothekenbesit-
zern und -verwaltern, mit Krankenanstalten aller 
Art, mit den in § 122 der Reichsversicherungsord-
nung aufgeführten Personen und mit Lieferanten. 

§ 84 

(1) Ist das Eigentum an einem Grundstück nach 
§ 83 Abs. 1 auf die landwirtschaftliche Kranken-
kasse übergegangen, stellt diese den Antrag auf 
Berichtigung des Grundbuches. Der Antrag muß 
vom Vorsitzenden des Vorstandes und dem Ge-
schäftsführer der landwirtschaftlichen Krankenkasse 
unterschrieben und mit dem Dienstsiegel versehen 
sein. Zum Nachweis des Übergangs des Eigentums 
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von der Landkrankenkasse auf die landwirtschaft-
liche Krankenkasse genügt gegenüber dem Grund-
buchamt die in den Antrag aufzunehmende Erklä-
rung, daß das Eigentum an dem Grundstück nach 
§ 83 Abs. 1 auf die landwirtschaftliche Kranken-
kasse übergegangen ist. 

(2) Absatz i gilt für andere im Grundbuch einge-
tragene Rechte entsprechend. 

(3) Geschäfte und Verhandlungen, die der Durch-
führung des § 83 sowie der Absätze i und 2 die-
nen, einschließlich der Berichtigung der öffent-
lichen Bücher, sind frei von Gebühren, Steuern und 
Auslagen; dies gilt nicht für die Kosten eines 
Rechtsstreits. Die Gebühren-, Steuer- und Aus-
lagenfreiheit ist von der zuständigen Behörde ohne 
Nachprüfung anzuerkennen, wenn die landwirt-
schaftliche Krankenkasse bestätigt, daß die Maß-
nahme der Durchführung des § 83 sowie der Ab-
sätze 1 und 2 dient. 

§ 85 

Das bei den Landkrankenkassen vorhandene Son-
dervermögen nach § 15 des Lohnfortzahlungsgeset-
zes geht mit den Rechten und Pflichten aus den 
§§ 10 bis 18 des Lohnfortzahlungsgesetzes auf die 
allgemeinen Ortskrankenkassen im Verhältnis der 
aufzunehmenden Mitglieder über, deren Arbeit-
geber bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes an dem 
Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen teilge-
nommen haben. § 83 Abs. 2 und § 84 gelten entspre-
chend. 

§ 86 

(1) Mitglieder der Organe der Selbstverwaltung 
der landwirtschaftlichen Krankenkassen, die nicht 
nach diesem Gesetz versichert sind, wirken in Ange-
legenheiten dieses Gesetzes nicht mit. An ihre Stelle 
treten die Stellvertreter, die nach diesem Gesetz 
versichert sind; sind solche Stellvertreter nicht in 
genügender Zahl vorhanden, gelten für die Ergän-
zung die §§ 9 und 10 des Selbstverwaltungsgesetzes 
entsprechend. 

(2) Die Organe der landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften werden durch die Berufung weite-
rer Mitglieder aus dem Kreis der nach diesem Ge-
setz Versicherten um ein Drittel ihrer satzungs-
mäßigen Mitgliederzahl erweitert. § 2 Abs. 1 und § 3 
Abs. 1 des Selbstverwaltungsgesetzes gelten inso-
weit nicht. Die hinzutretenden Mitglieder wirken 
nur in Angelegenheiten dieses Gesetzes mit. 

(3) Die nach Absatz 2 hinzutretenden Mitglieder 
und ihre Stellvertreter werden berufen bei bundes-
unmittelbaren landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften durch den Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
bei landesunmittelbaren landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften durch die für die Sozialversiche-
rung zuständige oberste Verwaltungsbehörde des 
Landes im Einvernehmen mit der für die Landwirt-

schaft zuständigen obersten Verwaltungsbehörde 
des Landes. § 7 Abs. 2 und 3 des Selbstverwaltungs-
gesetzes gilt entsprechend für das Recht, Vorschlags-
listen einzureichen. Bei der Berufung sind die Ver-
sicherten, die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 
Organmitglieder von Trägern der Krankenversiche-
rung waren, und die Versicherten, die zu Versicher-
tengruppen gehören, die in den Organen der land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft nicht vertre-
ten sind, besonders zu berücksichtigen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten bis zur Neuregelung 
der Zusammensetzung der Organe der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften. 

§ 87 

(1) Die landwirtschaftlichen Krankenkassen treten 
mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes als Arbeit-
geber in die Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsver-
hältnisse ein, die zu dem genannten Zeitpunkt zwi-
schen den mit ihnen vereinigten Landkrankenkas-
sen und deren Bediensteten oder Auszubildenden 
bestehen. Die landwirtschaftlichen Krankenkassen 
können innerhalb von zwölf Monaten nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Arbeits- oder 
Ausbildungsverhältnis nach Satz 1 nur aus einem 
in der Person des Bediensteten oder Auszubilden-
den liegenden wichtigen Grund kündigen. Für die 
Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisse der über-
nommenen Angestellten, Arbeiter oder Auszubil-
denden sind bis zum Abschluß neuer Tarifverträge 
die Tarifverträge maßgebend, die für sie bei der 
jeweiligen Landkrankenkasse gegolten haben. Für 
die Dienstverhältnisse der dienstordnungsmäßig 
Angestellten ist bis zur Aufstellung einer neuen 
Dienstordnung die Dienstordnung maßgebend, die 
für sie bei der jeweiligen Landkrankenkasse gegol-
ten hat. 

(2) Die landwirtschaftliche Krankenkasse stellt 
sicher, daß die Ausbildung und Prüfung der über-
nommenen Bediensteten und Auszubildenden in 
dem von der jeweiligen Landkrankenkasse gewähr-
leisteten Umfang fortgesetzt und abgeschlossen wird. 
Ausbildungseinrichtungen anderer Träger der Kran-
kenversicherung haben die von der landwirtschaft-
lichen Krankenkasse übernommenen Bediensteten 
und Auszubildenden mindestens in dem gleichen 
Umfang in ihre Ausbildungsmaßnahmen einzubezie-
hen, in dem dies für Bedienstete und Auszubildende 
der Landkrankenkassen vereinbart oder in anderer 
Weise geregelt ist. Sofern die landwirtschaftliche 
Krankenkasse die sachgerechte Ausbildung eines 
Jugendlichen an seinem bisherigen Beschäftigungs-
ort nicht vornehmen kann, hat die für den bisheri-
gen Beschäftigungsort zuständige allgemeine Orts-
krankenkasse den Jugendlichen auf Antrag seiner 
Erziehungsberechtigten unter Eintritt in den Ausbil-
dungsvertrag zu übernehmen. 

(3) Bei jeder landwirtschaftlichen Krankenkasse, 
mit der Landkrankenkassen vereinigt sind, wird ein 
Personalrat gebildet. Mitglieder des Personalrats 
sind die Mitglieder der Personalräte der mit der 
landwirtschaftlichen Krankenkasse vereinigten 
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Landkrankenkassen. War bei einer Landkranken-
kasse mangels Personalratsfähigkeit dieser Dienst-
stelle ein Personalrat nicht gebildet, so können die 
Bediensteten dieser Dienststelle aus ihrer Mitte 
einen Beauftragten in den Personalrat entsenden. 
Bei Gruppenentscheidungen gelten die Mitglieder 
des Personalrats, die bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes einem aus einer Person bestehenden Per-
sonalrat einer Landkrankenkasse angehörten, als 
Vertreter aller Gruppen, die in ihrer früheren 
Dienststelle in diesem Zeitpunkt vorhanden waren. 
Die Amtszeit des Personalrats endet mit der nach 
dem Personalvertretungsgesetz durchzuführenden 
Neuwahl der Personalvertretung, spätestens jedoch 
sechs Monate nach dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes. 

§ 88 

(1) Einem nicht der Dienstordnung unterstehenden 
vollbeschäftigten Angestellten oder Arbeiter, des-
sen Arbeitgeber nach § 87 Abs. 1 die landwirtschaft-
liche Krankenkasse geworden ist und dessen 
Arbeitsverhältnis im Zusammenhang mit der Ver-
einigung der Versicherungsträger innerhalb von 
einundzwanzig Monaten nach dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes endet, steht eine Übergangsbeihilfe zu; 
das gilt nicht, wenn der Angestellte oder Arbeiter 
eine Beschäftigung bei der landwirtschaftlichen 
Krankenkasse ausschlägt, die seiner bis zum Inkraft-
treten dieses Gesetzes ausgeübten Bechäftigung min-
detens gleichwertig ist und deren Annahme ihm 
billigerweise zugemutet werden kann. 

(2) Der Zeitraum, für den die Übergangsbeihilfe 
zusteht (Bemessungszeitraum), beträgt einen Monat 
für jedes volle Jahr der dem Ende des Arbeits-
verhältnisses vorangegangenen Zeiten, die seit der 
Vollendung des achtzehnten Lebensjahres in einem 
oder in mehreren ohne Unterbrechung aneinander-
gereihten Dienst- oder Arbeitsverhältnissen bei 
Sozialversicherungsträgern, beim Bund, bei Län-
dern, Gemeinden, Gemeindeverbänden oder bei 
sonstigen Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen 
des öffentlichen Rechts zurückgelegt sind (Beschäfti-
gungszeiten). Als Unterbrechungen gelten nicht die 
zwischen den Dienst- oder Arbeiterverhältnissen 
liegenden Zeiten, die sich auf allgemein arbeitsfreie 
Tage erstreckt haben, die der Angestellte oder 
Arbeiter zum Wechsel des Beschäftigungsortes be-
nötigt hat oder während deren der Angestellte oder 
Arbeiter arbeitsunfähig erkrankt war. Der Bemes-
sungszeitraum beginnt mit dem auf die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses folgenden Tage und be-
trägt höchstens achtzehn Monate. 

(3) Die Übergangsbeihilfe ist monatlich in der 
Höhe zu zahlen, in der auf den gleichen Zeitraum 
entfallende Bezüge aus einem neuen Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis, tarifliche Übergangsgelder, Ab-
findungen auf Grund des Kündigungsschutzgesetzes, 
laufende Versorgungsbezüge, laufende Unterstüt-
zungen, Arbeitslosengelder, sonstige laufende Be-
züge aus öffentlichen Mitteln, Renten aus den ge-
setzlichen Rentenversicherungen sowie Renten aus 
einer Versorgungseinrichtung, zu der die Landkran-

kenkasse oder die landwirtschaftliche Krankenkasse 
die Mittel ganz oder teilweise beigesteuert hat, hin-
ter der Vergütung oder den Lohnbezügen zurück-
bleiben, die der Angestellte oder Arbeiter während 
des Bemessungszeitraums bei Fortdauer des 
Arbeitsverhältnisses erhalten hätte. Die Ubergangs-
beihilfe beträgt höchstens monatlich fünfundsiebzig 
vorn Hundert, bei einem Angestellten oder Arbei-
ter, dem Kinderzuschläge zustünden, fünfundachtzig 
vorn Hundert der Vergütung oder der Lohnbezüge. 
Zu den nach Satz 1 anzurechnenden Bezügen, Ren-
ten — mit Ausnahme des Altersruhegeldes aus den 
gesetzlichen Rentenversicherungen — und sonsti-
gen öffentlichen Leistungen gehören nicht diejeni-
gen, die der Angestellte oder Arbeiter auch bei Fort-
dauer seines Beschäftigungsverhältnisses erhalten 
hätte. Unterläßt ein Angestellter oder Arbeiter, dem 
während des Bemessungszeitraums Anspruch auf 
Arbeitslosengeld zusteht, schuldhaft, diesen An-
spruch geltend zu machen, so ist die Ubergangsbei-
hilfe nur in der Höhe zu zahlen, in der sie neben 
dem Arbeitslosengeld zu zahlen wäre. 

(4) Dem Angestellten oder Arbeiter, dem Über-
gangsbeihilfe zusteht, wird neben der Übergangs-
beihilfe beim Ausscheiden eine Abfindung in einer 
Summe gezahlt, wenn das Arbeitsverhältnis bei sei-
ner Beendigung nach dem Arbeitsvertrag unkündbar 
ist oder wenn der Angestellte oder Arbeiter im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes das fünf-
undfünfzigste Lebensjahr vollendet hat. Die Abfin-
dung beträgt für jedes volle Jahr der Beschäfti-
gungszeiten fünfzig vom Hundert der Vergütung 
oder der Lohnbezüge, die dem Angestellten oder 
Arbeiter im Monat vor der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses zustehen, höchstens jedoch achttau-
send Deutsche Mark. Der Betrag nach Satz 2 vermin-
dert sich um jeweils ein Fünftel mit jedem vollen 
Beschäftigungsjahr, das über das vollendete sech-
zigste Lebensjahr hinaus geleistet wird. 

(5) Die Vergütung im Sinne der Absätze 3 und 4 
besteht aus der Grundvergütung, dem Ortszuschlag, 
dem Kinderzuschlag und dem örtlichen Sonderzu-
schlag. Die Lohnbezüge im Sinne der Absätze 3 
und 4 bestehen entweder aus dem jeweiligen Tabel-
lenlohn, vervielfacht mit der Zahl der Arbeitsstun-
den, die der regelmäßigen Arbeitszeit entsprochen 
haben, oder aus dem Monatstabellenlohn sowie aus 
dem Kinderzuschlag und dem Sozialzuschlag. 

§ 89 

(1) Die landwirtschaftliche Krankenkasse hat 
innerhalb von zwölf Monaten nach dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhält-
nisse der dienstordnungsmäßig Angestellten eine 
neue Dienstordnung aufzustellen. In ihr ist vorzu-
sehen, daß die Ansprüche in besoldungs- und ver-
sorgungsrechtlicher Hinsicht der von einer Land-
krankenkasse übernommenen dienstordnungsmäßig 
Angestellten in dem Umfang gewahrt bleiben, in 
dem sie den dienstordnungsmäßig Angestellten 
beim Fortbestehen ihres Dienstverhältnisses zur 
Landkrankenkasse zugestanden hätten; das gleiche 
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gilt hinsichtlich der Voraussetzungen für Beförde-
rungen im Sinne des § 353 Abs. 2 der Reichsversiche-
rungsordnung. 

(2) Wenn einem dienstordnungsmäßig Angestell-
ten einer Landkrankenkasse, dessen Dienstgeber 
eine landwirtschaftliche Krankenkasse geworden ist 
und der das fünfundfünfzigste Lebensjahr vollendet 
hat, ein Dienstposten, dessen Annahme ihm billiger-
weise zuzumuten ist, nicht angeboten werden kann, 
kann der dienstordnungsmäßig Angestellte inner-
halb von zwölf Monaten nach dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes mit seiner Zustimmung in den Ruhe-
stand versetzt werden. Das Ruhegehalt darf für die 
Dauer von fünf Jahren nicht hinter fünfundsiebzig 
vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe zurückblei-
ben, in der sich der dienstordnungsmäßig Ange-
stellte zur Zeit seiner Versetzung in den Ruhestand 
befunden hat. 

§ 90 

(1) Die Verpflichtung zur Versorgung der ehe-
maligen dienstordnungsmäßig Angestellten einer 
Landkrankenkasse und ihrer Hinterbliebenen geht 
mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes auf die land-
wirtschaftliche Krankenkasse über, mit der die 
Landkrankenkasse vereinigt wird. Die landwirt-
schaftliche Krankenkasse tritt in die Rechte und 
Pflichten des nach dem Dienstvertrag zur Versor-
gung verpflichteten Dienstgebers ein. Die Versor-
gung richtet sich nach den versorgungsrechtlichen 
Vorschriften, die bei dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes im Einzelfall anzuwenden sind. Werden hier-
nach Bezüge der Versorgungsempfänger allgemein 
erhöht oder vermindert, so erhöhen oder vermin-
dern sich von demselben Zeitpunkt an die Versor-
gungsbezüge der in Satz 1 genannten Personen ent-
sprechend. Das gleiche gilt bei Änderungen der 
Versorgungsstruktur zugunsten der Versorgungs-
empfänger. 

(2) Der Bundesverband der landwirtschaftlichen 
Krankenkassen nimmt einen Ausgleich der Ver-
sorgungsleistungen, die die landwirtschaftlichen 
Krankenkassen nach § 89 Abs. 2 und nach Absatz 1 
zu erbringen haben, unter Verwendung des von den 
allgemeinen Ortskrankenkassen zu erstattenden 
Teiles nach den Grundsätzen vor, nach denen der 
Versorgungsausgleich bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes vom Bundesverband der Landkrankenkas-
sen durchgeführt wurde. 

(3) Die allgemeinen Ortskrankenkassen, auf die 
Mitglieder der Landkrankenkassen übergehen, 
haben in ihrer Gesamtheit den landwirtschaftlichen 
Krankenkassen den Aufwand für Versorgungslei-
stungen nach § 89 Abs. 2 und nach Absatz 1 zu dem 
Teil zu erstatten, der dem Verhältnis entspricht, in 
dem die Mitglieder der Landkrankenkassen Mitglie-
der der allgemeinen Ortskrankenkassen werden. 
Der Bundesverband der Ortskrankenkassen und der 
Bundesverband der landwirtschaftlichen Kranken-
kassen legen den Vomhundertsatz, zu dem die Ver-
sorgungsleistungen zu erstatten sind, durch schrift-
liche Vereinbarung fest. Der Bundesverband der 

Ortskrankenkassen erhebt den zu erstattenden Teil 
der Versorgungsleistungen durch eine Umlage von 
den in Satz 1 bezeichneten allgemeinen Ortskran-
kenkassen und überträgt ihn auf den Bundesver-
band der landwirtschaftlichen Krankenkassen. 

(4) Die Verpflichtungen, die den Landkrankenkas-
sen auf Grund der Dreiundzwanzigsten Verordnung 
zur Durchführung des Gesetzes zur Regelung der 
Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grund-
gesetzes fallenden Personen vom 15. August 1959 
(Bundesgesetzbl. I S. 634) obliegen, gehen mit dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes auf die landwirtschaft-
lichen Krankenkassen über, mit denen Landkranken-
kassen vereinigt werden. Die nach § 2 der in Satz 1 
bezeichneten Verordnung aufzubringenden Mittel 
sind zu dem Teil von den allgemeinen Ortskranken-
kassen zu erstatten, der dem Verhältnis entspricht, 
in dem die Mitglieder der Landkrankenkassen Mit-
glieder der allgemeinen Ortskrankenkassen werden. 
Absatz 2 und Absatz 3 Sätze 2 und 3 gelten. Der 
Bundesverband der landwirtschaftlichen Kranken-
kassen übernimmt die Aufgaben, die dem Bundes-
verband der Landkrankenkassen nach der in Satz 1 
bezeichneten Verordnung obliegen; mit dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes tritt der Bundesverband der 
landwirtschaftlichen Krankenkassen in die schrift-
lichen Vereinbarungen ein, die der Bundesverband 
der Lankrankenkassen getroffen hat. 

§ 91 

(1) Die landwirtschaftliche Krankenkasse, mit der 
Landkrankenkassen vereinigt werden, hat die Ge-
schäfte dieser Landkrankenkassen abzuwickeln und 
innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes für jede Landkrankenkasse für den 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes eine 
Jahresrechnung nach den Vorschriften über das 
Rechnungswesen bei den Trägern der Krankenver-
sicherung aufzustellen. Bei der Aufstellung der Jah-
resrechnung sind die Grundstücke mit ihrem Ver-
kehrswert anzusetzen sowie die Verpflichtungen 
nach .§ 88 und die Verwaltungskosten für die Ab-
wicklung der Geschäfte unter den Passiva nachzu-
weisen; das Sondervermögen nach § 15 des Lohn-
fortzahlungsgesetzes und die Verpflichtungen nach 
§ 89 Abs. 2 und § 90 sind außer Ansatz zu lassen. 

(2) Das sich nach der Jahresrechnung ergebende 
Reinvermögen (Überschuß der Aktiva oder der Pas-
siva) ist im Verhältnis der aufzunehmenden Mitglie-
der auf die aufnehmenden Träger der Krankenver-
sicherung aufzuteilen. 

Die beteiligten Träger der Krankenversiche-
rung können Näheres, auch Abweichendes zu den 
Absätzen 1 und 2 vereinbaren. 

§ 92 

(1) Die Landesverbände der Landkrankenkassen 
werden mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes mit 
den landwirtschaftlichen Krankenkassen vereinigt, 
in deren Bezirk sie ihren Sitz haben. Der Bundes- 
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verband der Landkrankenkassen wird mit dem Bun-
desverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen 
vereinigt. §§ 83, 84 und 87 bis 91 gelten entspre-
chend, soweit Absatz 2 nichts Abweichendes be-
stimmt. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt der 
Bundesverband der landwirtschaftlichen Kranken-
kassen an Stelle des Bundesverbandes der Land-
krankenkassen in die Bundesmantelverträge (§ 368 g 
Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung) ein. 

§ 93 

(1) In den ersten vier Geschäftsjahren nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes hat die landwirt-
schaftliche Krankenkasse abweichend von § 63 
Abs. 2 und 3 jährlich zwei vom Hundert der im 
Haushaltsplan vorgesehenen Beitragseinnahmen für 
die in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Versicher-
ten der bei ihr zu bildenden Rücklage zuzuführen. 

(2) Die nach § 364 Abs. 1 Satz 2 der Reichsver-
sicherungsordnung bei den Trägern der Gemein-
schaftsaufgaben bestehenden Rücklagen der Land-
krankenkassen sind an den Bundesverband der 
landwirtschaftlichen Krankenkassen abzuführen. 
Dieser verwaltet in den ersten fünf Geschäftsjahren 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die Rück-
lagemittel als Sondervermögen für die landwirt-
schaftlichen Krankenkassen, auf die die Mittel nach 
§ 83 Abs. 1 übergegangen sind. § 364 b der Reichs-
versicherungsordnung und § 63 Abs. 5 gelten ent-
sprechend. Reichen die Mittel einer landwirtschaft-
lichen Krankenkasse zur Befriedigung der Forderun-
gen der allgemeinen Ortskrankenkassen aus der 
Aufteilung nach § 91 Abs. 2 nicht aus, so kann sie 
die fehlenden Mittel bis zur Höhe ihres Guthabens 
vom Bundesverband der landwirtschaftlichen Kran-
kenkassen verlangen. 

§ 94 

(1) Die Vertreterversammlung der landwirtschaft-
lichen Alterskasse beschließt die Satzung der land-
wirtschaftlichen Krankenkasse, die für den Bereich 
der landwirtschaftlichen Alterskasse errichtet wird. 

(2) Der Vorstand oder die nach der Satzung ver-
tretungsberechtigten Vorstandsmitglieder der land-
wirtschaftlichen Alterskasse sind ermächtigt, die er-
forderlichen Verträge für die landwirtschaftliche 
Krankenkasse zu schließen, die für den Bereich der 
landwirtschaftlichen Alterskasse errichtet wird. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten bis zum erstmali-
gen Zusammentreten der Vertreterversammlung der 
landwirtschaftlichen Krankenkasse. 

(4) Bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes ist die 
landwirtschaftliche Alterskasse aus den nach Ab-
satz 2 geschlossenen Verträgen berechtigt und ver-
pflichtet. Die landwirtschaftliche Alterskasse kann 
Mittel für die landwirtschaftliche Krankenkasse, die 
für ihren Bereich errichtet wird, aufwenden. Die 
Aufwendungen hat die landwirtschaftliche Kranken-
kasse zu erstatten. 

§ 95 

Die landwirtschaftlichen Krankenkassen sollen 
beim Inkrafttreten dieses Gesetzes mindestens für 
jeden Bezirk der mit ihnen vereinigten Landkran-
kenkassen eine Verwaltungsstelle errichten. 

§ 96 

Mitglieder der Gärtner-Krankenkasse (Ersatz-
kasse) können Gärtner, Floristen und in diesen Be-
rufen Auszubildende, Gartenarbeiter sowie Be-
schäftigte und Auszubildende in Gartenbetrieben 
werden, wenn sie nach § 165 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 der 
Reichsversicherungsordnung versicherungspflichtig 
oder nach den §§ 176 oder 176 a der Reichsversiche-
rungsordnung versicherungsberechtigt sind. 

§ 97 

(1) Soweit in anderen Bestimmungen auf Vor-
schriften verwiesen wird oder Bezeichnungen ver-
wendet werden, die durch dieses Gesetz aufgeho-
ben oder geändert werden, treten an ihre Stelle die 
entsprechenden Vorschriften oder Bezeichnungen 
dieses Gesetzes. 

(2) Rechtsverordnungen und allgemeine Verwal-
tungsvorschriften, die auf Grund von Vorschriften 
erlassen wurden, auf die dieses Gesetz verweist, gel-
ten auch für die Krankenversicherung der Landwirte. 

§ 98 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 
Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Geset-
zes erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 
des Dritten Überleitungsgesetzes. 

§ 99 

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des § 94 am 
1. Juli 1972 in Kraft; § 94 tritt mit dem auf die Ver-
kündung dieses Gesetzes folgenden Tag in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Mit der Vorlage des Entwurfs eines zweiten Geset-
zes zur Weiterentwicklung des Rechts der gesetz-
lichen Krankenversicherung setzt die Bundesregie-
rung ihre Reformpolitik im Bereich der Kranken-
versicherung fo rt. Der Gesetzentwurf sieht die Ein-
führung einer Krankenversicherung der Landwirte 
vor. Hierzu ist die Bundesregierung vom Deutschen 
Bundestag aufgefordert worden, der auf Antrag der 
Regierungsfraktionen der SPD und FDP beschlossen 
hat, daß die Bundesregierung gemäß ihrem Grund-
satzbeschluß vom 22. Oktober 1970 möglichst schnell 
einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen soll 
(vgl. Drucksache VI/1812). Auch die Berufsvertretung 
der Landwirte hat darauf hingewiesen, daß der 
Krankenversicherungsschutz der Landwirte, der mit-
arbeitenden Familienangehörigen und der Alten-
teiler unzureichend ist und dringend einer umfassen-
den gesetzlichen Regelung bedarf. 

Der gegenwärtige, auf freiwilliger Entschließung 
der Landwirte und Altenteiler beruhende Versiche-
rungsschutz im Krankheitsfalle ist unzureichend. 
Von den selbständigen Landwirten haben 10,7 v. H. 
keinen Krankenversicherungsschutz; in Bayern so-
gar 15,9 v. H. und in Rheinland-Pfalz 17,4 v. H. Im 
Bundesgebiet sind rd. 40 v. H. der Altersgeldempfän-
ger ohne Versicherungsschutz. Insgesamt sind rd. 
23 v. H. der selbständigen Landwirte, der mitarbei-
tenden Familienangehörigen und der Altenteiler 
nicht gegen das Risiko der Krankheit versichert, 
während dies nur bei 1,6 v. H. der erwerbstätigen 
Bevölkerung der Fall ist. Vieles deutet darauf hin, 
daß auch der Gesundheitszustand der in der Land-
wirtschaft Tätigen schlechter ist als der der übrigen 
Bevölkerung. 

Bereits im Arbeitsprogramm für die Agrarpolitik 
der Bundesregierung vom Juli 1968 wurde fest-
gestellt, daß innerhalb der selbständig erwerbstäti-
gen landwirtschaftlichen Bevölkerung, insbesondere 
bei älteren Landwirten und Inhabern von kleineren 
landwirtschaftlichen Betrieben sowie bei Altenteilern 
das Bedürfnis nach einer Regelung des Krankenver-
sicherungsschutzes besteht. Hieraus wurde gefolgert, 
daß eine gesetzliche Versicherung gegen das wirt-
schaftliche Risiko der Krankheit für die bäuerliche 
Bevölkerung zu schaffen ist. Der Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung hat daher im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten im August 1969 einen 
Arbeitskreis von Sachverständigen berufen, der die 
verschiedenen Möglichkeiten einer gesetzlichen 
Regelung des Krankenversicherungsschutzes der 
Landwirte und ihrer Familien untersuchen sollte. 
Dieser Arbeitskreis hat am 14. Juli 1970 seine 
Arbeiten mit der Verabschiedung eines Ergebnis-
berichtes abgeschlossen, in dem er zu der Auffas-

sung gelangte, daß die landwirtschaftlichen Unter-
nehmer, ihre Familienangehörigen und die Alten-
teiler gesetzlich gegen Krankheit zu versichern 
sind. Auch die von der Bundesregierung eingesetzte 
Sachverständigenkommission zur Weiterentwick-
lung der sozialen Krankenversicherung hat die Frage 
eines Krankenversicherungsschutzes der Landwirte 
geprüft. Sie hat der Bundesregierung mit Mehrheit 
vorgeschlagen, 

— die selbständigen Landwirte, mitarbeitenden Fa-
milienangehörigen und Altenteiler sowie deren 
Angehörigen gesetzlich gegen Krankheit zu ver-
sichern, 

— den Versicherten, die bei Einführung der gesetz-
lichen Versicherung nach Art und Umfang aus-
reichend versichert sind, eine Befreiungsmög-
lichkeit einzuräumen, 

— neben den Leistungen der Reichsversicherungs-
ordnung als zusätzliche Leistung für selbstän-
dige Landwirte im Falle einer längeren Arbeits-
unfähigkeit die Gestellung einer Ersatzkraft vor-
zusehen, 

— jeweils am Sitz einer Alterskasse eine landwirt-
schaftliche Krankenkasse mit eigenen Selbstver-
waltungsorganen einzurichten, wobei eine enge 
Zusammenarbeit im Rahmen einer Verwaltungs-
gemeinschaft mit den Alterskassen und land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften auch auf 
örtlicher Ebene erfolgen soll. 

Am 22. Oktober 1970 hat die Bundesregierung 
Grundsätze für eine gesetzliche Regelung des Kran-
kenversicherungsschutzes der Landwirte beschlos-
sen und den Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung beauftragt, einen entsprechenden Gesetz-
entwurf vorzubereiten. In dem Kabinettbeschluß 
wurde u. a. festgelegt, daß die Versicherung der 
Landwirte und ihrer Familienangehörigen aus-
schließlich durch Beiträge zu finanzieren ist, die 
Mittel für die Versicherung der Altenteiler dagegen 
vom Bund aufgebracht werden sollen. 

Die Bundesregierung beseitigt mit dem Entwurf 
eines Gesetzes zur Weiterentwicklung des Rechts 
der gesetzlichen Krankenversicherung (Gesetz über 
die Krankenversicherung der Landwirte — KVLG) 
den Rückstand im Krankenversicherungsschutz der 
landwirtschaftlichen Unternehmer, ihrer Familien-
angehörigen und der Altenteiler. Mit der Einbezie-
hung aller Landwirte in eine Pflichtversicherung auf 
solidarischer Grundlage soll vor allem auch dem 
wirtschaftlich schwächeren Landwirt mit einem sei-
ner finanziellen Leistungsfähigkeit entsprechenden 
Beitrag ein voller Krankenversicherungsschutz ge-
währleistet werden. Mit der Einführung einer Kran-
kenversicherung der Landwirte wird zugleich der 
Anpassungs- und Umstrukturierungsprozeß in der 
Landwirtschaft sozialpolitisch weiter abgesichert. 
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Den selbständigen Landwirten wird das Tragen des 
Unternehmerrisikos dadurch erleichtert, daß sie im 
Krankheitsfalle ebenso geschützt sind wie die 
Arbeitnehmer und daß ihnen bei Ausfall ihrer 
Arbeitskraft wegen Krankheit eine Betriebshilfe 
zur Verfügung gestellt wird. Die Altenteiler werden 
umfassend in den Krankenversicherungsschutz ein-
bezogen und damit die Lücken geschlossen, die bei 
diesem Personenkreis infolge der finanziellen Be-
lastung der aktiven Generation entstanden sind. Mit 
der vollen Übernahme der Krankheitskosten der 
Altenteiler auf den  Bundeshaushalt wird zugleich 
eine agrarpolitisch erforderliche einkommenswirk-
same Entlastung der aktiven Landwirte erreicht. 
Der Gesetzentwurf ist nach folgenden Grundsätzen 
gestaltet: 

1. In die Versicherungspflicht werden alle land-
wirtschaftlichen Unternehmer, grundsätzlich ohne 
Rücksicht auf die Größe ihres Betriebes, die 
hauptberuflich mitarbeitenden Familienangehöri-
gen eines landwirtschaftlichen Unternehmers so-
wie die Altenteiler einbezogen. Zu den versiche-
rungspflichtigen Altenteilern gehören nicht nur 
diejenigen, welche Anspruch auf Altersgeld, vor-
zeitiges Altersgeld oder Landabgaberente haben, 
sondern auch Personen, die das 65. Lebensjahr 
vollendet haben und zuvor in bestimmtem Um-
fange als Unternehmer oder als mitarbeitende 
Familienangehörige in der Landwirtschaft tätig 
waren. Der zuletzt genannte Personenkreis ist 
bislang am wenigsten gegen das wirtschaftliche 
Risiko der Krankheit geschützt, so daß seine 
Einbeziehung sozialpolitisch besonders notwen-
dig ist. 

Die derzeit bestehenden Mängel und Lücken im 
Krankenversicherungsschutz der selbständigen 
Landwirte und Altenteiler lassen sich durch eine 
weitere Öffnung der freiwilligen Versicherung 
nicht beseitigen. Obwohl bereits weitgehend die 
Möglichkeit für selbständige Landwirte bestand, 
der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig 
beizutreten, ist der Versicherungsschutz unzu-
reichend geblieben. Gerade diejenigen Land-
wirte, die des Versicherungsschutzes am meisten 
bedürfen, haben von dem Beitrittsrecht nicht in 
dem erforderlichen Umfange Gebrauch gemacht. 
Das würde sich auch nicht dadurch ändern, daß 
weitere Erleichterungen zum Beitritt geschaffen 
werden. Abgesehen davon erscheint es zweifel-
haft, ob einer einzelnen Gruppe von Selbständi-
gen ohne Verletzung des Grundsatzes der Gleich-
behandlung besondere Vorrechte eingeräumt 
werden könnten. 

Wer beim Inkrafttreten des Gesetzes einen der 
Art nach vergleichbaren Versicherungsschutz bei 
einem privaten Krankenversicherungsunterneh-
men nachweist, erhält die Möglichkeit, sich von 
der Versicherungspflicht befreien zu lassen. Auch 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes können sich 
Landwirte von einer im Gesetz festgelegten Ein-
kommensgrenze an von der Versicherungspflicht 
befreien lassen. Das vorgesehene Recht zur frei-
willigen Versicherung soll denjenigen den Kran-
kenversicherungsschutz erhalten, die ihre Tätig-

keit in der Landwirtschaft aufgeben und daher 
aus der Versicherungspflicht ausscheiden, ohne 
daß sie anderweitig einen ausreichenden Ver-
sicherungsschutz erwerben oder erwerben kön-
nen. Damit wird vermieden, daß der aus der land-
wirtschaftlichen Tätigkeit Ausscheidende ohne 
Krankenversicherungsschutz bleibt. 

2. Das Leistungsrecht entspricht grundsätzlich dem-
jenigen in der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Die besonderen Verhältnisse im landwirtschaft-
lichen Betrieb, der schon heute kaum und in Zu-
kunft noch weniger über zusätzliche Hilfskräfte 
verfügt, erfordern jedoch Sonderregelungen. 
Da dem landwirtschaftlichen Unternehmer bei 
Arbeitsunfähigkeit kein Arbeitsentgelt entgeht, 
ist die Gewährung von Lohnersatzleistungen, 
wie Krankengeld und Mutterschaftsgeld, nicht 
vorgesehen. Dagegen kann der Ausfall der 
Arbeitskraft des Unternehmers oder seines Ehe-
gatten wegen längerer Krankheit dazu führen, 
daß der Betrieb nicht mehr ordnungsgemäß wei-
tergeführt werden und sogar die Existenz des 
Betriebes gefährdet sein kann. Es ist daher er-
forderlich, in der Krankenversicherung der Land-
wirte eine neue Leistungsart einzuführen. Durch 
die Betriebs- und Haushaltshilfe wird die Weiter-
führung des Betriebes und des Haushaltes ge-
währleistet und zugleich der Ausfall von Ein-
künften verhindert. 

3. Für die Regelung der Finanzierung der Kranken-
versicherung der Landwirte ist der Grundge-
danke maßgebend, daß die erwerbstätige Gene-
ration die Mittel für ihre Krankenversicherung 
solidarisch aufbringt und dafür von der finan-
ziellen Belastung für den Krankenversicherungs-
schutz der aus dem Erwerbsleben ausgeschiede-
nen Generation entlastet wird. Die Mittel für die 
Aufwendung der Altenteiler stellt der Bund zur 
Verfügung, der damit einen weiteren Beitrag 
zur Einkommensverbesserung der selbständigen 
Landwirte leistet und zugleich die als Folge 
des Strukturwandels zunehmende alte Last über-
nimmt. Der Solidarausgleich in der Form der 
Beitragsstaffelung nach dem Einheitswert des 
Unternehmens umfaßt alle versicherten Unter-
nehmer und dient vor allem den Kleinunterneh-
mern, die ohne einen derartigen Ausgleich nicht 
in der Lage sind, die Beiträge für einen aus-
reichenden Krankenversicherungsschutz aufzu-
bringen. Durch diese Art der Finanzierung soll 
die Gesamtheit der landwirtschaftlichen Unter-
nehmer die soziale Verantwortung für den Schutz 
im Krankheitsfalle tragen; sie schließt grundsätz-
lich eine Befreiung von dem Solidarausgleich 
aus. Die Mittel für den Krankenversicherungs-
schutz der hauptberuflich mitarbeitenden Fami-
lienangehörigen müssen von dem Unternehmer 
mit aufgebracht werden, weil die Familienange-
hörigen in der Regel über keine hierfür aus-
reichenden Einkünfte verfügen. 

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft, der 
die Zahl der versicherten Landwirte und mit-
arbeitenden Familienangehörigen verringern 
wird, führt auch in Zukunft nicht zu einem finan- 
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ziellen Ungleichgewicht in der Krankenversiche-
rung der Landwirte, wenn die Aufwendungen 
für die Altenteiler vom Bund getragen werden. 
Insbesondere die Altersstruktur der Landwirte 
und ihrer Familienangehörigen wird sich gegen-
über heute verbessern, nicht zuletzt auch wegen 
der Zunehmenden Wirkung der Landabgabe-
rente. Auch die Zahl der mitversicherten Fami-
lienangehörigen wird sich weiter dem Durch-
schnitt der Gesamtbevölkerung angleichen. So-
mit werden die Beiträge in der Krankenversiche-
rung der Landwirte, auch unter Berücksichtigung 
der Folgen des Strukturwandels nicht stärker 
steigen als in der übrigen gesetzlichen Kranken-
versicherung. 

4. Die Krankenversicherung der Landwirte soll von 
eigenständigen landwirtschaftlichen Krankenkas-
sen durchgeführt werden. Für diesen Vorschlag 
sind u. a. folgende Überlegungen maßgebend: 
Eine Pflichtversicherung der Landwirte auf soli-
darischer Grundlage fordert eine besondere Bei-
tragsgestaltung, die eine Vermischung mit den 
Beiträgen anderer Versichertengruppen nicht zu-
läßt. Das gilt auch für das Finanzierungssystem 
der Altenteiler in der landwirtschaftlichen Kran-
kenversicherung. Während für diese der Bund 
die gesamten Aufwendungen übernimmt, findet 
in der Krankenversicherung der Rentner ein 
Generationenausgleich in der Form statt, daß die 
erwerbstätigen Versicherten durch ihre Beiträge 
zur Renten- und Krankenversicherung die Auf-
wendungen für die Krankenversicherung der 
Rentner tragen. Hinzu kommen die Besonder-
heiten des Leistungsrechts, die vor allem darin 
bestehen, daß als Betriebshilfe eine Leistung 
gewährt wird, die sonst die Krankenversicherung 
nicht kennt. Für die Selbstverwaltung ergibt sich 
das Problem, daß in der landwirtschaftlichen 
Krankenversicherung nur Selbständige, ehe-
malige Selbständige und Familienangehörige 
versichert sind, so daß eine paritätische Selbst-
verwaltung von Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern nicht in Betracht kommen kann. 

Diese Abweichungen vom allgemeinen System 
der gesetzlichen Krankenversicherung lassen 
eine Integration der Krankenversicherung der 
Landwirte in die bestehenden Träger der Kran-
kenversicherung nicht zu. Wollte man diesen 
die Durchführung der Krankenversicherung der 
Landwirte übertragen, müßten bei ihnen beson-
dere Einrichtungen mit getrennter Finanzverant-
wortung und -verwaltung, mit eigener Selbstver-
waltung und Satzungsautonomie geschaffen wer-
den. Das aber würde bedeuten, daß die Orts- und 
Landkrankenkassen in zwei eigenständige Trä-
ger der Krankenversicherung aufgespalten wür-
den; die Träger der Krankenversicherung . der 
Landwirte wären aber bei einer Reihe dieser 
Krankenkassen so klein, daß bereits bei Ein-
führung der landwirtschaftlichen Krankenver-
sicherung vielfach keine ausreichend leistungs-
fähigen Risikogemeinschaften vorhanden wären. 
Daher bietet sich die Errichtung eigener Träger der 

landwirtschaftlichen Krankenversicherung jeweils 
für den Bezirk einer landwirtschaftlichen Alters-
kasse und Berufsgenossenschaft an. Diese Kran-
kenkassen sind nicht nur bei ihrer Errichtung hin-
reichend groß, sondern bieten zugleich die Sicher-
heit, daß sie auch bei weiterem Schrumpfen des 
Personenkreises leistungsfähig bleiben. Dieser 
Vorschlag hat außerdem den Vorteil, daß durch 
enge Zusammenarbeit und Integration der Selbst-
verwaltungsorgane und der Verwaltung der drei 
landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger 
eine rationelle Verwaltungsorganisation ent-
steht. Die erforderliche ortsnahe Betreuung der 
Versicherten wird von gemeinsamen Verwal-
tungsstellen und örtlich beauftragten Vertrauens-
leuten gewährleistet, so daß die Versicherten im 
Falle der Krankheit, des Arbeitsunfalles, der 
Invalidität, der Rehabilitation und des Alters 
von einer Stelle betreut werden. 

5. Als Folge eines derartigen Organisationsvor-
schlages und wegen der weiteren Abnahme der 
von der Landwirtschaft beschäftigten Arbeitneh-
mer sind die Landkrankenkassen künftig nicht 
mehr lebensfähig. Der Entwurf sieht davon ab, 
die Landkrankenkassen mit anderen Aufgaben 
zu betrauen oder sie zu größeren Organisations-
einheiten zusammen zu schließen, weil sie nur 
in einzelnen Teilen des Bundesgebietes vertreten 
sind. Eine weitere Aufsplitterung der Organi-
sation der Krankenversicherung ist nicht zu ver-
treten. Die Landkrankenkassen werden daher mit 
den zu errichtenden landwirtschaftichen Kran-
kenkassen vereinigt. Die bei ihr versicherten 
Arbeitnehmer gehen auf die zuständigen Orts-
krankenkassen über. Das Vermögen der Land-
krankenkassen wird entsprechend dem Verhält-
nis der übergehenden Mitglieder aufgeteilt. 
Durch die Übernahme der Bediensteten der 
Landkrankenkassen auf die neuen landwirt-
schaftlichen Krankenkassen werden soziale Här-
ten vermieden; den neuen Versicherungsträgern 
steht vor allem in den Bezirken, in denen Land-
krankenkassen vorhanden sind, fachkundiges 
Personal zur Verfügung. Eine entsprechende 
Regelung ist für die Landesverbände und für den 
Bundesverband der Landkrankenkassen vor-
gesehen. 

6. Die Vorschriften über die Krankenversicherung 
der Landwirte sind in dem vorliegenden Gesetz-
entwurf zusammengefaßt. Diese Form hat gegen-
über einer Änderung des Zweiten Buches der 
Reichsversicherungsordnung durch ein Artikel-
gesetz den Vorteil, daß die Vorschriften leichter 
lesbar, die Regelungen überschaubar und für die 
Beteiligten verständlich sind. Eine Entscheidung 
über die Form der Einbeziehung der Kranken-
versicherung der Landwirte in ein künftiges 
Sozialgesetzbuch ist damit nicht vorweggenom-
men. Sie bleibt den weiteren Erörterungen über 
die Gestaltung des Sozialgesetzbuches vorbe-
halten. 
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B. Besonderer Teil 
Zu 1 

Nach dem Vorbild moderner Gesetze wird auch dem 
Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte 
eine Vorschrift vorangestellt, in der die Aufgaben 
der Versicherung umschrieben sind. 

Zu §2 

Absatz 1 

In den Schutz der Krankenversicherung sollen alle 
Personen einbezogen werden, die als Unternehmer 
oder als mitarbeitende Familienangehörige in der 
Landwirtschaft tätig sind und die ihren Lebensunter-
halt vorwiegend aus dieser Tätigkeit bestreiten. 
Darüber hinaus sollen die Personen versichert wer-
den, die während ihres aktiven Berufslebens in der 
Landwirtschaft tätig waren. 

Bei der Abgrenzung des versicherungspflichtigen 
Personenkreises muß berücksichtigt werden, daß es 
sich teils um selbständig tätige Personen handelt, 
die nicht wie die Arbeitnehmer durch eine Meldung 
ihres Arbeitgebers erfaßt werden können, teils um 
Personengruppen, die als Altenteiler keine Leistun-
gen aus der Alterssicherung der Landwirte erhalten. 
Es stellt sich daher das Problem, wie der zu ver-
sichernde Personenkreis erfaßt werden kann. Das 
Problem wird dadurch gelöst, daß einerseits die 
Personengruppen beschrieben werden, bei denen auf 
Grund von vorhandenen Unterlagen (Nummer 1), 
des Vorhandenseins von zur Meldung verpflichteter 
Personen (Nummer 3) oder des Bezuges von Lei-
stungen aus dem Gesetz über eine Altershilfe für 
Landwirte — GAL — (Nummer 4) eine Erfassung 
möglich ist. Andererseits werden die Personen auf-
geführt, für  die  sich eine sozialpolitische Notwendig-
keit zur Versicherungspflicht ergibt, die aber vom 
Versicherungsträger von Amts wegen nicht festge-
stellt werden können. Es handelt sich um die in Nr. 2 
und Nr. 5 genannten Personengruppen, bei denen 
die Tatbestände der Versicherungspflicht zwar fest-
stellbar sind, diese aber dem Versicherungsträger 
nachzuweisen sind. In diesen Fällen kann die Ver-
sicherung erst dann beginnen, wenn die betroffene 
Person den Nachweis der Voraussetzungen für die 
Versicherungspflicht erbringt (vgl. § 40 Nr. 2 i. V. m. 
§ 43 Abs. 2). 

Nummer 1 

In Nummer 1 werden diejenigen landwirtschaftlichen 
Unternehmer erfaßt, die grundsätzlich zum an-
spruchsberechtigten Personenkreis nach § 1 des GAL 
gehören. Sie sind von den landwirtschaftlichen Al-
terkassen erfaßt, so daß die Feststellung der Ver-
sicherungspflicht keine Schwierigkeit bereitet. So-
weit sich hierunter Unternehmer befinden, die nicht 
beitragspflichtig nach dem GAL sind, ist eine Erfas-
sung auf Grund der Unterlagen bei den landwirt-
schaftlichen Alterskassen möglich. Die Formulierung 
schließt an § 1 Abs. 3 GAL an und verweist auf § 1 
Abs. 4 und 5 des gleichen Gesetzes. 

Nummer 2 

Dieser Personenkreis ist in der Regel von den land-
wirtschaftlichen Alterskassen nicht erfaßt. Während 
die Existenzgrundlage des Unternehmens nach Num-
mer 1 nach objektiven Maßstäben feststellbar ist, 
handelt es sich bei den in Nummer 2 Genannten 
um Personen, deren Unternehmen in der Regel keine 
Existenzgrundlage für eine landwirtschaftliche Un-
ternehmerfamilie bildet, die aber ihren Lebensunter-
halt vorwiegend aus der selbständigen Tätigkeit als 
landwirtschaftliche Unternehmer bestreiten. Gerade 
dieser Personenkreis ist besonders auf den Kran-
kenversicherungsschutz in einer Solidargemein-
schaft angewiesen, weil er vielfach die Aufwendun-
gen für einen individuellen Versicherungsschutz 
nicht aus seinem geringen Einkommen bestreiten 
kann und daher gegen das wirtschaftliche Risiko der 
Krankheit nicht geschützt ist. Die für die Versiche-
rungspflicht maßgebenden Tatbeständen sind den 
Versicherungsträgern nicht bekannt und müssen von 
dem betreffenden Unternehmer nachgewiesen wer-
den. Es empfiehlt sich nicht, diese Versicherten nach 
einer herabgesetzten Mindesthöhe des Einheits-
wertes oder Arbeitsbedarfs des Unternehmens abzu-
grenzen (vgl. z. B. § 33 Abs. 2 GAL), weil dadurch 
wiederum Personengruppen von der Versicherungs-
pflicht ausgeschlossen werden, für die der Versiche-
rungsschutz sozialpolitisch erforderlich ist. Dem so-
zialpolitischen Zweck entsprechend ist Vorausset-
zung für die Versicherungspflicht, daß der Lebens-
unterhalt, abgesehen von geringfügigen Nebenein-
künften, aus der landwirtschaftlichen Unternehmer-
tätigkeit bestritten wird. Der Begriff „geringfügige 
Nebeneinkünfte" bestimmt sich nach der in der Vor-
schrift festgesetzten Höhe der Nebeneinkünfte. Auf 
das Verhältnis der Nebeneinkünfte zu dem Einkom-
men aus landwirtschaftlicher Unternehmertätigkeit 
kommt es nicht an. 

Nummer 3 

Die Vorschrift schließt an § 38 GAL an. Die Alters-
grenze für die Versicherungspflicht wird auf die 
Vollendung des 18. Lebensjahres festgesetzt, weil 
von diesem Alter an in der Regel eine persönliche 
Selbständigkeit des Angehörigen anzunehmen ist. 
Ehegatten gehören nicht zu den mitarbeitenden Fa-
milienangehörigen; sie können nach anderen Vor-
schriften versichert sein oder werden im Rahmen 
der Familienhilfe geschützt. 

Nummer 4 

Die Vorschrift entspricht der Regelung in der Kran-
kenversicherung der Rentner, stellt jedoch auf die 
Leistungen der Altershilfe der Landwirte ab. Wer-
den neben dem Bezug von Leistungen nach dem 
GAL im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Flä-
chen weiterbewirtschaftet, so wird die Versiche-
rungspflicht nach Nummer 4 hiervon nicht berührt. 
Denn es ist davon auszugehen, daß diese Flächen 
nicht zur Erzielung eines Unternehmergewinns, son-
dern zur Deckung des Eigenbedarfs bewirtschaftet 
werden. 
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Nummer 5 

Es handelt sich um Personen, die während ihres ak-
tiven Berufslebens eine nicht unbeträchtliche Zeit 
ihren Lebensunterhalt aus einer Tätigkeit in der 
Landwirtschaft bestritten haben, die aber keine Ren-
tenleistungen nach dem GAL erhalten. Diese ehe-
maligen landwirtschaftlichen Unternehmer und mit-
arbeitenden Familienangehörigen hätten Rentenan-
sprüche erworben, wenn sie nach dem GAL ver-
sichert gewesen wären. Ihnen muß der Krankenver-
sicherungsschutz im Alter genauso zustehen, wie 
während ihres aktiven Berufslebens. Auch bei diesen 
Personen besteht keine Möglichkeit, von Amts we-
gen die Versicherungspflicht festzustellen, so daß 
es ihnen überlassen bleiben muß, die Voraussetzun-
gen für die Versicherungspflicht nachzuweisen. Wie 
bei den Leistungsempfängern von Altershilfe ist 
auch bei den nach Nummer 5 Versicherten davon 
auszugehen, daß Flächen, deren Weiterbewirtschaf-
tung dem Leistungsbezug aus der Altershilfe nicht 
entgegenstehen würde, nur zur Deckung des Eigen-
bedarfs dienen. 

Absatz 2 

Die Sätze 1 und 2 der Vorschrift entsprechen § 1 
Abs. 2 und § 14 Abs. 6 GAL. Die Feststellung der 
überwiegenden Leitung des Unternehmens wird der 
Krankenkasse in der Regel nach den Angaben der 
Eheleute möglich sein. Falls danach eine Feststellung 
nicht getroffen werden kann, muß die Krankenkasse 
im Interesse einer alsbaldigen Klarstellung der Mit-
gliedschaft bestimmen können, welcher Ehegatte als 
Unternehmer gilt. 

Absatz 3 

Die Definition der mitarbeitenden Familienange-
hörigen entspricht § 38 Abs. 2 GAL. Im Hinblick auf 
die eingetretenen Änderungen des Familienrechts 
sind die nichtehelichen Kinder nicht aufgeführt. 

Absatz 4 

Die Konkurrenzregelung ist wegen der beitrags-
rechtlichen Folgen aus der Versicherung notwendig. 
Die Versicherung aus der Unternehmertätigkeit soll 
der Versicherung als mitarbeitender Familienange-
höriger vorgehen. Die aktive Berufstätigkeit hat 
Vorrang vor der Versicherung der Altenteiler. Eine 
ausdrückliche Konkurrenzregelung für den in Ab-
satz 1 Nr. 4- gegenüber dem in Absatz 1 Nr. 1 ge-
nannten Personenkreis ist nicht erforderlich, weil 
Voraussetzung für die Gewährung der genann-
ten Leistungen aus dem GAL die Abgabe des Unter-
nehmens ist. 

Zu § 3 

Gegenüber der Versicherung nach diesem Gesetz ist 
vorrangig die Versicherungspflicht nach gesetzlichen 
Vorschriften anderer Gesetze. Beim Zusammentref-
fen von selbständiger Tätigkeit als landwirtschaft-
licher Unternehmer und der Tätigkeit als Arbeitneh-
mer muß die Versicherung aus der Arbeitnehmer-

tätigkeit Vorrang haben, weil bei Arbeitsunfähig-
keit der ausfallende Lohn durch Krankengeld zu 
ersetzen ist. Dem Grundsatz entsprechend, daß die 
Versicherung bei aktiver Berufstätigkeit Vorrang 
hat vor der Versicherung aus dem Rentenbezug, 
wird in Satz 2 die Versicherung in der Krankenver-
sicherung der Rentner durch eine Versicherung als 
Unternehmer oder mitarbeitender Familienange-
höriger nach diesem Gesetz verdrängt. Im übrigen 
geht die Versicherung nach § 165 Abs. 1 Nr. 3 und 
nach § 315 a RVO grundsätzlich der Versicherung 
nach diesem Gesetz vor. Um jedoch eine nicht zu ver-
tretende Belastung der Krankenversicherung der 
Rentner zu vermeiden, werden abweichend von die-
sem Grundsatz die in § 2 Abs. 1 Nr. 4 bezeichneten 
Personen in der Krankenversicherung der Landwirte 
versichert, wenn sie in den letzten zwanzig Jahren 
vor Stellung des Antrages auf Altersgeld, vorzei-
tiges Altersgeld oder Landabgaberente keine Bei-
träge zur Rentenversicherung entrichtet haben und 
somit keine Beziehungen zur Arbeitnehmerversiche-
rung bestanden haben. 

Zu § 4 

Absatz 1 

Der Entwurf geht von dem Grundsatz aus, daß in der 
Solidargemeinschaft der landwirtschaftlichen Kran-
kenversicherung alle landwirtschaftlichen Unter-
nehmer zu versichern sind. Die Vorschrift macht hier-
von eine Ausnahme im Hinblick darauf, daß Ange-
stellte mit einem Gehalt oberhalb der Versicherungs-
pflichtgrenze in der übrigen gesetzlichen Kranken-
versicherung nicht versicherungspflichtig sind. Sie 
übernimmt diesen Grundgedanken in die Kranken-
versicherung der Landwirte und schließt an die Re-
gelung der §§ 173 a und 173 b RVO an. Personen, 
die in der gesetzlichen Krankenversicherung ver-
sicherungspflichtig werden, können sich von der 
Versicherungspflicht befreien lassen, wenn sie einen 
der Art nach vergleichbaren Schutz in der privaten 
Krankenversicherung nachweisen. 

Zum Schutze der Versichertengemeinschaft muß die 
Befreiung ,allerdings unwiderruflich sein und für 
alle Tatbestände gelten, die nach § 2 zur Versiche-
rungspflicht führen. Bei einer allgemeinen Neufest-
setzung der Einheitswerte wird die Grenze der Ver-
änderung der Einheitswerte anzupassen sein. 

Absatz 2 

Die Antragsfrist wird mit Rücksicht auf die beson-
deren Verhältnisse in  der Landwirtschaft (Feststel-
lung des Einheitswerts, Erfassung ,des Personen-
kreises) auf drei Monate erstreckt. Die Inanspruch-
nahme von Leistungen wird in diesem Zusammen-
hang als Entscheidung für die Zugehörigkeit zur 
landwirtschaftlichen Krankenversicherung gewertet. 

Zu §5 

Beim Ausscheiden aus der Versicherungspflicht nach 
diesem Gesetz wird sich oftmals eine Tätigkeit an

-

schließen, die wiederum zur Versicherungspflicht in 
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der gesetzlichen Krankenversicherung führt. Für die 
Fälle jedoch, bei denen das nicht der Fall ist, gibt 
die Vorschrift die  Möglichkeit, den vorher bestehen-
den Krankenversicherungsschutz aufrechtzuerhalten. 
Sie  dient somit dem sozialen Schutz der aus der 
landwirtschaftlichen Tätigkeit Ausscheidenden. Die 
Voraussetzungen für die freiwillige Fortsetzung. der 
Versicherung entsprechen denen des § 313 RVO. 
Allerdings werden die Anzeigefrist wir auch einige 
andere Antragsfristen nach diesem Gesetz auf einen 
Monat vereinheitlicht. 

Zu §6 

Absatz 1 Nr. 1 entspricht § 313 Abs. 4 RVO. Dar-
über hinaus wird das Recht zum freiwilligen Beitritt 
auch Kindern eines Versicherten, für die der An-
spruch auf Familienhilfe erlischt, eingeräumt, weil 
sich in der Vergangenheit gezeigt hat, daß vielfach 
Kinder, die aus gesundheitlichen Gründen keine Be-
rufstätigkeit aufnehmen können, gegen das Risiko 
der Krankheit ungeschützt bleiben, wenn sie die für 
die Familienhilfe festgesetzten Altersgrenzen über-
schritten haben oder die Eltern sterben. 

Zu §7 

Die Vorschrift gibt eine Übersicht über die in der 
Krankenversicherung der Landwirte zu gewähren-
den Leistungen. Diese Leistungen sind, soweit nichts 
Abweichendes gesagt ist, wie auch sonst in der 
gesetzlichen Krankenversicherung Sachleistungen. 
Als neue Leistungsart tritt die Betriebs- und Haus-
haltshilfe hinzu. Auch diese Leistungen werden in 
der Regel als Sachleistungen gewährt. Die Betriebs-
hilfe entspricht dem besonderen Bedürfnis einer 
landwirtschaftlichen Krankenversicherung. Eine Be-
griffsbestimmung der Regel- und Mehrleistungen 
(§ 179 RVO) ist entbehrlich, da die einzelnen Vor-
schriften, in denen die Gewährung der Leistungen 
geregelt ist,  durch ihre Fassung erkennen lassen, 
ob es sich um Regel- oder Mehrleistungen handelt. 

Zu §§ 8 bis 10 

Diese Vorschriften entsprechen den durch das Zweite 
Krankenversicherungsänderungsgesetz neu einge-
führten §§ 181 bis 181 b RVO. 

Zu § 11 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 187 Nr. 4 RVO. 

Zu § 12 

Die Krankenhilfe in der landwirtschaftlichen Kran-
kenversicherung umfaßt Krankenpflege, Kranken-
hauspflege und Genesendenfürsorge. Die  Gewäh-
rung von Krankengeld ist in der landwirtschaftlichen 
Krankenversicherung nicht erforderlich, weil für den 
Mitgliederkreis der landwirtschaftlichen Kranken-
versicherung während der Arbeitsunfähigkeit kein 

Arbeitsverdienst ausfällt. Auch für die hauptberuf-
lich mitarbeitenden Familienangehörigen wird kein 
Arbeitsentgelt gezahlt. Das auf Grund der familien-
ähnlichen Bindung gezahlte Taschengeld wird wie 
Unterkunft und Verpflegung in der Regel auch bei 
Krankheit der mitarbeitenden Familienangehörigen 
vom Unternehmer weitergewährt. Als Ersatzleistung 
für die durch Krankheit ausfallende Arbeitskraft ist 
jedoch Betriebshilfe (vgl. §§ 27 ff.) vorgesehen. 

Zu 13 

Absatz 1 

Die Vorschrift schließt an § 182 Abs. 1 Nr. 1 RVO 
an. Die Fassung „Versorgung mit Arznei-, Verband-, 
Heilmitteln und Brillen" entspricht im wesentlichen 
der materiellen Regelung der Reichsversicherungs-
ordnung, ist aber ,der neueren Gesetzgebung (vgl. 
§ 182a RVO) angepaßt. Damit entfällt die Unter-
scheidung zwischen kleineren und größeren Heilmit-
teln. Der Systematik entsprechend werden die Zu-
schüsse zu Zahnersatz und zu Hilfsmitteln als Lei-
stungen der Krankenpflege hier genannt. Bruchbän-
der sind nicht aufgeführt, da sie begrifflich zu den 
Heilmitteln gehören. 

Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht § 182 Abs. 2 RVO. 

Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht § 183 Abs. 1 RVO. 

Zu § 14 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem § 182 a RVO. 
Da im Gegensatz zur Reichsversicherungsordnung 
in § 13 Abs. 1 nicht mehr zwischen kleineren und 
größeren Heilmitteln unterschieden wird, sind die 
Brillen in Absatz 1 Satz 1 aufgeführt. 

Zu § 15 

Die Vorschrift entspricht § 188 RVO. Versicherungs-
zeiten im Sinne der Absätze 2 bis 4, die bei anderen 
Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung zu-
rückgelegt wurden, sind anzurechnen. 

Zu § 16 

Absatz 1 

Die Vorschrift schließt an den RAM-Erlaß vom 
2. November 1943 (Amtliche Nachrichten S. 485) an. 
Jedoch soll der Versicherte einen Rechtsanspruch auf 
Zuschüsse zu den ein der Vorschrift genannten Kosten 
erhalten. Der Satzung bleibt es vorbehalten, deren 
Höhe zu bestimmen. 

Absatz 2 

Auch diese Vorschrift geht davon aus, daß die Zu-
schüsse zu den genannten Kosten eine Pflichtleistung 
darstellen, wobei deren Höhe durch die Satzung zu 
bestimmen ist. 
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Zu § 17 

Absatz 1 

Die Krankenhauspflege wird zu einer selbständigen 
Pflichtleistung ausgestaltet. Durch ,die Rechtspre-
chung ist das Ermessen ,der Krankenkassen bei 
Krankenhauspflege heute bereits so weit einge-
schränkt, daß Krankenhauspflege weitgehend den 
Charakter einer Pflichtleistung erhalten hat. Es 
entspricht auch nicht mehr einer modernen Sozial-
politik, diese für schwere Krankheiten wichtige Lei-
stung vom Ermessen der Kasse abhängig zu machen. 
Krankenhauspflege soll daher Pflichtleistung sein, 
wenn die Krankheit nur bei Aufnahme in das Kran-
kenhaus erkannt oder behandelt werden kann oder 
die Krankheitsbeschwerden gelindert werden kön-
nen. Auf die Legaldefinition des Begriffs „Kranken-
hauspflege" kann verzichtet werden, da durch die 
bisherige Rechtsprechung und Verwaltungspraxis 
der Inhalt ,dieser Leistung festgelegt ist. Aus der 
Vorschrift ergibt sich, daß zu den Krankenhäusern 
alle Anstalten gehören, die hinsichtlich ihrer Ein-
richtung und der in ihr tätigen Ärzte und Hilfsper-
sonen geeignet sind, Krankheiten zu erkennen, zu 
behandeln oder Krankheitsbeschwerden zu lindern; 
die Bezeichnung der Anstalt kann Anhaltspunkt 
sein, ist aber nicht ausschlaggebend. Eine Aufzäh-
lung der zu den  Krankenhäusern im Sinne dieser 
Vorschrift gehörenden Anstalten erübrigt sich daher. 
Auch bei Krankenhauspflege gelten die gleichen 
Grundsätze über ausreichende, zweckmäßige und 
wirtschaftliche Behandlung wie bei Krankenpflege. 

Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht § 184 Abs. 5 und § 368 d 
Abs. 2 RVO. 

Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem geltenden 
Recht (§ 183 Abs. 2 RVO und Abschnitt I Ziff. 2 b 
des Erlasses des Reichsarbeitsministers vom 2. No-
vember 1943 — Amtliche Nachrichten S. 485). Es 
wird ausschließlich auf ,die Dauer der Krankenhaus-
pflege, nicht aber auf die Arbeitsunfähigkeit abge-
stellt, weil dieser Begriff in der landwirtschaftlichen 
Krankenversicherung nicht relev ant ist. 

Zu § 18 

Die Vorschrift entspricht § 185 Abs. 1 RVO. Die 
Übernahme des § 185 Abs. 2 RVO erübrigt sich, 
weil Krankengeld nach diesem Gesetz nicht gewährt 
wird. 

Zu § 19 

Die Vorschrift entspricht § 187 Nr. 2 RVO; die dort 
vorgesehene Begrenzung auf ein Jahr nach Ablauf 
der Krankenhilfe wird nicht übernommen, da auch 
Krankenhilfe grundsätzlich  ohne zeitliche Begren-
zung gewährt wird. 

Zu § 20 

Die Vorschrift entspricht § 195 RVO, jedoch ist Mut-
terschaftsgeld nicht vorgesehen. Hierzu gilt die Be-
gründung zu § 12 entsprechend. 

Zu 21 

Die Vorschrift entspricht § 196 RVO. 

Zu § 22 

Die Vorschrift entspricht § 197 RVO. 

Zu § 23 

Die Vorschrift entspricht § 198 RVO. 

Zu § 24 

Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht § 199 Abs. 1 RVO. Die Ver-
weisung auf § 13 Abs. 2 stellt sicher, daß nur ge-
eignete Entbindungsanstalten mit wirtschaftlich ver-
tretbaren Kostensätzen in Anspruch genommen 
werden. 

Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht § 199 Abs. 2 erster Halb-
satz RVO. Die Übernahme des § 199 Abs. 2 zweiter 
Halbsatz RVO erübrigt sich, weil Mutterschaftsgeld 
in der Krankenversicherung der Landwirte nicht ge-
währt wird. 

Zu §§ 25 und 26 

Diese Vorschriften entsprechen inhaltlich den §§ 205 
und 205 a RVO; der Systematik  des  Gesetzentwurfs 
folgend enthält § 26 Abs. 1 außerdem einen Katalog 
der zur Familienhilfe zählenden Leistungen. Eine 
Anpassung der Vorschriften an die geänderten Rege-
lungen des Familenrechts muß einer allgemeinen 
Neuregelung der Familienhilfe in der gesetzlichen 
Krankenversicherung vorbehalten bleiben. 

Zu § 27 

Absatz 1 

Mit der Einführung der Betriebshilfe in der land-
wirtschaftlichen Krankenversicherung wird einem 
besonderen Bedürfnis der Landwirtschaft Rechnung 
getragen: Die Betriebshilfe stellt im Falle einer Er-
krankung des landwirtschaftlichen Unternehmers die 
Fortsetzung der Arbeit in seinem landwirtschaft-
lichen Betrieb sicher und verhindert damit zugleich 
den Ausfall von Einkünften. Voraussetzung für die 
Regelleistung ist, daß dem versicherten Unterneh-
mer für länger als zwei Wochen Krankenhauspflege 
zu gewähren ist und daß keine Arbeitnehmer und 
keine versicherungspflichtigen mitarbeitenden Fa- 
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milienangehörigen ständig beschäftigt werden. Der 
Anspruch gegen die landwirtschaftliche Kranken-
kasse auf Gestellung einer Ersatzkraft entsteht erst 
zwei Wochen nach Aufnahme des landwirtschaft-
lichen  Unternehmers in ein Krankenhaus. Diese 
Festsetzung des Anspruchbeginns ist erforderlich, 
um der landwirtschaftlichen Krankenkasse ausrei-
chend Zeit zu lassen, den Einsatz der Ersatzkräfte 
zu planen. In der Regel wird auch bei einem 
kurzfristigen Krankenhausaufenthalt des Unterneh-
mers kein dringendes Bedürfnis nach Betriebshilfe 
bestehen, weil der kurzfristige Ausfall einer Ar-
beitskraft innerbetrieblich zu überbrücken sein wird. 
Andererseits gibt Satz 2 der Krankenkasse die Mög-
lichkeit, auch während der ersten zwei Wochen der 

 Krankenhauspflege Betriebshilfe zu gewähren, wenn 
besondere betriebliche Verhältnisse vorliegen, ins-
besondere wenn Familienmitglieder nicht vorhanden 
oder diese nicht in  der  Lage sind, unaufschiebbare 
Arbeiten in dem Unternehmen zu erledigen. 

Werden in dem Unternehmen ständig Arbeitnehmer 
oder versicherungspflichtige mitarbeitende Familien-
angehörige beschäftigt, so besteht ein gesetzlicher 
Anspruch auf Betriebshilfe nicht, weil davon ausge-
gangen wird, daß die Arbeit des erkrankten Unter-
nehmers von einer bei ihm ständig beschäftigten 
Arbeitskraft mitübernommen wird und deshalb die 
Gefahr des Ausfalls von Einkünften (Existenz-
gefährdung) geringer ist als im Falle eines erkrank-
ten Unternehmers, bei dem keine Arbeitskräfte 
tätig sind. 

Die Leistungsdauer der Betriebshilfe ist auf insge-
samt drei Monate für jeden Krankenhausaufent-
halt begrenzt, denn bei einem längeren Ausfall muß 
der Unternehmer von sich aus eine Regelung über 
die Fortführung des Betriebes treffen. 

Absätze 2 und 3 

Die Einführung der Betriebshilfe erfordert Bedacht 
darauf, daß hinreichend Ersatzkräfte zur Verwirk-
lichung des gesetzlichen Anspruchs zur Verfügung 
stehen und die finanzielle Belastung aus dieser Lei-
stung die Versichertengemeinschaft nicht überfor-
dert. Der Anspruch nach Absatz 1 Satz 1 muß daher 
durch die dort genannten Tatbestände begrenzt wer-
den. Andererseits ist es sozial- und gesundheits-
politisch erwünscht, den Anspruch auf weitere Tat-
bestände und Personengruppen auszudehnen. Die 
Absätze 2 und 3 enthalten daher die Ermächtigung, 
die Voraussetzungen für die Gewährung der Be-
triebshilfe durch Satzungsrecht zu erweitern. So 
wird z. B. nach Absatz 2 Nr. 2 bei Schwangerschaft 
und Mutterschaft in Anlehnung an die Schutzbe-
stimmungen des Mutterschutzgesetzes (§§ 3 und 6) 
die Gewährung von Betriebshilfe ermöglicht. Über 
die in Absatz 2 aufgeführten Fälle, die ebenso wie 
Absatz 1 Leistungen beim Ausfall der Arbeitskraft 
des Unternehmers bzw. der Unternehmerin betref-
fen, ist es nach Absatz 3 zulässig, durch die Satzung 
den Personenkreis auszudehnen, für den Betriebs-
hilfe geleistet werden soll. 

Die Absätze 2 und 3 bieten mithin den landwirt-
schaftlichen Krankenkassen in mehrfacher Hinsicht 

Gelegenheit, die Betriebshilfe nach den Erforder

-

nissen, aber auch nach den finanziellen Möglichkei-
ten der Kasse auszugestalten. 

Zu 28 

Wegen der engen Verbindung der Tätigkeiten ins-
besondere der Landfrauen im landwirtschaftlichen 
Haushalt und im landwirtschaftlichen Betrieb ist oft-
mals eine Hilfe im Haushalt des landwirtschaftlichen 
Unternehmens bei Ausfall der den Haushalt führen-
den Person wegen Krankheit oder Mutterschaft 
dringend erforderlich. Das Gesetz trägt dem dadurch 
Rechnung, daß die Satzung Haushaltshilfe als Mehr-
leistung vorsehen kann. 

Zu § 29 

Die Vorschrift umschreibt den Inhalt der Begriffe 
„Betriebshilfe" und „Haushaltshilfe". An die Erfah-
rungen der landwirtschaftlichen Alterskassen an-
knüpfend, stellt der Träger der Krankenversiche-
rung dem Unternehmer als Betriebs- oder Haus-
haltshilfe entweder eine Arbeitskraft zur Verfügung, 
oder er erstattet die Kosten für eine von dem Ver-
sicherten selbst beschaffte betriebsfremde Ersatz-
kraft in angemessener Höhe. Die Krankenkassen 
können sich bei der Gestellung von Ersatzkräften 
entweder der bei ihnen selbst angestellten Personen 
bedienen (vgl. § 69 Abs. 1) oder solche Kräfte zur 
Verfügung stellen, die bei anderen Einrichtungen 
(Betriebshelferdienste u. ä.) angestellt sind (vgl. 
§ 69 Abs. 2). Um die Möglichkeiten der nachbar-
schaftlichen Hilfen auszuschöpfen, ist auch die Er-
stattung der Kosten für eine vom Versichertenselbst

-

beschaffte Ersatzkraft vorgesehen. 

Die Kostenerstattung für eine selbstbeschaffte Er-
satzkraft kommt vor allem in Betracht, wenn eine 
Ersatzkraft von der Krankenkasse nicht gestellt 
werden kann. Sie  soll aber auch dann gewährt wer-
den, wenn der Einsatz einer von der Krankenkasse 
gestellten Ersatzkraft unzweckmäßig wäre oder 
wenn sonst ein Grund vorhanden ist, von der Ge-
stellung abzusehen. Dies dürfte z. B. der Fall sein, 
wenn eine Ersatzkraft nur stundenweise benötigt 
wird, wenn in dem Unternehmen Sonderkulturen 
bewirtschaftet werden, mit deren Pflege die Ersatz-
kraft nicht vertraut ist, oder wenn Unternehmer 
oder Kasse aus Gründen, die in der Person des 
Unternehmers, seiner Familienangehörigen oder 
des Betriebshelfers liegen, vom Einsatz absehen 
wollen. Mit dieser Regelung soll sowohl den Mög-
lichkeiten der Krankenkassen, Ersatzkräfte zu stel-
len, als auch den betrieblichen Notwendigkeiten und 
den Bedürfnissen der Unternehmer hinreichend 
Rechnung getragen werden. Die Erstattung der 
Kosten einer selbstbeschafften Ersatzkraft ist nur 
zulässig, wenn diese betriebsfremd  ist. Damit soll 
verhindert werden, daß ein „Ersatzgeld" gewährt 
wird, wenn auch sonst im Betrieb helfende Ange-
hörige die Arbeit des erkrankten Unternehmers 
übernehmen und eine zusätzliche Arbeitskraft nicht 
eingesetzt wird. 
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Zu § 30 

Absatz 1 

In der landwirtschaftlichen Krankenversicherung 
kann für die Berechnung des Sterbegeldes nicht wie 
in § 201 RVO auf einen Grundlohn als Bezugsgröße 
zurückgegriffen werden. Da ein Vierundzwanzigstel 
der nach § 165 Abs. 1 Nr. 2 RVO maßgebenden 
Jahresarbeitsverdienstgrenze (= 1/2 des Monatsbe-
trages dieser Verdienstgrenze) annähernd dem im 
Durchschnitt nach §§ 201 und 204 RVO zu zahlen-
den Betrag entspricht, wurde dieser Grenzbetrag als 
Bezugsgröße gewählt. Die in § 205 b RVO vorge-
sehene Halbierung des Sterbegeldes beim Tode 
eines Familienangehörigen entspricht nicht dein 
Grundsatz, daß die Leistungen für Familienange-
hörige in gleichem Umfange gewährt werden sollten 
wie für Versicherte, und wurde daher nicht über-
nommen. Satz 2 entspricht § 205 b Satz 3 RVO. 

Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht § 203 RVO. 

Zu § 31 

Die Vorschrift entspricht § 206 RVO; anders als dort 
gilt sie für alle Versicherten. Eine Satzungsermäch-
tigung, für freiwillig beigetretene Versicherte eine 
Wartezeit vorzusehen (§ 207 RVO), ist für dieses 
Gesetz nicht angezeigt, weil die freiwillige Ver-
sicherung nach den §§ 5 und 6 einen bestehenden 
Versicherungsschutz weiterführt. 

Zu § 32 

Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht § 212 RVO. 

Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 205 Abs. 4 
RVO; sie ist auf das Sterbegeld ausgedehnt. 

Zu § 33 

Die Vorschrift entspricht § 213 RVO. Da die Lei-
stungspflicht nach § 33 auf den bis zum Eintritt des 
Versicherungsfalles entrichteten Beiträgen beruht, 
verbleiben diese der Krankenkasse. 

Zu 34 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 214 Abs. 4 
RVO. 

Zu § 35 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 209 a Abs. 1 
Satz 2, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 5, § 216 Abs. 1 Nr. 1, 
2 und 4 und Abs. 2 sowie § 218 RVO. Als gesetzliche 
Dienstpflicht im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gilt die 

Wehrdienstpflicht nach § 4 Abs. 1 des Wehrpflicht-
gesetzes, die Dienstpflicht im Zivilschutzkorps nach 
§ 6 Abs. 1 des Gesetzes über das Zivilschutzkorps, 
die Grenzschutzdienstpflicht nach § 42 a Abs. 1 des 
Wehrpflichtgesetzes und die zivile Ersatzdienst-
pflicht nach § 24 des Gesetzes über den zivilen 
Ersatzdienst. 

Zu § 36 

Die Verjährungs- und Aufrechnungsvorschriften des 
Zweiten Buches der RVO sollen auch für die land-
wirtschaftliche Krankenversicherung gelten. 

Zu § 37 

Absätze 1 und 2 

Als Träger der Krankenversicherung der Landwirte 
ist für den Bezirk jeder landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft eine landwirtschaftliche Kranken-
kasse zu errichten (Absatz 1). Diese sind selbstän-
dige Körperschaften des öffentlichen Rechts (Ab-
satz 2), die für die Durchführung der Krankenver-
sicherung zuständig sind, diese Aufgabe aber in 
Verwaltungsgemeinschaft mit den landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaften und landwirtschaft-
lichen Alterskassen zu erfüllen haben. Damit wird 
die Möglichkeit weitgehender Rationalisierung der 
Verwaltung und eine umfassende Betreuung der 
Versicherten und ihrer Familienangehörigen hin-
sichtlich ihrer sozialen Sicherheit erreicht. Darüber 
hinaus sind für diese Lösung folgende Überlegungen 
maßgebend: 

Es ist zu erwarten, daß sich der Strukturwandel der 
in der Landwirtschaft Erwerbstätigen wie in der 
Vergangenheit auch künftig fortsetzen wird, so daß 
die Zahl der versicherten landwirtschaftlichen Unter-
nehmer und mitarbeitenden Familienangehörigen 
weiter abnimmt. Daher ist es für eine ungefährdete 
Entwicklung der landwirtschaftlichen Krankenver-
sicherung erforderlich, daß diese in auch für die Zu-
kunft leistungsfähigen Versicherungsträgern durch-
geführt wird. Die derzeit für die Krankenversiche-
rung der in der Landwirtschaft Beschäftigten zustän-
digen Landkrankenkassen sind in mehreren Län-
dern der Bundesrepublik, in Baden-Württemberg, 
Hessen, Saarland sowie mit Ausnahmen in Rhein-
land-Pfalz nicht vorhanden; auf Grund ihrer bezirk-
lichen und quantitativen Struktur ist nicht zu erwar-
ten, daß ihre Leistungsfähigkeit bei der aufgezeigten 
Entwicklung in Zukunft noch gesichert ist. Eine 
grundlegende organisatorische und strukturelle Än-
derung wäre für die Übertragung der Krankenver-
sicherung nach diesem Gesetz auf die Landkranken-
kassen unerläßlich. Damit wäre allerdings das Ziel 
einer rationellen und umfassenden Betreuung der 
landwirtschaftlichen Unternehmer und ihrer Fami-
lienangehörigen nicht zu erreichen. 

Die Durchführung der Krankenversicherung der 
Landwirte könnte andererseits den Ortskranken-
kassen übertragen werden. Diese wären hierfür 
zweifelsohne auch in Zukunft leistungsfähig genug, 
obwohl sie nicht in der Lage wären, die Integration 
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der Versicherungszweige für Krankheit, Unfall und 
Alter zu ermöglichen. Hinzu kommt, daß die Orts-
krankenkassen hinsichtlich des Beitrags- und Lei-
stungsrechts sowie ihrer Selbstverwaltung insbeson-
dere auf die Durchführung der Krankenversicherung 
der Arbeitnehmer ausgerichtet sind. Die Beiträge 
werden nach dem Arbeitsentgelt bemessen und er-
hoben. Neben den Sachleistungen wird als Lohn-
ersatzleistung bei Arbeitsunfähigkeit und während 
der Krankenhauspflege Krankengeld gezahlt. Die 
Organe der Selbstverwaltung sind paritätisch aus 
Vertretern der Versicherten und Arbeitgeber zu-
sammengesetzt. In der Krankenversicherung der 
Landwirte dagegen müssen die Beiträge nach an-
deren Maßstäben (vgl. §§ 57 ff.) bemessen werden; 
Leistungen an Stelle des wegen Arbeitsunfähigkeit 
oder Mutterschaft ausgefallenen Arbeitsentgelts 
(Krankengeld, Mutterschaftsgeld) kommen nicht in 
Betracht; andererseits ist eine neuartige Leistung 
für die wegen Krankheit ausfallende Arbeitskraft 
des landwirtschaftlichen Unternehmers (Betriebs-
hilfe) zu gewähren; in den Organen der Selbst-
verwaltung können nur die Versicherten, die als 
solche grundsätzlich weder Arbeitnehmer noch 
Arbeitgeber sind, vertreten sein. Diese Besonder-
heiten der Krankenversicherung der Landwirte las-
sen es nicht zu, diese ohne Sonderregelungen in die 
Ortskrankenkasse einzubeziehen. Es ist daher vor-
geschlagen worden, für die Krankenversicherung 
der Landwirte bei den Ortskrankenkassen kra ft  Ge-
setzes Sektionen (vgl. §§ 415 ff. RVO) zu errichten. 
Damit würden zwar die Verwaltungseinrichtungen 
der Ortskrankenkassen für die neue Versicherung 
zur Verfügung stehen, diese müßte jedoch zumin-
dest im Hinblick auf die Regelung der Sonderheiten 
des Leistungsrechtes, der Aufbringung der Mittel, 
vor allem der Bemessung der Beiträge sowie der 
Selbstverwaltung zu einer eigenständigen Einrich-
tung ausgestaltet werden. Mit dieser Lösung wäre 
aber weder die vollständige Einbeziehung in die 
allgemeine gesetzliche Krankenversicherung auch 
hinsichtlich der verwaltungsmäßigen Durchführung 
noch das Ziel der umfassenden Betreuung der land-
wirtschaftlichen Unternehmer und ihrer Familien-
angehörigen in der Sozialversicherung erreicht. Hin-
zu kommt, daß bei einzelnen Ortskrankenkassen die 
für die Krankenversicherung der Landwirte zu er-
richtenden Sektionen so klein wären, daß diese 
ohne einen Finanzausgleich oder einen anders ge-
stalteten Risikoausgleich schon bei Inkrafttreten des 
Gesetzes nicht hinreichend leistungsfähig wären. 
Schließlich wären auch bei dieser Lösung die Land-
krankenkassen als Träger der Krankenversicherung 
der in der Landwirtschaft als Arbeitnehmer Beschäf-
tigten nicht mehr lebensfähig. 

Bei Abwägung der dargelegten Gesichtspunkte er-
scheint die für die Organisation der Krankenver-
sicherung der Landwirte vorgeschlagene Regelung, 
bei jeder landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 
eine landwirtschaftliche Krankenkasse als Träger 
der Krankenversicherung zu errichten, zweckmäßig 
und den Belangen der in der neuen wie in der all-
gemeinen Krankenversicherung Versicherten am 
ehesten zu entsprechen. 

Absatz 3 

Die Zuständigkeit der die Aufsicht über die land-
wirtschaftlichen Krankenkassen führenden Stellen 
ergibt sich aus der Regelung über die Aufsichtsfüh-
rung bei den landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften. 

Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht der Regelung in der land-
wirtschaftlichen Unfallversicherung (vgl. § 14 des 
Gesetzes über Zulagen und Mindestleistungen in 
der gesetzlichen Unfallversicherung und zur Über-
leitung des Unfallversicherungsrechts im Lande Ber-
lin vom 29. April 1952 (BGBl. III 8231-11). Satz 2 
dient der Klarstellung, daß die sachliche Zuständig-
keit der bei der Gartenbau-Berufsgenossenschaft 
errichteten Krankenkasse für die Gärtner in Berlin 
unberührt bleibt. 

Zu 38 

Die Vorschrift stellt das Zusammenwirken der Ver-
waltungseinrichtungen der landwirtschaftlichen 
Kranken- und Unfallversicherung und der landwirt-
schaftlichen Altershilfe sowie die ortsnahe Betreuung 
und Beratung der Versicherten sicher. Dies ist ein 
wichtiges Ziel dieses Gesetzes. 

Absatz 1 

Die Vorschrift verpflichtet die Träger der landwirt-
schaftlichen Krankenversicherung, der landwirt-
schaftlichen Altershilfe und der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung zu enger verwaltungsmäßiger 
Zusammenarbeit, damit die in diesen Einrichtungen 
Versicherten von unerfreulichen Zuständigkeits-
streitigkeiten verschont bleiben und eine nahtlose 
Betreuung der Versicherten in Angelegenheiten die-
ser drei Versicherungszweige erreicht wird. Die Ver-
waltungseinrichtungen der drei genannten Träger 
sollen so miteinander zusammenwirken, daß dem 
Versicherten das Gefühl vermittelt wird, es mit 
einer Verwaltung zu tun zu haben. Dadurch wird 
andererseits die sachliche Zuständigkeit der ein-
zelnen Träger für ihren jeweiligen Aufgabenbereich 
im Innenverhältnis nicht berührt. Das Gebot des Zu-
sammenwirkens bezieht sich auf alle Verwaltungs-
aufgaben der drei Träger, vor allem auf das Melde-
wesen, die Beitragserhebung und die Leistungs-
gewährung. Daneben sind im Gesetz ausdrücklich 
die Betreuung und die Beratung der Versicherten 
erwähnt. 

Absatz 2 

Für die Durchführung der gesetzlichen Krankenver-
sicherung ist es auch heute noch unerläßlich, daß an 
für die Versicherten ohne große Schwierigkeiten zu 
erreichenden Orten Verwaltungsstellen der Kran-
kenkasse vorhanden sind. Infolge der verbesserten 
Verkehrsbedingungen, der Möglichkeiten des bar-
geldlosen Zahlungsverkehrs, der Rationalisierung 
der Verwaltung (z. B. Ausgabe von Krankenschein

-

heften) und der Nichtgewährung von Kranken- und 
Mutterschaftsgeld ist es allerdings für die Durchfüh- 
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rung der landwirtschaftlichen Krankenversicherung 
nicht erforderlich, ein zu dichtes Netz von Verwal-
tungsstellen zu errichten. In der Regel wird zur 
Durchführung der landwirtschaftlichen Krankenver-
sicherung und zur Betreuung der Versicherten die 
Errichtung einer Verwaltungsstelle für jeden Land-
kreis ausreichen. Die Selbstverwaltung der land-
wirtschaftlichen Krankenkasse (vgl. § 45 Abs. 2 
Nr. 9) ist gehalten, den Sitz und den Bezirk der er-
forderlichen Verwaltungsstellen festzulegen. 

Die Vorschrift verpflichtet die landwirtschaftlichen 
Krankenkassen hierzu und schreibt vor, daß die 
Verwaltungsstellen nach der oben beschriebenen 
Zielsetzung des Gesetzes auch laufende Verwal-
tungsaufgaben für die landwirtschaftlichen Alters-
kassen und die landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften wahrzunehmen haben. 

Absatz 3 

Die Vorschrift soll die ortsnahe Betreuung der Ver-
sicherten gewährleisten und ermächtigt die Kran-
kenkassen, einzelne Mitglieder mit bestimmten Ver-
waltungstätigkeiten und der Beratung der Versicher-
ten im örtlichen Bereich zu betrauen. Als zu über-
tragende Verwaltungstätigkeiten führt die Vor-
schrift beispielhaft die Annahme von Meldungen 
und Anträgen auf, weil vor allem diese neben der 
Beratung der Versicherten Ortsnähe erfordern. Die 
mit diesen Tätigkeiten betrauten Mitglieder werden 
ehrenamtlich tätig, so daß ihnen nur die dabei ent-
stehenden Aufwendungen zu erstatten sind. Für ihre 
Tätigkeit haften sie im gleichen Umfange wie die 
Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane. Die Kran-
kenkassen werden solche Mitglieder auszuwählen 
haben, die für die Erfüllung der ihnen zu übertra-
genden Aufgaben geeignet sind, und werden sich 
darum bemühen müssen, ihnen die notwendigen 
Kenntnisse zu vermitteln. Da eine zwangsweise 
Übertragung dieser Aufgaben sich schwerlich von 
den sich aus der Mitgliedschaft in einer öffentlich-
rechtlichen Körperschaft allgemein ergebenden Ver-
pflichtungen herleiten läßt und daher nicht gerecht-
fertigt wäre, macht die Vorschrift die Aufgaben-
übertragung von der Zustimmung des Mitglieds ab

-

hängig. 

Zu § 39 

Absatz 1 

Wegen der Verwaltungsgemeinschaft der landwirt-
schaftlichen Krankenkassen mit den landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaften wird die Kassenzu-
ständigkeit für die Unternehmer nach der Zuständig-
keit in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung 
geregelt. Satz 2 ist § 15 Abs. 2 GAL nachgebildet. 

Absatz 2 

Für die sonstigen Versicherten ist die Zuständigkeit 
— wie sich auch in anderen Bereichen der öffent-
lichen Verwaltung als zweckmäßig erweist — auf 
den Wohnort abgestellt. 

Zu 40 

Die Regelungen nach den Nrn. 1, 3 bis 6 sind den 
§§ 306 und 313 Abs. 4 RVO nachgebildet. Da der 
unter Nummer 2 bezeichnete Personenkreis in den 
Katastern der landwirtschaftlichen Alterskassen 
nicht geführt wird und vom Versicherungsträger in 
der Regel nicht von Amts wegen festgestellt werden 
kann, wird für den Beginn der Mitgliedschaft auf 
den Tag der Aufnahme in das Mitgliederverzeichnis 
abgestellt. 

Zu § 41 

Nummer 1 

Da die Mitgliedschaft nur an die Person des Ver-
sicherten gebunden sein kann, endet sie zwangs-
läufig mit dem Tode des Versicherten. 

Nummern 2 bis 5 

Entfallen die Voraussetzungen der Versicherungs-
pflicht, so endet auch die Mitgliedschaft kraft Ge-
setzes vorbehaltlich ihrer freiwilligen Fortsetzung 
nach § 5. 

Nummer 6 

Die Vorschrift entspricht § 312 Abs. 1 RVO. 

Nummer 7 

Es entspricht dem Sinn einer freiwilligen Versiche-
rung, durch Austrittserklärung beendet zu werden. 
Um andererseits die Rückzahlung von Beiträgen für 
Teile eines Monats zu vermeiden, soll die freiwillige 
Mitgliedschaft erst zum Ende des Beitragsmonats 
enden. 

Nummer 8 

Die Vorschrift ist § 314 RVO nachgebildet. 

Zu § 42 

Die Vorschrift entspricht § 315 a RVO. 

Zu § 43 

Wie in der allgemeinen Krankenversicherung und 
bei den landwirtschaftlichen Alterskassen (§ 17 
Abs. 2 GAL) ist die Führung eines Mitgliederver-
zeichnisses vorgesehen. Die Eintragung in das Mit-
gliederverzeichnis begründet im Falle der in § 2 
Abs. 1 Nr. 2 und 5 bezeichneten Versicherten die 
Mitgliedschaft und ermöglicht darüber hinaus eine 
Übersicht über den Mitgliederbestand. 

Zu § 44 

Absatz 1 

Da die landwirtschaftliche Krankenkasse als Träger 
der Krankenversicherung der Landwirte bei der 
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landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft errichtet 
wird, war es zweckmäßig, deren Organe der Selbst-
verwaltung auch für die Krankenkasse tätig werden 
zu lassen. Die Vorschrift entspricht dem § 19 Abs. 1 
GAL. Durch eine Übergangsregelung (§ 86) wird 
jedoch bis zur Neuregelung der Zusammensetzung 
der Organe der landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften den Besonderheiten Rechnung getragen, 
die sich beim Inkrafttreten dieses Gesetzes ergeben. 

Absatz 2 

Die vorgesehene Verwaltungsgemeinschaft zwischen 
der landwirtschaftlichen Krankenkasse, der land-
wirtschaftlichen Alterskasse und der landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft erfordert, daß der Ge-
schäftsführer als Spitze der Verwaltung aller drei 
Zweige der landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
personengleich ist (vgl. auch § 19 Abs. 2 GAL). 

Zu § 45 

Absätze 1 und 2 

Die Vorschriften sind dem Recht der allgemeinen 
Krankenversicherung (§§ 320, 321 RVO in Verbin-
dung mit dem Selbstverwaltungsgesetz) nachgebil-
det und den Besonderheiten der Krankenversiche-
rung der Landwirte angepaßt. 

Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 323 RVO. Der 
ausdrücklichen Feststellung, daß die Satzung nichts 
bestimmen darf, was gesetzlichen Vorschriften zu-
widerläuft, bedarf es nicht, weil das selbstverständ-
lich erscheint und zudem im Rahmen der Aufsicht 
bei Genehmigung der Satzung und von Satzungs-
änderungen von Amts wegen geprüft werden muß. 
Andererseits dient es der Klarstellung, das auto-
nome Satzungsrecht an die Ermächtigungen über die 
Gestaltungen der Leistungen und Beiträge nach die-
dem Gesetz ausdrücklich zu binden. 

Zu § 46 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 324 Abs. 1 
Satz 1 und § 326 RVO. 

Zu § 47 

Die Vorschrift ist § 325 Abs. 1 RVO nachgebildet. 
Dem Sinn dieser Vorschrift entsprechend wird die 
Aufklärungspflicht der Krankenkasse ausdrücklich 
angesprochen und die Abgabe eines Merkblattes an 
die Mitglieder von Amts wegen vorgesehen. § 325 
Abs. 2 RVO wird nicht übernommen, da das Recht 
der Mitglieder, die Satzung einzusehen, keiner aus-
drücklichen Erwähnung bedarf. 

Zu § 48 

Wie in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung 
und in der landwirtschaftlichen Altershilfe werden 
die teils landesunmittelbaren, teils bundesunmittel-

baren Träger der landwirtschaftlichen Krankenver-
sicherung in einem Bundesverband zusammenge-
faßt. Die Bildung von Landesverbanden der Kran-
kenkassen (vgl. §§ 414 ff. RVO) erscheint nicht 
zweckmäßig, weil die Geltungsbereiche solcher Lan-
desverbände sich vielfach mit den Kassenbezirken 
der landwirtschaftlichen Krankenkassen decken wür-
den; die Krankenkassen sind daher unmittelbar Mit-
glieder des Bundesverbandes. Wegen der organisa-
torischen Zusammenarbeit mit der landwirtschaft-
lichen Altershilfe wird der Bundesverband beim Ge-
samtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen 
errichtet. Die dadurch entstehenden Verwaltungs-
kosten sind zu erstatten. 

Zu § 49 

Absatz 1 

Die Vorschrift ist den §§ 414 e und 414 f RVO nach-
gebildet. Die in § 414 e Buchstabe d RVO vorgese-
hene Bestellung von Vertretern in den Ausschüssen 
soll nicht vom Bundesverband sondern grundsätzlich 
von den einzelnen Krankenkassen wahrgenommen 
werden (vgl. § 67 Abs. 3). Dem Bundesverband ob-
liegt zusätzlich die Verwaltung des nach § 63 Abs. 2 
bei ihm zu bildenden Teiles der Rücklage sowie die 
Verteilung der nach § 55 Abs. 4 vom Bund zu tra-
genden Zuschüsse. 

Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht r§ 414 g RVO. 

Zu 50 

Die Vorschrift entspricht grundsätzlich dem § 23 
GAL. 

Die Nummern 7 und 8 des § 23 Abs. 3 GAL, die die 
Festsetzung der Beitragshöhe in der Altenhilfe be-
treffen, wurden nicht übernommen; diese Befugnisse 
werden in der landwirtschaftlichen Krankenversiche-
rung von den Organen der Krankenkassen wahrge-
nommen. 

Zu § 51 

Absatz 1 entspricht § 24 GAL. 

Absatz 2 trägt der Regelung in § 44 Abs. 2 und § 48 
Abs. 1 Satz 1 Rechnung. 

Zu § 52 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 414 b Abs. 1 
RVO. Die nicht übernommenen Bestimmungen über 
Name, Bezirk und Sitz des Verbandes sowie Zahl 
und Wahl der Mitglieder der Organe und ihrer Ver-
treter sind in den :§§ 48, 50 und 51 geregelt. 

Zu § 53 

Absätze 1 und 2 

Auf die zur Durchführung der Versicherung erfor-
derlichen Angaben und Meldungen kann auch in 
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der Krankenversicherung der Landwirte nicht ver-
zichtet werden. Die Vorschriften hierüber müssen je-
doch den besonderen Bedürfnissen dieser Versiche-
rung angepaßt werden, so daß die Übernahme der 
entsprechenden Vorschriften der Reichsversiche-
rungsordnung (§§ 317 ff., 521 RVO) nicht zweckmäßig 
ist. Mit der Meldefrist von einer Woche wird auch 
den landwirtschaftlichen Unternehmern, deren Be-
triebe von der Meldestelle weiter entfernt liegen, 
ausreichend Zeit zur Erfüllung ihrer Meldeverpflich-
tung eingeräumt. 

Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht § 317 Abs. 5 RVO. Anstelle 
des Rentenversicherungsträgers tritt hier die land-
wirtschaftliche Alterskasse. 

Absatz 4 

Für Altenteiler, die nicht Altersgeldempfänger sind, 
wird die Meldung nur als Sollbestimmung vorge-
schrieben, da andernfalls eine Überwachung der Ein-
haltung der Meldepflicht die Krankenkassen vor un-
verhältnismäßig große Schwierigkeiten stellen 
würde. 

Absatz 5 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 318 a Abs. 1 
und 3 RVO. 

Absatz 6 

Da Beitragsforderungen innerhalb von zwei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres der Fälligkeit ver-
jähren, sollen die Prüfungen mindestens alle zwei 
Jahre stattfinden. 

Zu 54 

Absätze 1 und 2 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 317 Abs. 7 
RVO. 

Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht sinngemäß § 317 Abs. 6 
RVO. 

Zu § 55 

Absätze 1 und 4 

Die Vorschriften enthalten die Grundsätze, nach 
denen die Finanzierung der Krankenversicherung 
der Landwirte geregelt ist. Dem allgemeinen Finan-
zierungsgrundsatz der Krankenversicherung entspre-
chend werden die Aufwendungen für die im Er-
werbsleben stehenden Versicherten durch Beiträge 
gedeckt. Da es sich bei den aktiven Landwirten um 
Selbständige handelt, haben diese wie die freiwillig 
Versicherten die Beiträge selbst aufzubringen (vgl. 
§ 55 Abs. 1). Dagegen sollen die Leistungsaufwen-
dungen der nicht mehr erwerbstätigen Landwirte 
(Altenteiler) durch Zuschüsse des Bundes gedeckt 
werden. Diese Form der Finanzierung ist notwendig 
und berechtigt, weil die Folgen des Strukturwan-

dels der Landwirtschaft nicht auf die  erwerbstätigen 
Landwirte abgewälzt werden können, zumal die Be-
lastbarkeit der landwirtschaftlichen Betriebe durch 
die für die Unternehmer und ihre Familien aufzu-
bringenden Beiträge ausgeschöpft ist und die Ein-
künfte der landwirtschaftlichen Unternehmen infolge 
der Bindung der Erzeugerpreise durch die Europä-
ischen Marktordnungen nicht weiter belastet werden 
können. 

Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht § 385 Abs. 1 Satz 1 RVO. 

Absatz 3 

Die Vorschrift geht davon aus, daß diese Personen, 
einen Anspruch auf Beiträge für die Krankenver-
sicherung der Rentner erlangt haben (§ 1235 Nr. 5 
RVO und § 12 Nr. 5 AVG) und daß dieser Anspruch 
nicht durch die Leistungen des Bundes erlöschen soll. 

Zu 56 

Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 regeln die Verteilung 
der Beitragslast für die Versicherten, für die der 
Bund keine Zuschüsse trägt. Die landwirtschaftlichen 
Unternehmer müssen auch die Beitragslast für die 
bei ihnen mitarbeitenden versicherungspflichtigen 
Familienangehörigen tragen, weil diese über keine 
Einkünfte außer höchstens einem Taschengeld ver-
fügen, das in der Regel für die Zahlung der Beiträge 
nicht ausreicht und auch dafür nicht gedacht ist. 

Absatz 1 Satz 2 entspricht § 381 Abs. 3 RVO ohne 
die dort aufgeführten Ausnahmen. 

Zu 57 

Absätze i und 5 

Wie in der allgemeinen Krankenversicherung soll 
auch in der landwirtschaftlichen Krankenversiche-
rung ein Solidarausgleich zwischen den Versicher-
ten mit geringem Einkommen und denen mit höhe-
rem Einkommen stattfinden. Diesem Ziel wird durch 
die Einführung von Beitragsklassen für die land-
wirtschaftlichen Unternehmer und die freiwillig Ver-
sicherten Rechnung getragen. 

Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich der Regelung in 
§ 1 Abs. 4 GAL. Sie trägt jedoch dem Umstand Rech-
nung, daß für die Abgabenerhebung z. Z. noch die 
nach den Wertverhältnissen von 1935 festgestellten 
Einheitswerte maßgebend sind, während voraus-
sichtlich am 1. Januar 1974 die nach neuem Bewer-
tungsrecht ermittelten Einheitswerte angewendet 
werden. Um zu gewährleisten, daß die Krankenkas-
sen zur Einstufung in die Beitragsklassen, die je-
weils für die Abgabenerhebung maßgebenden Ein-
heitswerte berücksichtigen, stellt Absatz 2 Satz 1 auf 
die für die Grundsteuererhebung anzuwendenden 
Einheitswerte ab. Die in § 1 Abs. 4 GAL genannten 
Zu- und Abschläge zum Ertragswert werden nicht 
aufgeführt, weil diese Zu- und Abschläge nach 
neuem Bewertungsrecht im Einheitswertbescheid 
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nicht mehr gesondert ausgewiesen sind. Der Woh-
nungswert bleibt wie bisher außer Ansatz. 

Absatz 2 Satz 3 wird gegenstandslos, sobald nur 
noch die nach neuem Bewertungsrecht ermittelten 
Einheitswerte anzuwenden sind. 

Für die Einstufung in die Beitragsklasse sind alle im 
Unternehmen bewirtschafteten Flächen mit dem für 
sie festgestellten Einheitswert heranzuziehen. Daher 
ist der Hektarsatz der zugepachteten und der ver-
pachteten Flächen zu berücksichtigen. Der in Klam-
mern aufgeführte Begriff „Hektarwert" entspricht 
der Terminologie des neuen Bewertungsrechts. 

Absatz 3 

entspricht inhaltlich § 809 RVO i. V. m. § 1 Abs. 4 
Satz 5 GAL. 

Absatz 4 

Die Vorschrift ist § 318 c RVO nachgebildet. Aus 
dem Wortlaut der Vorschrift, wonach die Beiträge 
bis zu ordnungsmäßigen Meldung „festgesetzt" wer-
den, ergibt sich, daß auf Grund der Schätzung zuviel 
erhobene Beiträge nicht zu erstatten sind. 

Zu § 58 

Absatz 1 

Die Aufwendungen für die mitarbeitenden Familien-
angehörigen sind auf Grund der Struktur des Per-
sonenkreises — sie haben in der Regel weniger mit-
versicherte Familienangehörige — geringer als die 
der landwirtschaftlichen Unternehmer. Darüber hin-
aus wird ihnen keine Betriebshilfe als Pflichtleistung 
gewährt. Deshalb sind die Beiträge für diese Ver-
sicherten gegenüber denen für die landwirtschaft-
lichen Unternehmer entsprechend zu kürzen. 

Absatz 2 

Die nach § 56 Abs. 1 Satz 2 Beitragspflichtigen haben 
überwiegend bei Stellung des Antrages auf Alters-
geld, vorzeitiges Altersgeld oder Landabgaberente 
ihren Hof abgegeben. Sie haben dann in der Regel 
nur noch so geringe Einkünfte, daß eine Beitrags-
festsetzung nach der niedrigsten Beitragsklasse ge-
rechtfertigt ist. 

Zu § 59 

Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht § 209 a Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 
Satz 3 und Abs. 4 RVO. 

Absatz 2 

Da für die in § 35 Abs. 1 Nr. 2 genannten Versicher-
ten der Anspruch auf Maßnahmen zur Früherken-
nung von Krankheiten, auf Krankenhilfe und Mut-
terschaftshilfe ruht, werden die Beiträge um den An-
teil der entsprechenden Aufwendungen an den Ge-
samtaufwendungen gekürzt. 

Zu 60 

Absatz 1 

Die Vorschrift schließt an § 393 Abs. 1 Sätze 1 und 3 
RVO an und legt einheitlich die monatliche Zahlung 
der Beiträge fest. 

Absatz 2 

Wegen der vorgesehenen Zusammenarbeit der land-
wirtschaftlichen Krankenkassen mit den Trägern der 
landwirtschaftlichen Unfallversicherung werden die 
für diese geltenden Vorschriften über den Beitrags-
einzug übernommen. Die Vorschrift entspricht in-
soweit § 12 Abs. 5 Sätze 1 bis 3 GAL. 

Zu § 61 

Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht § 391 RVO, jedoch tritt an 
die Stelle einer Anordnung die Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. 

Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht weitgehend § 392 RVO. 
Da die Rücklage in einer Höhe festgesetzt ist, die für 
die vorgesehene Zweckbestimmung ausreicht, und 
die wichtigsten Leistungen durch Gesetz festgelegt 
sind, soll, wenn die Einnahmen die Ausgaben über-
steigen, nur eine Beitragsermäßigung in Betracht 
kommen. 

Zu § 62 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 363 RVO. 

Zu § 63 

Absatz 1 

Auf Rücklagen können die Krankenkassen, bei de-
nen wegen der Eigenart des abzudeckenden Risikos 
jederzeit unvorhergesehene Ausgaben entstehen 
können, nicht verzichten. Für die Berechnung des 
Rücklagesolls wird die Regelung des § 364 RVO 
übernommen. Als Rücklagesoll ist jedoch eine Drei-
monatsausgabe bestimmt, da für die landwirtschaft-
lichen Krankenkassen im Gegensatz zu den Kassen 
der Reichsversicherungsordnung kein Garantieträ-
ger vorgesehen ist. 

Absatz 2 

Es entspricht wirtschaftlichen und verwaltungsmäßi-
gen Überlegungen, die Rücklage derart zu spalten, 
daß sie zu drei Vierteln dort verbleibt, wo sie auf-
gebracht wird, und das verbleibende Viertel beim 
Bundesverband der landwirtschaftlichen Kranken-
kassen gebildet wird. 

Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht § 364 Abs. 2 RVO. Zur Be-
schleunigung der Auffüllung der Rücklage beträgt 
das Auffüllungssoll 2 v. H. der im Voranschlag vor-
gesehenen Beitragseinnahme. 
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Absätze 4 und 5 

Die Vorschriften regeln die Verwaltung der Rück-
lage und das Verfügungsrecht in Anlehnung an die 
§§ 364 a und 364 c RVO; Absatz 4 Satz 3 verweist 
auf § 364 b RVO, der die Abrechnung regelt. 

Zu § 64 

Die vorgesehene Zusammenarbeit zwischen den Trä-
gern der landwirtschaftlichen Altershilfe, der land-
wirtschaftlichen Unfallversicherung und der land-
wirtschaftlichen Krankenversicherung hat zur Folge, 
daß einem Träger durch die Wahrnehmung von Auf-
gaben des anderen Kosten entstehen. Diese Kosten 
sollen jeweils von dem Träger erstattet werden, des-
sen Aufgaben erfüllt worden sind. 

Zu § 65 

Das Bedürfnis, die Rechnungsergebnisse und Stati-
stiken auf Bundesebene zusammenzufassen und die 
Vergleichbarkeit der Werte sicherzustellen, macht 
es notwendig, die Rechnungsführung und Rechnungs-
legung, die Aufstellung von Statistiken und den 
Inhalt des Mitgliederverzeichnisses bundeseinheit-
lich zu regeln. Entsprechendes gilt auch für die in 
Absatz 1 Nr. 4 genannten Nachweise der Leistungs-
aufwendungen sowie für die Zahlung der Zuschüsse 
des Bundes und der von den Rentenversicherungs-
trägern zu zahlenden Beiträge. 

Zu § 66 

Absatz 1 

Die ärztliche Versorgung der in der Krankenver-
sicherung der Landwirte Versicherten soll nach den 
gleichen Grundsätzen sichergestellt werden, die für 
die kassenärztliche Versorgung nach der Reichsver-
sicherungsordnung gelten. Die Vorschrift verweist 
auf die entspechenden Paragraphen der Reichsver-
sicherungsordnung und bezieht somit die landwirt-
schaftliche Krankenversicherung in die kassenärzt-
liche Versorgung nach den §§ 368 ff. RVO ein. 

Absätze 2 und 3 

Die Zuständigkeiten für Aufgaben, die nach der 
Reichsversicherungsordnung den Landesverbänden 
der Krankenkassen obliegen, werden, da für den 
Bereich der landwirtschaftlichen Krankenversiche-
rung  keine Landesverbände der Krankenkassen exi-
stieren, den landwirtschaftlichen Krankenkassen 
übertragen. Die Aufgaben nimmt grundsätzlich die 
jeweilige  landwirtschaftliche Krankenkasse wahr, in 

 deren Bezirk die Kassenärztliche Vereinigung ihren 
Sitz hat. In den Fällen, in denen die Bezirke der 
Kassenärztlichen Vereinigungen sich nicht mit den 
Bezirken der landwirtschaftlichen Krankenkassen 
decken, können die betroffenen Krankenkassen eine 
von diesem Grundsatz abweichende Regelung tref-
fen. Da der Bundesverband der landwirtschaftlichen 
Krankenkassen nicht zu den Bundesverbänden der 

Krankenkassen im Sinne des § 414 Abs. 3 RVO ge-
hört, ist es erforderlich, ihm für das Kassenarztrecht 
deren Aufgaben ausdrücklich zu übertragen. 

Zu § 67 

Die Absätze 1 und 2 entsprechen inhaltlich weit-
gehend § 369 b RVO. Die nach § 414 e Buchstabe d 
RVO den Landesverbänden der Krankenkassen zu-
stehende Aufgabe wird nach Absatz 3 in Anlehnung 
an die Regelung in § 66 Abs. 2 den landwirtschaft-
lichen Krankenkassen zugewiesen. 

Zu § 68 

Die Vorschrift knüpft an  die in der Reichsversiche-
rungsordnung geltenden Regelungen über die Si-
cherstellung der Krankenhauspflege (§ 371 RVO), 
den Bezug von Arznei- und Heilmitteln (§ 376 RVO) 
und die Zahlung von Gebühren für die Tätigkeit der 
Hebammen (§ 376 a RVO) an. Von einer Verweisung 
auf § 376 RVO und einer Änderung dieser Vorschrift 
wird abgesehen, weil das Problem  des Apotheken-
rabatts Gegenstand von Erörterungen in der Sach-
verständigenkommission zur Weiterentwicklung der 
Krankenversicherung ist und von der Bundesregie-
rung geprüft wird. 

Zu § 69 

Absatz 1 

Um den Anspruch der Versicherten auf Gewährung 
von Betriebs- und Haushaltshilfe zu erfüllen, ist es 
nicht unbedingt erforderlich, daß die landwirtschaft-
liche Krankenkasse selbst Einsatzkräfte anstellt. Ne-
ben dieser grundsätzlich gegebenen Möglichkeit er-
öffnet die Vorschrift die Möglichkeit, gemeinsam mit 
der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und 
der landwirtschaftlichen Alterskasse die benötigten 
Personen anzustellen. Diese Art der Zusammenarbeit 
den Vorteil des wirtschaftlichen Einsatzes der  Be-
triebshelfer und Familienpflegerinnen und schließt 
eine Überbesetzung weitgehend aus, da auch die 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften und Al-
terskassen ihrerseits Betriebshelfer einsetzen. 

Absatz 2 

Es ist aber auch denkbar und kann sich als zweck-
mäßig erweisen, daß ,die landwirtschaftlichen Kran-
kenkassen Beschäftigte anderer Einrichtungen zur 
Gewährung von Betriebs- oder Haushaltshilfe in An-
spruch nehmen. In diesem Fall haben sie die erfor-
derlichen Verträge nicht mit den Beschäftigten, son-
dern mit den Einrichtungen zu schließen und darin 
Art und Vergütung ,der Dienstleistung zu regeln. Die 
Beschäftigten bleiben mithin Arbeitnehmer der Ein-
richtungen. 

Zu § 70 

Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht § 1545 RVO. 



Drucksache VI/3012 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode  

Absatz 2 

Die Vorschrift dient der Klarstellung. 

Zu § 71 

Die Vorschrift schließt an § 31 Abs. i GAL an und 
erweitert die Straftatbestände um § 141 RVO. Damit 
wird, wie in der allgemeinen gesetzlichen Kranken-
versicherung auch die  unbefugte Verletzung der 
Schweigepflicht über Krankheiten unter Strafe ge-
stellt. Außerdem wird die Schweigepflicht auf Mit-
glieder ausgedehnt, die mit der Erledigung von Auf-
gaben der Kasse beauftragt werden. 

Zu § 72 

Im Gegensatz zur Reichsversicherungsordnung wird 
die Verletzung von Meldevorschriften nicht mehr 
mit Ordnungsstrafen bedroht; der Träger der Kran-
kenversicherung der Landwirte erhält keine Straf-
gewalt. Vielmehr ist Verwaltungsunrecht, sofern es 
ordnungswidrig ist, mit einer Geldbuße zu ahnden. 
Zuständige Verwaltungsbehörde zum Erlaß des Buß-
geldbescheides ist die landwirtschaftliche Kranken-
kasse. 

Zu§ 73 

Die Vorschrift entspricht weitgehend § 318 a Abs. 2 
RVO; an die Stelle des Versicherungsamts tritt die 
landwirtschaftliche Krankenkasse. 

Zu § 74 

Die Vorschrift enthält Verweisungen auf die für die 
landwirtschaftlichen Krankenkassen und ihren Bun-
desverband entsprechend geltenden Vorschriften der 
Reichsversicherungsordnung und des Selbstverwal-
tungsgesetzes. 

Zu § 75 

Die Änderungen sind wegen der Vereinigung der 
Landkrankenkassen mit ,den landwirtschaftlichen 
Krankenkassen (vgl. § 81 ff.) notwendig. Die Num-
mern 1 bis 42 und 44 bis 52 enthalten vor allem re-
daktionelle Änderungen der Vorschriften, in denen 
Regelungen für Landkrankenkassen getroffen sind. 
Nummer 43 erweitert die Vorschriften des Zweiten 
Buches der RVO über die Kassenverbände um eine 
Vorschrift zum Schutz der besonderen Interessen 
der in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeitneh-
mer. Für den dazu beim Bundesverband der Orts-
krankenkassen und bei jedem Landesverband der 
Ortskrankenkassen in der Regel zu bildenden Aus-
schuß gelten die Regelungen des Selbstverwaltungs-
rechts. Der Ausschuß hat jedoch nur beratende 
Funktionen und ist nicht Organ 'der Selbstverwaltung 
oder Teil eines solchen. Die Verbindung zu den 
Selbstverwaltungsorganen des Verbandes wird da-
durch hergestellt, daß der Vorsitzende des Aus-
schusses diesen mit beratender Stimme angehört. 

Zu 76 

Die Vorschrift sichert die Beteiligung der landwirt-
schaftlichen Krankenversicherung an dem als Ge-
meinschaftsaufgabe der Krankenversicherung ge-
regelten vertrauensärztlichen Dienst und paßt Ab-
schnitt II Artikel 3 § 1 des Gesetzes über den Auf-
bau der Sozialversicherung der geänderten Organi-
sation der gesetzlichen Krankenversicherung an.  

Zu § 77 

Die Änderungen sind wegen Vereinigung der Land-
krankenkassen mit den landwirtschaftlichen Kran-
kenkassen notwendig. 

Zu § 78 

Absatz i 

Die Vorschrift ist § 173 b Abs. i RVO nachgebildet. 
Sie ist als Ausnahme von dem Grundsatz, daß alle 
landwirtschaftlichen Unternehmer und ihre Familien-
angehörigen der Krankenversicherung der Land-
wirte angehören sollen, zu werten und nimmt im 
Hinblick ,auf das Inkrafttreten der Versicherungs-
pflicht nach diesem Gesetz in angemessener Weise 
sowohl auf private Versicherungsverhältnisse als 
auch auf die Interessen der Krankenversicherungs-
unternehmen Rücksicht. 

Absatz 2 

Die Vorschrift ist § 173 a Abs. 2 RVO nachgebildet. 
Da die landwirtschaftliche Krankenversicherung mit 
diesem Gesetz erst geschaffen wird, ist die Antrags-
frist auf drei Monate ausgedehnt. Dies wiederum 
macht erforderlich, daß das Befreiungsrecht verfällt, 
wenn vor dem Antrag bereits Leistungen in An-
spruch genommen werden. 

Absatz 3 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 173 b Abs. 2 
RVO, vermeidet jedoch im ersten Monat nach In

-

krafttreten des Gesetzes eine Doppelversicherung. 

Absatz 4 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 381 Abs. 4 
RVO. 

Zu § 79 

Die Vorschrift dient der Besitzstandswahrung. Wer 
beim Inkraftreten des Gesetzes bereits der Kran-
kenversicherung der Rentner angehört oder einen 
Zuschuß nach § 381 Abs. 4 RVO erhält, soll nicht den 
Anspruch auf Beiträge für die Krankenversicherung 
der Rentner verlieren. Wenn er nach § 3 in Verbin-
dung mit § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 dieses Gesetzes ver-
sichert wird, soll ihm der Anspruch gegen den Trä-
ger der Rentenversicherung in  der Form eines Bei-
tragszuschusses erhalten bleiben. 
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Zu § 80 

Die Vorschrift öffnet die Versicherung auch für Per-
sonen, die nach § 27 GAL erklärt haben, die Beiträge 
zur landwirtschaftlichen Alterskasse freiwillig wei-
terzuentrichten. 

Zu § 81 

Absatz i 

Als Folge der Errichtung eigenständiger landwirt-
schaftlicher Krankenkassen und wegen der weiteren 
Abnahme der Zahl der in der Landwirtschaft be-
schäftigten Arbeitnehmer wären die Landkranken-
kassen künftig nicht mehr lebensfähig. Derzeit be-
stehen 101 Landkrankenkassen mit etwa 300 000 
Mitgliedern (ohne Rentner). Davon sind rd. 190 000 
freiwillige Mitglieder; diese sind fast ausschließlich 
Landwirte oder mitarbeitende Familienangehörige, 
die Pflichtmitglieder nach diesem Gesetz werden. 
Etwa 60 v. H. der Landkrankenkassen würden dann 
weniger als 1000 Mitglieder (ohne Rentner) und 
90 v. H. weniger als 2000 Mitglieder haben; im Ge-
samtdurchschnitt wären nur noch 1100 landwirt-
schaftliche Arbeitnehmer je Kasse als Pflichtmit-
glieder versichert. Bei einer derartigen Größenstruk-
tur wäre ein ausreichender Risikoausgleich inner-
halb der einzelnen Landkrankenkasse, vor allem 
auch im Hinblick auf die weitere Abnahme der Zahl 
der Mitglieder nicht mehr gewährleistet. Daher 
werden die Landkrankenkassen mit den landwirt-
schaftlichen Krankenkassen vereinigt. Aufnehmende 
Krankenkasse ist diejenige, in deren Bezirk die 
Landkrankenkasse ihren Sitz hat. 

Absatz 2 

Die Vorschrift regelt die Kassenzuständigkeit für die 
Mitglieder der Landkrankenkasse nach deren Ver-
einigung. Die nach § 165 RVO Versicherungspflich-
tigen, die freiwillig Versicherten — soweit sie nicht 
nach diesem Gesetz versicherungspflichtig werden — 
werden Mitglieder der zuständigen allgemeinen 
Ortskrankenkasse. 

Zu § 82 

Die Mitglieder der Landkrankenkasse, die nach 
§ 81 Abs. 2 Mitglieder einer Ortskrankenkasse 
werden, sollen auch in den Selbstverwaltungsorga-
nen der aufnehmenden Krankenkasse vertreten sein. 
Da eine Neuwahl der Selbstverwaltungsorgane der 
gesetzlichen Krankenversicherung erst im Jahre 1974 
ansteht, ist für die Zwischenzeit die Übernahme von 
Vertretern der Versicherten und Arbeitgeber der 
Landkrankenkassen in die Vertreterversammlung und 
den Vorstand der aufnehmenden Ortskrankenkasse 
vorgesehen. Die zu übernehmenden Vertreter sollen 
die Organe in dem Verhältnis vergrößern, in dem 
der aufnehmenden Kasse nach § 81 Abs. 2 Mitglie-
der zugehen, jedoch sollen je aufnehmende Kasse 
mindestens je ein Vertreter der Versicherten und 
der Arbeitgeber in den Vorstand und j e  drei Ver-
treter der Versicherten und der Arbeitgeber in die 
Vertreterversammlung übergehen. 

Zu § 83 

Absätze 1 und 2 

Mit der Vereinigung wird die aufnehmende land-
wirtschaftliche Krankenkasse Rechtsnachfolger der 
mit ihr vereinigten Landkrankenkassen. Auf sie geht 
daher grundsätzlich das Gesamtvermögen (Eigentum 
und sonstige Rechte sowie Verpflichtungen) der 
Landkrankenkassen über; Ausnahmen hiervon er-
geben sich u. a. aus § 81 Abs. 2 und § 85. Durch den 
Rechtsübergang soll die Rechtsstellung des Gläubi-
gers nicht verändert werden; Absatz 2 stellt das 
sicher. Da die Landkrankenkassen mit dem Inkraft-
treten des Gesetzes nicht mehr existieren, müssen 
auch sonst nicht übertragbare und nicht abtretbare 
Rechte auf den Rechtsnachfolger übergeleitet werden 
(Absatz 1 Satz 2) . 

Absatz 3 

Die in dieser Vorschrift beschriebenen Vertragsver-
hältnisse sollen einheitlich mit dem Inkrafttreten des 
Gesetzes erlöschen. 

Zu § 84 

Die Vorschrift regelt — wie dies auch sonst bei Or-
ganisationsänderungen von Trägern der Sozialver-
sicherung geschehen ist (vgl. §§ 13 und 14 SKAG 
Berlin, Artikel 3 §§ 6 und 7 des Bundesknappschaft

-

Errichtungsgesetzes) — das Verfahren bei der Be-
richtigung des Grundbuches sowie die Gebühren- 
und Abgabenfreiheit der mit dem Rechtsübergang 
verbundenen Geschäfte. 

Zu § 85 

Mit der Vereinigung der Landkrankenkassen fallen 
diese als Träger des Sondervermögens nach §§ 15 
LfZG fort. Das Sondervermögen geht, abweichend 
von § 83, mit dem Inkrafttreten des Gesetzes auf 'die 
allgemeinen Ortskrankenkassen als neue Träger des 
Ausgleichs der Arbeitgeberaufwendungen in dem 
vorgesehenen Verhältnis über. Damit werden die 
Mittel des Ausgleichs der Arbeitgeberaufwendungen 
für die Berechtigten weiterhin bereitgehalten, die 
sie aufgebracht haben. 

Zu § 86 

Absatz 1 

Die Vorschrift stellt sicher, daß nur solche Mitglie-
der der Organe der Selbstverwaltung der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften in den Organen 
der landwirtschaftlichen Krankenkassen mitwirken, 
die in der Krankenversicherung der  Landwirte ver-
sichert sind. Anstelle der nicht mitwirkenden Organ-
mitglieder treten die Stellvertreter der Organmit-
glieder, die nach diesem Gesetz versichert sind. 
Durch die Möglichkeit einer Ergänzung der Stellver-
treter wird sichergestellt, daß die Organe der land-
wirtschaftlichen Krankenkasse voll besetzt sind. 
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Absätze 2 und 3 

Nach § 44 Abs. 1 Satz 2 wirken in Angelegenheiten 
dieses Gesetzes die Vertreter der Arbeitnehmer 
nicht mit. Absatz 2 sieht daher die Erweiterung der 
Organe der landwirtschaftlichen Berufsgenossen- 
schaften um ein Drittel ihrer satzungsmäßigen Mit-
gliederzahl vor und stellt sicher, daß diese neu 
hinzutretenden Organmitglieder nur in Angelegen-
heiten der Krankenversicherung der Landwirte mit-
wirken. 

Bei der Auswahl der hinzutretenden Organmitglie-
der, die zu berufen sind, soll dem Umstand Rech-
nung getragen werden, daß der Kreis der Versicher-
ten von dem der landwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschaft zum Teil abweicht. 

Absatz 4 

Es ist beabsichtigt, die Zusammensetzung der Or-
gane der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaf-
ten generell neu zu regeln. Aus diesem Grunde wird 
die Vorschrift nur bis zu diesem Zeitpunkt gelten. 

Zu § 87 

Absatz 1 

Die Vorschrift zieht die dienstrechtlichen Folgerun-
gen aus der Vereinigung der Landkrankenkassen 
mit den landwirtschaftlichen Krankenkassen (§ 81 
Abs. 1) und aus der Gesamtrechtsnachfolge (§ 83 
Abs. 1). Die landwirtschaftlichen Krankenkassen 
werden Arbeitgeber aller Bediensteten der mit 
ihnen vereinigten Landkrankenkassen. Die  Grund-
lagen der Dienst- und Arbeitsverhältnisse sowie die 
sich aus ihnen ergebenden gegenseitigen Rechte und 
Pflichten sollen unberührt bleiben. Der Begriff „Be-
diensteter" umfaßt die Arbeiter, Angestellten und 
dienstordnungsmäßig Angestellten; damit werden 
auch die Geschäftsführer der Landkrankenkassen 
erfaßt, die auf Grund der Regelung des § 44 Abs. 2 
mit der Vereinigung der Versicherungsträger nicht 
mehr zu dem in § 5 Abs. 1 Satz 2 des Arbeitsge-
richtsgesetzes bezeichneten Personenkreis zählen. 

Die Unterschiede der Verwaltungsstruktur der 
landwirtschaftlichen Krankenkassen gegenüber der 
der Landkrankenkassen werden, unbeschadet der 
Vorschrift des § 95, bei den landwirtschaftlichen 
Krankenkassen zu anderen Arbeitsplatzkonzentra-
tionen führen, als sie bei den Landkrankenkassen 
bestehen. Gleichwertige Dienstposten (Arbeitsplätze) 
und Aufstiegschancen werden die landwirtschaft-
lichen Krankenkassen den übernommenen Bedien-
steten läufig nur an einem anderen als dem bis-
herigen Beschäftigungsort bieten können. Auch eine 
rationelle Gestaltung des Geschäftsbetriebes der 
landwirtschaftlichen Krankenkassen wird Verset-
zungen von übernommenen Bediensteten erfordern. 
Um Härten für die Bediensteten zu vermeiden und 
die landwirtschaftlichen Krankenkassen zu ausge-
wogenen Personalmaßnahmen zu veranlassen, ent-
halten die §§ 87 bis 89 Schutzvorschriften und Rege-
lungen, die die betroffenen Bediensteten wirtschaft-
lich absichern. Während es den Bediensteten unbe-
nommen bleibt, ihr Beschäftigungsverhältnis zur 

landwirtschaftlichen Krankenkasse zu lösen, um in 
den Dienst eines anderen Sozialversicherungsträgers 
oder sonstigen Arbeitgebers zu treten, sind die 
landwirtschaftlichen Krankenkassen in den ersten 
12 Monaten nach der Vereinigung der Versiche-
rungsträger gehindert, ein an sich kündbares Ar

-

beits- oder Ausbildungsverhältnis eines übernom-
menen Bediensteten zu kündigen; eine Ausnahme 
soll nur gelten, wenn ein in der Person des Bedien-
steten liegender wichtiger Grund zur außerordent-
lichen Kündigung gegeben ist. 

Absatz 2 

Die Vorschrift soll verhindern, daß infolge der Ver-
einigung der Versicherungsträger Ausbildungen ab-
gebrochen oder unterbrochen werden oder daß Ju-
gendliche in unzumutbarer Weise vom Elternhaus 
getrennt werden; als Jugendliche sind die in § 2 
Abs. 2 ,des Jugendarbeitsschutzgesetzes bezeich-
neten Personen anzusehen. 

Absatz 3 

Wegen der von den landwirtschaftlichen Kranken-
kassen infolge der Vereinigung der Versicherungs-
träger zu treffenden Personalmaßnahmen ist es not-
wendig, daß bei ihnen vom Zeitpunkt der Vereini-
gung an eine handlungsfähige Personalvertretung 
besteht. Die Vorschrift sieht deshalb den Zusam-
menschluß der bisherigen Personalvertretungen der 
Landkrankenkassen zu einem vorläufigen Personal-
rat im Bereich der jeweiligen landwirtschaftlichen 
Krankenkasse vor. Die Bediensteten von Kleinst

-

dienststellen sollen im vorläufigen Personalrat 
durch Beauftragte aus ihrer Mitte vertreten sein. Da 
die Mehrzahl der Personalvertretungen der Land-
krankenkassen als sogenannter Ein-Mann-Personal-
rat besteht, ist für Gruppenentscheidungen eine be-
sondere Regelung erforderlich. Die Bildung des vor-
läufigen Personalrates entbindet die landwirtschaft-
lichen Krankenkassen nicht von ihrer Pflicht, die 
Neuwahl eines Personalrates nach dem Personal-
vertretungsrecht unverzüglich einzuleiten. Für die 
landesunmittelbaren landwirtschaftlichen Kranken-
kassen ist die Vorschrift als Rahmenrecht anzusehen. 

Zu § 88 

Die Vorschrift gilt für Angestellte und Arbeiter der 
Landkrankenkassen, die nicht der Dienstordnung 
unterstehen, deren Arbeitsverhältnis innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes im Zusammenhang mit 
der Vereinigung der Versicherungsträger endet und 
denen die landwirtschaftliche Krankenkasse eine 
zumutbare gleichwertige Beschäftigung nicht anbie-
ten kann. Sie gewährt insbesondere den Arbeit-
nehmern Schutz, die aus triftigem Grund an einem 
auswärtigen Beschäftigungsort nicht tätig werden 
können oder wollen. Da der Schutz sich nicht nur auf 
Arbeitnehmer erstrecken soll, deren Arbeitsverhält-
nis auf Grund eigener Kündigung oder infolge eines 
Auflösungsvertrages endet, muß der Übergangszeit-
raum im Hinblick auf die Kündigungsschutzfrist 
in § 87 Abs. 1 und im Hinblick auf die längsten tarif-
lichen Kündigungsfristen mit 21 Monaten bemessen 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 	Drucksache VI/3012 

werden. Der den Arbeitnehmern gewährte Schutz 
besteht in der Sicherung ihres Einkommens für läng- 
stens 18 Monate nach dem Ausscheiden durch Zah-
lung einer Übergangsbeihilfe; er besteht ferner in 
der Gewährung einer Abfindung an unkündbare 
und ältere Arbeitnehmer. Während die Übergangs-
hilfe den Arbeitnehmer bei der  Wahl eines neuen 
Arbeitsplatzes von wirtschaftlichen Zwängen frei-
stellen und vorübergehende Einkommensminde-
rungen in einem neuen Arbeitsverhältnis ausglei-
chen soll, wird mit der Kapitalabfindung der beson-
deren Stellung der unkündbaren und den beson-
deren Risiken der älteren Arbeitnehmer Rechnung 
getragen. Demzufolge ist es gerechtfertigt, die Ab-
findung bei über 60 Jahre alten Arbeitnehmern 
in dem Maße zu mindern, in dem sie sich dem An-
spruch auf Altersversorgung nähern. 

Zu § 89 

Absatz 1 

Die Vorschrift enthält die erforderlichen Regelungen 
zur Wahrung der Ansprüche der dienstordnungs-
mäßig Angestellten bei der Vereinheitlichung des 
Dienstordnungsrechts im Bereich einer jeden land-
wirtschaftlichen Krankenkasse, mit der Landkran-
kenkassen vereinigt werden. Die Besonderheit die-
ses eigenständigen Dienstrechts nach der Reichsver-
sicherungsordnung besteht darin, daß die dienstord-
nungsmäßig Angestellten durch einen privatrecht-
lichen Dienstvertrag angestellt werden, daß das 
autonome Satzungsrecht der Dienstordnung auf die 
Dienstverhältnisse einwirkt und daß die Dienstord-
nungen die Besoldung und Versorgung der dienst-
ordnungsmäßig Angestellten durch Bezugnahme auf 
die Beamten- und Besoldungsgesetze regeln. 

Absatz 2 

Die Vorschrift eröffnet den über 55 Jahre alten 
dienstordnungsmäßig Angestellten den vorzeitigen 
Eintritt in den Ruhestand, wenn die Voraussetzun-
gen vorliegen, die bei einem unter § 88 fallenden 
Arbeitnehmer Anspruch auf Übergangshilfe auslö-
sen. Sie ist beamtenrechtlichen Vorschriften ange-
paßt. 

Zu § 90 

Aus der Gesamtrechtsnachfolge nach § 83 Abs. 1 
ergibt sich für die landwirtschaftlichen Kranken-
kassen, mit denen Landkrankenkassen vereinigt 
werden, die Übernahme der Verpflichtung zur Ver-
sorgung der Versorgungsberechtigten der Landkran-
kenkassen und zur Übernahme der Versorgungslei-
stungen, die die Landkrankenkassen nach der 23. 
Durchführungsverordnung zum G 131 zu erbringen 
haben. Im Interesse der Versorgungsberechtigten 
wird klargestellt, welche Körperschaft die Aufgaben 
der obersten Dienstbehörde sowie der Pensionsfest-
setzungs- und -regelungsbehörde im Sinne der ver-
sorgungsrechtlichen Vorschriften wahrzunehmen 
hat; die Vorschrift bezeichnet ferner die anzuwen-
denden versorgungsrechtlichen Bestimmungen und 
stellt sicher, daß die bisherigen Versorgungsempfän-

ger der Landkrankenkassen an allgemeinen dyna-
mischen Entwicklungen der Versorgungsleistungen 
teilhaben. Da die künftigen Belastungen der ver-
pflichteten landwirtschaftlichen Krankenkassen we-
gen der dynamischen Entwicklung der Versorgungs-
bezüge nicht nach § 91 Abs. 1 bilanziert werden kön-
nen, werden sie bei Aufstellung der Jahresrechnung 
außer Ansatz gelassen und als Sonderlast in Höhe 
ihres jeweiligen Anfalls den an der Vermögens-
verteilung nach § 91 Abs. 2 teilhabenden Versiche-
rungsträgern auferlegt. Der Versorgungsausgleich 
zwischen den nach § 90 Abs. 1 und Abs. 4 verpflich-
teten landwirtschaftlichen Krankenkassen soll nach 
den Grundsätzen durchgeführt werden, nach denen 
er bisher zwischen den Landkrankenkassen vorge-
nommen wurde. 

Zu § 91 

Absatz 1 

Die Vorschrift weist den landwirtschaftlichen Kran-
kenkassen mit denen Landkrankenkassen vereinigt 
werden, die Aufgabe zu, die Geschäfte der aufge-
nommenen Landkrankenkassen abzuwickeln und das 
übergegangene Vermögen festzustellen. Es erscheint 
zweckmäßig, daß die Bilanzierung nach den für die 
Krankenversicherung geltenden Vorschriften über 
die Aufstellung der Jahresrechnung vorgenommen 
wird, wobei den sich aus den Regelungen dieses Ge-
setzes ergebenden Besonderheiten Rechnung zu tra-
gen ist. 

Absatz 2 

Das sich nach der Jahresrechnung ergebende Rein-
vermögen der Landkrankenkasse soll im Verhältnis 
der auf die allgemeinen Ortskrankenkassen und die 
landwirtschaftliche Krankenkasse übergehenden 
Mitglieder aufgeteilt werden, da diese mit ihren 
Beiträgen zur Bildung des Vermögens beigetragen 
haben. 

Absatz 3 

Die Vorschrift ermächtigt die beteiligten Versiche-
rungsträger, Einzelheiten der Vermögensfeststellung 
und der Vermögensverteilung, auch abweichend von 
der gesetzlichen Regelung, nach Zweckmäßigkeits-
erwägungen zu vereinbaren. 

Zu § 92 

Absatz 1 

Entsprechend der Regelung für die Landkrankenkas-
sen werden auch deren Landesverbände mit den Trä-
gern der landwirtschaftlichen Krankenversicherung 
vereinigt. Rechtsnachfolger des Bundesverbandes der 
Landkrankenkassen wird der Bundesverband der 
landwirtschaftlichen Krankenkassen, mit dem der 
Bundesverband der Landkrankenkassen unter An-
wendung der für die Vereinigung der Träger gelten-
den Grundsätze vereinigt wird. 

Absatz 2 

Um die kassenärztliche Versorgung der Versicher

-

ten von Anfang an sicherzustellen, gelten die Bun- 
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desmantelverträge der Landkrankenkassen bis zum 
Abschluß neuer Verträge für die landwirtschaftlichen 
Krankenkassen. weiter. 

Zu § 93 

Die Vorschrift soll gewährleisten, daß möglichst bald 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Deckung 
außergewöhnlichen Geldbedarfs Rücklagemittel zur 
Verfügung stehen. In den ersten vier Geschäftsjah-
ren führen die landwirtschaftlichen Krankenkassen 
die jährlichen Auffüllungsbeträge ausschließlich der 
bei ihnen zu bildenden Rücklage zu, so daß nach 
Ablauf dieser Zeit bei den Krankenkassen Rück-
lagemittel von insgesamt etwa 60 Mio DM vor-
handen sind. Der Bundesverband der landwirtschaft-
lichen Krankenkassen soll die Mittel der Gemein-
schaftsrücklage der Landkrankenkassen in Höhe von 
voraussichtlich etwa 25 Mio DM übernehmen und 
in den ersten fünf Geschäftsjahren verwalten, um 
mit diesen Mitteln bei außergewöhnlichem Geld-
bedarf einer Krankenkasse helfen zu können. Damit 
jedoch die Auseinandersetzung mit den allgemeinen 
Ortskrankenkassen nicht blockiert wird, kann die 
Krankenkasse, deren Mittel zur Befriedigung der 
Aufteilungsforderungen der Ortskrankenkassen 
nicht ausreichen, die fehlenden Mittel bis zur Höhe 
ihres Guthabens vom Bundesverband fordern. Sie 
muß jedoch zunächst ihre eigenen Mittel zur Befrie-
digung der Aufteilungsforderungen einsetzen, damit 
die beim Bundesverband zusammengefaßten Rück-
lagemittel nicht zu stark vermindert werden. 

Zu § 94 

Absatz 1 

Damit beim Inkrafttreten des Gesetzes bereits eine 
Satzung für die landwirtschaftlichen Krankenkassen 
vorhanden ist, soll diese von der Vertreterversamm-
lung der landwirtschaftlichen Alterskasse vorher 
beschlossen werden. Da die Vertreterversammlung 
der Alterskasse weitgehend aus den gleichen Mit-
gliedern wie die der neu errichteten landwirtschaft-
lichen Krankenkasse besteht, ist eine derartige 
„stellvertretende" Beschlußfassung über die Sat-
zung vertretbar. Die Vertreterversammlung der 
Krankenkasse kann im übrigen unmittelbar nach 
ihrem erstmaligen Zusammentreten andere Be-
schlüsse fassen. 

Absätze 2 und 4 

Absatz 2 ermöglicht den rechtzeitigen Abschluß von 
Verträgen, so daß die landwirtschaftlichen Kranken-
kassen schon beim Inkrafttreten des Gesetzes voll 
funktionsfähig sind. Klargestellt wird in Absatz 4, 
daß die Alterskasse bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
die landwirtschaftliche Krankenkasse ins Leben tritt, 
aus den geschlossenen Verträgen zunächst berech-
tigt und verpflichtet ist und die vertraglichen An-
sprüche mit dem Inkrafttreten des Gesetzes auf die 
neuen Krankenkassen übergehen. Da die Alters-
kassen schon vor dem Inkrafttreten des Gesetzes 
die notwendigen Vorbereitungen treffen sollen, da-

mit die landwirtschaftlichen Krankenkassen mit 
ihrer Errichtung sofort alle ihnen übertragenen Auf-
gaben übernehmen können, ist eine Ermächtigung 
der Alterskassen erforderlich, Mittel für die land-
wirtschaftlichen Krankenkassen vorschußweise auf-
zuwenden. 

Absatz 3 

Die Ergänzung der Selbstverwaltungsorgane der 
landwirtschaftlichen Krankenkassen nach § 86 kann 
erst nach Inkrafttreten des Gesetzes vorgenommen 
werden. Daher müssen die Organe der landwirt-
schaftlichen Alterskassen noch solange für die Kran-
kenkassen handeln können, bis die ergänzten Or-
gane der Krankenkassen funktionsfähig sind. 

Zu § 95 

Die Vorschrift soll für den Übergang sicherstellen, 
daß die Versicherten zumindest in jedem Bezirk 
einer bisherigen Landkrankenkasse eine Verwal-
tungsstelle der neuen Krankenkassen vorfinden. Die 
Organisationsfreiheit der landwirtschaftlichen Kran-
kenkassen und der Aufbau einer rationellen Verwal-
tungsorganisation soll jedoch durch diese Vorschrift 
für die Zukunft nicht eingeschränkt oder behindert 
werden. 

Zu § 96 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes verliert die Gärtner

-

Krankenkasse etwa 13 000 freiwillig versicherte Mit-
glieder; das sind rund 22 v. H. ihrer Mitglieder ohne 
Rentner. Um eine mögliche Existenzgefährdung ab-
zuwenden, wird ihr Mitgliedskreis neu abgegrenzt. 
Durch die Vorschrift wird eine Sonderregelung ge-
genüber der Regelung des § 4 Abs. 1 Satz 3 der 
Zwölften Aufbauverordnung vom 24. Dezember 1935 
(RGBl. I S. 1537) i. d. F. der Fünfzehnten Aufbauver-
ordnung vom 1. April 1937 (RGBl. I S. 439) ge-
schaffen. 

Zu § 97 

Die Vorschrift sichert die Rechtsanpassung. 

Zu § 98 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Zu § 99 

Nach den Vorstellungen der Bundesregierung soll 
das Gesetz so bald als möglich in Kraft treten, um 
den Versicherungsschutz der Landwirte und Alten-
teiler sicherzustellen. Andererseits ist zu berücksich-
tigen, daß der Verwaltung ausreichend Zeit zur Vor-
bereitung der neuen Regelungen zur Verfügung ste-
hen muß. Unter Abwägung beider Gesichtspunkte 
wird vorgeschlagen, das Gesetz zum 1. Juli 1972 in 
Kraft zu setzen. Das vorzeitige Inkraftsetzen des 
§ 94 dient der notwendigen Vorbereitung der neuen 
Regelungen. 
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C. Wirtschaftliche Auswirkungen 

1. Versicherungspflichtiger Personenkreis 

Der Krankenversicherung der Landwirte gehören im 
Jahre 1972 ohne Berücksichtigung des Befreiungs-
rechtes als Pflichtversicherte an: 

580 000 selbständige Landwirte 

220 000 mitarbeitende Familienangehörige 

370 000 Altenteiler 

60 000 mitarbeitende Familienangehörige über 
65 Jahre 

1 230 000 Pflichtmitglieder 

Im Rahmen der Familienhilfe werden außerdem 

1,2 Millionen unterhaltsberechtigte Familien-
angehörige 

gegen Krankheit geschützt. Insgesamt werden rund 
2,4 Millionen Personen von der landwirtschaftlichen 
Krankenversicherung betreut. 

2. Gegenwärtiger Krankenversicherungsschutz der 
zukünftigen Pflichtmitglieder 

Der gegenwärtige Krankenversicherungsschutz der 
hauptberuflichen selbständigen Landwirte und die 
regionalen Differenzierungen wurden auf der Grund-
lage des amtlichen Mikrozensus April 1969 ermit-
telt (Tabelle 1). Danach hatten 10,7 v. H. aller haupt-
beruflichen selbständigen Landwirte keinen Kran-
kenversicherungsschutz. 1,4 v. H. mußten wegen 
Krankheit Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch 
nehmen. Von den Landwirten mit privatem Kran-
kenversicherungsschutz (31,9 v. H.) muß ein erheb-
licher Teil als unzureichend versichert angesehen 
werden. Die regionalen Unterschiede im Kranken-
versicherungsschutz der Landwirte machen deut-
lich, daß agrarstrukturelle und agrarsoziale Pro-
bleme eng miteinander verknüpft sind. 

Tabelle 1 

Krankenversicherungsschutz der hauptberuflichen selbständigen Landwirte, 
gegliedert nach Bundesländern 1) 

- April 1969 - 

Gesetzliche private ohne Versicherungsschutz 

Bundesland 
Personen 
insgesamt 

in 1000 

Kranken

-

versicherung 
in  V.  H. 2) 

Kranken

-

versicherung 
in v. H. 2  2) 

ohne 
Sozialhilfe 
in v. H. 2) 

Sozialhilfe 
in  v.  H. 2) 

1 2 3 4 	 5 6 

Baden-Württemberg 	  116,4 66,7 26,4 	5,9 0,7 

Bayern 	  228,6 55,1 28,7 	13,6 2,3 

Berlin, Bremen, Hamburg 	 6,1 Die zu geringe Gesamtzahl läßt keine 
weitere Aufgliederung zu 

Hessen 	  42,4 71,9 24,3 	3,1 0,7 

Niedersachsen 	  129,0 58,8 32,6 	8,0 0,6 

Nordrhein-Westfalen 	  107,0 59,9 31,8 	7,9 0,4 

Rheinland-Pfalz 	  71,2 43,0 39,6 	13,5 3,9 

Saarland 	  3,4 Die zu geringe Gesamtzahl läßt keine 
weitere Aufgliederung zu 

Schleswig-Holstein 	  39,6 41,2 56,1 	2,7 - 

insgesamt in v. H 	 743,7 57,3 31,9 	9,3 1,4 

zusammen 	10,7 

Quelle : 1 v. H. - Mikrozensus April 1969 

1) ohne Sozialrentner; einschließlich Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei; einschließlich derjenigen hauptberuf

-

lichen Landwirte, die bereits heute aufgrund einer außerlandwirtschaftlichen Nebenbeschäftigung versicherungs-
pflichtig sind. 

2) in v. H. von Spalte 2; die Summe der Prozentzahlen ergibt nicht immer Hundert, da einige Landwirte keine Anga-
ben machten. 
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Ein Vergleich mit dem Krankenversicherungsschutz 
aller Erwerbstätigen in der Bundesrepublik Deutsch-
land bzw. der übrigen Selbständigen zeigt, daß der 
Krankenversicherungsschutz der Landwirte deut-
lich zurückgeblieben ist. Diese unbefriedigende Si-
tuation wird noch dadurch verschärft, daß auch das 
durchschnittliche Einkommen in der Landwirtschaft 
unter dem gesamtwirtschaftlichen Niveau liegt. 

Tabelle 2 

Gegenüberstellung der Struktur des Krankenver

-

sicherungsschutzes der Erwerbstätigen insgesamt, 
der Selbständigen (ohne Landwirte) und der selb

-

ständigen Landwirte 1) 

— April 1969 — 

Bevölkerungs

-

gruppe 

Per

-

sonen

-

ins

-

gesamt 
in Mil

-

lionen 

gesetz

-

liche 
Kran

-

kenver

-

siche

-

rung 
in 

v. H. 2) 

private 
Kran

-

kenver

-

siche

-

rung 
in 

v. H. 2) 

ohne  Kran

-

kenver-
siche

-

rung 
in 

v. H. 2) 

1 2 3 4 5 

Erwerbstätige 25,61 88,5 9,9 1,6 

Selbständige 
ohne Land- 
wirte 	 1,94 54,6 40,2 5,2 

hauptberuf- 
liche selb- 
ständige Land- 
wirte 	 0,74 57,3 31,9 10,7 

Quelle : Mikrozensus April 1969 

1) ohne Sozialrentner 
2) in v. H. von Spalte 2 

Bei den mitarbeitenden Familienangehörigen (z. B. 
Hofnachfolger, „Onkeln und Tanten") ist der Kran-
kenversicherungsschutz noch schlechter als bei den 
Landwirten: 

Nach dem Mikrozensus 1969 sind rund 19 v. H. der 
zukünftig versicherungspflichtigen mitarbeitenden 
Familienangehörigen ohne Krankenversicherung. 
Bei den Altenteilern, die nicht bereits in der Kran-
kenversicherung der Rentner pflichtversichert sind, 
haben rund 40 % keinen Versicherungsschutz. 

Insgesamt sind infolgedessen rund 23 % der haupt-
beruflichen selbständigen Landwirte, mitarbeiten-
den Familienangehörigen und Altenteiler nicht ge-
gen Krankheit versichert. 

3. Aufwand und Finanzierung 

Der Gesamtaufwand in der Krankenversicherung der 
Landwirte beträgt 1972 für die Zeit vom 1. Juli bis 
31. Dezember 1972 rund 560 Millionen DM. 1) 

Rund 176 Millionen DM sind zur Finanzierung des 
Leistungsaufwandes für die Altenteiler erforderlich. 
Dieser Betrag wird vom Bund übernommen. Der Lei-
stungsaufwand für die erwerbstätigen Mitglieder 
und der gesamte Verwaltungsaufwand der Kranken-
versicherung in Höhe von insgesamt 385 Millionen 
DM 1) wird voll durch Beiträge der erwerbstätigen 
Mitglieder finanziert. 

Der Leistungsaufwand pro Altenteiler beträgt 1972 
rund 825 DM pro Jahr, für die Zeit vom 1. Juli bis 
31. Dezember 1972 rund 412,5 DM. Der Aufwand pro 
erwerbstätiges Mitglied wird 1972 rund 915 DM be-
tragen, für die Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 
1972 rund 457,5 DM. 

Bei der Ermittlung des erforderlichen Aufwands 
wurden neben den allgemeinen Kostenfaktoren be-
sonders berücksichtigt: 

— Der etwas ungünstigere Altersaufbau der Pflicht-
mitglieder, 

— die höhere Zahl an mitversicherten Familienan-
gehörigen, 

— die Ersatzkraftgestellung, 

— Maßnahmen zur Krankheitsfrüherkennung. 

Demgegenüber werden die einmaligen Kosten der 
Errichtung der Krankenversicherungsträger bei den 
landwirtschaftlichen Alterskassen und Berufsgenos-
senschaften nach den Grundsätzen der Kostenkal-
kulation auf die Nutzungsjahre verteilt. 

Die Beiträge der erwerbstätigen Mitglieder werden 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Mit-
glieder, gemessen am Einheitswert des landwirt-
schaftlichen Unternehmens, gestaffelt, wobei der 
höchste Beitrag mindestens das 2,5fache des niedrig-
sten Beitrags beträgt. Der Beitrag der mitarbeiten-
den Familienangehörigen wurde auf 66 2/3 v. H. des 
Beitrages der landwirtschaftlichen Unternehmer fest-
gelegt. 

Im Bundesdurchschnitt wäre im Jahre 1972 eine 
Beitragsstaffel für die Unternehmer von 51,50 DM 
bis 128,80 DM erforderlich, um den Aufwand voll 
zu decken (siehe Tabelle 3). Bei den einzelnen Kran-
kenversicherungsträgern werden sich je nach Auf-
wandsniveau und Betriebsgrößenstruktur Abwei-
chungen davon ergeben. 

4. Organisation der Krankenversicherung der 
Landwirte 

Die Krankenversicherungsträger werden bei den 19 
landwirtschaftlichen Alterskassen und Berufsgenos-
senschaften als rechtlich selbständige, finanziell un-
abhängige Krankenversicherungsträger errichtet. 
Die Größenstruktur und das Organisationsgebiet 
der Krankenversicherungsträger ergibt sich aus 
Tabelle 4. 

1) ohne Berücksichtigung des Befreiungsrechts zur priva-
ten Krankenversicherung 
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Tabelle 3 

Modell einer bundeseinheitlichen Beitragsstaffel 

Beitrag 

Beitragsklassen 
(Einheitswert der Unternehmen) in DM 

Anzahl der 
Unternehmen 

(in v. H.) 
für 

Unternehmer 

DM 

für 
mitarbeitende 

Familien

-

angehörige 
(= 66 2/3 % von 

Spalte 3) 
DM 

1 2 3 4 

1 0 bis unter 	5 000 13,7 51,50 34,30 
2 5 000 bis unter 	8 000 14,8 62,60 41,70 
3 8 000 bis unter 12 000 10,6 73,60 49,10 
4 12 000 bis unter 16 000 20,0 84,60 56,40 
5 16 000 bis unter 20 000 17,6 92,00 61,30 
6 20 000 bis unter 25 000 7,2 99,40 66,20 
7 25 000 bis unter 30 000 5,3 106,70 71,10 
8 30 000 bis unter 35 000 1,4 114,10 76,10 
9 35 000 bis unter 40 000 3,7 121,40 81,00 

10 40 000 und mehr 5,7 128,80 85,90 

Durchschnitt 100,0 83,50 55,60 

76,00 DM 

Anmerkung: 
Die verwendete Einheitswertengrößenstruktur der hauptberuflich bewirtschafteten Unternehmen (Spalte 2) enthält 
gewisse Unsicherheitsfaktoren. 

Tabelle 4 

Organisationsgebiet und Größe der KVL -Träger 

Krankenversicherungsträger Organisationsgebiet 

Zahl der 
Mitglieder 

(ohne 
Altenteiler) 

1 KVL Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein, Hamburg rund 44 200 
2 KVL Oldenburg-Bremen Teile von Niedersachsen und Bremen rund 20 100 
3 KVL Hannover Teile von Niedersachsen, Berlin rund 106 500 
4 KVL Braunschweig Teile von Niedersachsen rund 6 000 
5 KVL Lippe Teile von Nordrhein-Westfalen rund 3 100 
6 KV der rheinischen Landwirtschaft Teile von Nordrhein-Westfalen und 

Rheinland-Pfalz rund 75 800 
7 KVL Westfalen Teile von Nordrhein-Westfalen rund 63 500 
8 KVL Hessen-Nassau Teile von Rheinland-Pfalz und Hessen rund 33 100 
9 KVL für den Regierungsbezirk Darmstadt Teile von Hessen rund 12 400 

10 KVL Rheinhessen-Pfalz Teile von Rheinland-Pfalz rund 24 800 
11 KVL für das Saarland Saarland rund 2 300 
12 KVL Ober- und Mittelfranken Teile von Bayern rund 62 100 
13 KVL Niederbayern-Oberpfalz Teile von Bayern rund 73 500 
14 KVL Unterfranken Teile von Bayern rund 29 900 
15 KVL Schwaben Teile von Bayern rund 48 900 
16 KVL Oberbayern Teile von Bayern rund 52 700 
17 KVL Baden Teile von Baden-Württemberg rund 44 400 
18 KVL Württemberg Teile von Baden-Württemberg rund 71 500 
19 KV für den Gartenbau Bundesgebiet rund 25 200 

insgesamt . rund 800 000 
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Im Durchschnitt werden die Krankenversicherungs-
träger rund 42 000 Mitglieder (ohne Altenteiler) 
bzw. 64 500 Mitglieder (einschließlich Altenteiler) 
haben 2). Im Vergleich dazu haben die Ortskranken-
kassen im Durchschnitt rund 27 000 Mitglieder (ohne 
Rentner) bzw. 40 000 Mitglieder (einschließlich Rent-
ner). 

5. Längerfristige Entwicklung der Kranken-
versicherung der Landwirte 

Die Schaffung einer eigenständigen Krankenver-
sicherung der Landwirte ist längerfristig sowohl im 
Hinblick auf die Zahl der beitragspflichtigen Mit-
glieder als auch im Hinblick auf die Entwicklung 
der erforderlichen Beiträge möglich und gerechtfer-
tigt: 

Selbst wenn man annimmt, daß sich die Abnahme 
der landwirtschaftlichen Erwerbsbevölkerung in 
Zukunft etwas beschleunigen wird, nämlich im lang-
fristigen Schnitt von 4 v. H. pro Jahr auf 5 v. H., 
würde eine Krankenversicherung der Landwirte im 
Jahre 1980 rund 540 000 beitragspflichtige Mitglie-
der haben. 

Die Beiträge werden aus folgenden Gründen in Zu-
kunft nicht stärker steigen als in der übrigen ge-
setzlichen Krankenversicherung: 

Ein sektoraler Schrumpfungsprozeß führt — im 
Gegensatz zu einer Alterssicherung — nicht zwangs-
läufig zu einem strukturellen Finanzierungsungleich-
gewicht in der Krankenversicherung, da nicht ein 
langfristiges, sondern ein laufendes Risiko abge-
sichert wird. Da die Krankenversicherung der Alten-
teiler voll vom Bund finanziert werden soll, hängt 
die Beitragsentwicklung ausschließlich von der Ent-
wicklung der Risikostruktur der jeweiligen erwerbs-
tätigen Mitglieder der Krankenversicherung der 
Landwirte ab. Die Entwicklung dieser Risikostruktur 
ist eingehend analysiert worden: 

a) Die Altersstruktur der erwerbstätigen Mitglie-
der wird sich gegenüber heute verbessern, da die 
besonders starke Gruppe der über 55 Jahre alten 
Landwirte bis 1980 aus dem Erwerbsleben ausge-
schieden sein wird. Außerdem wird das durch-
schnittliche Hofabgabealter weiterhin sinken. 

b) Die Zahl der mitversicherten Familienangehöri-
gen pro Mitglied wird sich an den Durchschnitt 
in der Gesamtbevölkerung angleichen. 

c) Infolge der Krankenversicherung der Landwirte 
wird sich das Krankheitsrisiko der erwerbstäti-
gen Mitglieder verbessern. Zwar ist längerfristig 
mit einem steigenden Gesundheitsbewußtsein 
und infolgedessen mit einer höheren Inanspruch-
nahme von Leistungen zu rechnen; das bedeutet 
aber nur eine Angleichung an andere Bevölke-
rungsgruppen. 

Insgesamt sind also keine besonderen Kostenfakto-
ren zu erkennen, die ein schnelleres Ansteigen des 
Aufwands als in der allgemeinen Krankenversiche-
rung verursachen könnten. Es muß lediglich mit den 

2) ohne Berücksichtigung des Befreiungsrechtes 

überall wirksamen Ursachen für Aufwandssteige-
rungen, z. B. dem medizinisch technischen Fort-
schritt gerechnet werden. 

6. Auswirkungen auf die bestehenden gesetzlichen 
Krankenkassen 

Die 101 Landkrankenkassen, die mit den 19 Kran-
kenversicherungsträgern vereinigt werden, sind auf 
5 Bundesländer verteilt: 

Bayern 	  7 

Niedersachsen 	  42 

Nordrhein-Westfalen 	  38 

Rheinland-Pfalz 	  2 

Schleswig-Holstein 	  12 

Die durchschnittliche Mitgliederzahl der Landkran-
kenkassen betrug am 1. Juli 1971 rund 3000 Mit-
glieder (ohne Rentner) bzw. 4200 Mitglieder (ein-
schließlich Rentner). 90 v. H. der Landkrankenkas-
sen hatten weniger als 5000 Mitglieder (ohne Rent-
ner). 

Am 31. Dezember 1970 waren bei den Landkran-
kenkassen 988 Personen beschäftigt, davon 403 DO-
Angestellte, 393 Tarifangestellte, 105 Auszubildende 
und 87 Arbeiter. Sie werden von den landwirtschaft-
lichen Krankenkassen übernommen. 

Durch die Schaffung der Krankenversicherung der 
Landwirte und die Eingliederung der Landkranken-
kassen in die KVL werden die Ortskrankenkassen 
rund 250 000 freiwillige Mitglieder verlieren, dafür 
aber rund 125 000 versicherungspflichtige Arbeit-
nehmer und rund 120 000 Rentner hinzubekommen. 

Die Auswirkungen auf die einzelnen Ortskranken-
kassen sind unterschiedlich. In den Gebieten mit 
Landkrankenkassen werden die Ortskrankenkassen 
infolge der Eingliederung der Landkrankenkassen 
in die KVL einen Mitgliederzugang haben. In Ge-
bieten ohne Landkrankenkassen werden 43 Orts-
krankenkassen Mitgliederverluste von über 5 bis 
7 v. H. haben, in keinem Fall jedoch von mehr als 
17 v. H. aller Mitglieder. 

7. Befreiungsrecht und Auswirkungen auf die 
private Krankenversicherung 

Gegenwärtig sind rund 440 000 zukünftige Pflicht-
mitglieder der Krankenversicherung der Landwirte 
(= 36 v. H.) bei der privaten Krankenversicherung 
teil- oder vollversichert. 

Es wird angenommen, daß sich rund 190 000 er-
werbstätige Pflichtmitglieder und rund 115 000 Al-
tenteiler von der Versicherungspflicht befreien las-
sen. Dabei ist davon ausgegangen worden, daß 
50 v. H. der heute privat Versicherten, 33 v. H. 
der nicht Krankenversicherten und 5 v. H. der in der 
GKV freiwillig Versicherten von dem Befreiungs-
recht Gebrauch machen. Bei den Altenteilern wird 
geschätzt, daß sich 33 v. H. der privat oder nicht 
Versicherten befreien lassen werden. 
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Infolgedessen wird die private Krankenversiche-
rung schätzungsweise 

135 000 Versicherungsverträge (ohne Familien-
angehörige) 

bzw. 

270 000 Versicherungsverträge (einschließlich 
Familienangehörige) 

verlieren. Da Befreiungen nur bei Nachweis einer 
Vollversicherung möglich sind, dürfte die private 
Krankenversicherung überwiegend Teilversicherun-
gen verlieren. 

Am 31. Dezember 1970 hatte die private Kranken-
versicherung rund 6,00 Millionen Vollversicherun-
gen und 12,08 Millionen selbständige Teilversiche-
rungen. 

D. Finanzielle Auswirkungen 

Zur Finanzierung des Aufwandes der Krankenver-
sicherung der Altenteiler (ohne Verwaltungsauf-
wand) werden Bundesmittel erforderlich in Höhe 
von: 

1972 176 Millionen DM 
(1. Juli bis 31. Dezember 1972) 

1973 390 Millionen DM 

1974 435 Millionen DM 

1975 480 Millionen DM 

Bei den Berechnungen ist unterstellt worden, daß 
die Zahl der Altenteiler in den nächsten 4 Jahren 
jährlich um 1 v. H. wächst und daß der Aufwand in 
der Krankenversicherung der Altenteiler nach 1972 
durchschnittlich um 10 v. H. steigt. 

Die Länder und Gemeinden werden durch die Ein-
führung der Krankenversicherung der Landwirte 
nicht belastet. 

Die Auswirkung des Gesetzes auf einzelne Preise 
und auf das Verbraucherpreisniveau sind unter zwei 
Aspekten zu sehen: Die mit dem Gesetz verbundene 
Entlastung der Krankenkassen ist im Hinblick auf 
die Berechnung der Beiträge positiv zu beurteilen. 
Unmittelbare Auswirkungen auf das Preisniveau 
sind nicht gegeben. Ob sich im Zuge der Maßnahmen 
Erhöhungen von Arzneimittelverbraucherpreisen er-
geben werden, ist im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
zu übersehen. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Der Bundesrat begrüßt die Initiative der Bun-
desregierung, den Rückstand im Krankenver-
sicherungsschutz der landwirtschaftlichen Un-
ternehmer, ihrer Familienangehörigen und der 
Altenteiler zu beseitigen. Er unterstützt insbe-
sondere die Absicht der Bundesregierung, eine 
allgemeine Krankenversicherungspflicht für 
Landwirte einzuführen und die Beiträge für 
landwirtschaftliche Altenteiler durch Bundes-
beihilfen zu finanzieren. 

Er bittet jedoch im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren die Frage der Trägerschaft und des Fi-
nanzierungssystems daraufhin zu überprüfen, 
ob eine Eingliederung der Landwirte in die 
gesetzliche Krankenversicherung nach der RVO 
die sozialpolitisch günstigere Lösung für die 
Landwirtschaft darstellt. 

2. Zu § 2 Abs. 1 Nr. 2 

Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsver-
fahrens sollte geprüft werden, ob den in § 2 
Abs. 1 Nr. 2 genannten Personen unmittelbar 
von der Sozialhilfe Krankenhilfe gewährt wer-
den oder der Beitrag zur KVdL vom zuständi-
gen Sozialhilfeträger gezahlt werden sollte (vgl. 
z. B. § 13 BSHG, nach dem der Sozialhilfeträger 
unter vergleichbaren Voraussetzungen Beiträge 
für die Rentenantragsteller zahlt). Bei dem in 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 genannten Personenkreis han-
delt es sich um landwirtschaftliche Unternehmer, 
deren Betriebe keine Existenzgrundlage dar-
stellen. Diesen Landwirten stehen vielfach auch 
bei geringfügigem Nebenverdienst nicht so viel 
Mittel zur Verfügung, um den Mindestbeitrag 
der KVdL bezahlen zu können. 

3. Zu §4 

§ 4 ist zu streichen. 

Begründung 

Die Vorschrift ist mit der Grundkonzeption des 
Gesetzentwurfs, die Krankenversicherung der 
Landwirte als eine berufsständische Versiche-
rung zu bilden, nicht vereinbar. 

Da die berufsständische Krankenversicherung 
für Landwirte aus verschiedenen Gründen eine 
Häufung ungünstiger Risiken mit sich bringt, 
werden von der vorgesehenen Befreiungsmög-
lichkeit vorwiegend die Inhaber größerer und 
damit leistungsfähigerer Betriebe Gebrauch ma-
chen. Dies gilt um so mehr, als die größeren 
landwirtschaftlichen Betriebe dadurch der — 
sich aus einer Solidargemeinschaft notwendiger-
weise ergebenden — Einkommensumverteilung 
ausweichen können. Damit aber wäre die finan

-

zielle Tragfähigkeit der berufsständischen Kran

-

kenversicherung der Landwirte nicht gesichert. 

4. Zu § 5 Abs. 2 

In Absatz 2 ist folgender Satz anzufügen: 

„Die Satzung kann längere Fristen bestimmen." 

Begründung 

Entsprechend der Regelung in § 313 Abs. 2 letz-
ter Satz RVO sollte den landwirtschaftlichen 
Krankenkassen das Recht eingeräumt werden, 
durch die Satzung die Fristen für die frei-
willige Fortsetzung der Versicherung zu ver-
längern. 

5. Zu § 6 Abs. 2 

Satz 2 ist wie folgt zu fassen: 

„§ 5 Abs. 2 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend." 

Begründung 

Folge der Ergänzung des § 5 Abs. 2. 

6. Zu 13 

§ 13 Abs. 1 zweiter Halbsatz ist nach dem Wort 
„sowie" wie folgt zu fassen: 

„mit Zahnersatz und Hilfsmitteln oder Zu-
schüsse hierzu." 

Begründung 

Da nach § 16 die Gesamtkosten für Zahnersatz 
und Hilfsmittel übernommen werden können, 
ist auch hier die Möglichkeit der vollen Kosten-
übernahme vorzusehen. 

7. Zu § 17 Abs. 3 

§ 17 Abs. 3 ist wie folgt zu fassen: 

„ (3) Die Krankenhauspflege wird ohne zeitliche 
Begrenzung gewährt. § 13 Abs. 3 Satz 2 gilt 
entsprechend." 

Begründung 

Eine gesetzlich festgelegte Befristung der Kran-
kenhauspflege, wie sie im Regierungsentwurf 
vorgesehen ist, sollte aus grundsätzlichen so-
zialpolitischen Erwägungen unterbleiben. Die 
in diesen Fällen Ausgesteuerten würden dann 
der Sozialhilfe zur Last fallen, was für die Be-
troffenen und deren nächste Verwandte auf 
Grund der Bedürftigkeitsprüfung große Härten 
bringen würde. Außerdem würde dann die Ko-
stenlast im Ergebnis auf die Länder und Kom-
munen zukommen. 
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8. Zu § 30 Abs. 2 

Die Bundesregierung wird gebeten, im weiteren 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens in § 30 
Abs. 2 des vorliegenden Entwurfs und in den 
entsprechenden anderen Stellen der RVO die 
Worte „der Vater, die Mutter," durch die Worte 
„die Eltern" zu ersetzen. Hierdurch soll ver-
hindert werden, daß bei der Anweisung von 
Zahlungen eine mit der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau nicht zu vereinbarende Reihen-
folge der beiden Elternteile eintritt. 

9. Zu § 38 Abs. 3 Satz 1 

In Absatz 3 sind in Satz 1 die Worte „; § 14 
Abs. 1 des Selbstverwaltungsgesetzes gilt ent-
sprechend" zu streichen. 

Begründung 

Die Aufgaben, die den einzelnen Mitgliedern 
nach Absatz 3 übertragen werden sollen, sind 
vergleichbar mit denen der Versichertenältesten 
nach § 1 Abs. 4 SVwG, für die die Haftungs-
bestimmungen des Selbstverwaltungsgesetzes 
keine Anwendung finden. Es ist daher nicht 
einzusehen, daß der für die landwirtschaftlichen 
Krankenkassen, insbesondere für die Beratung 
der Versicherten, vorgesehene Personenkreis 
diesen Haftungsbestimmungen unterworfen 
werden soll. Im übrigen ist nicht zu erwarten, 
daß bei der Beibehaltung der Haftung Mit-
glieder für die Beratung der Versicherten ge-
wonnen werden können. 

10. Zu § 38 Abs. 3 Satz 2 

In Absatz 3 Satz 2 sind nach dem Wort „erstat-
ten" folgende Halbsätze einzufügen: 

„; die Vertreterversammlung kann auch feste 
Sätze für die Aufwendungen beschließen; der 
Beschluß bedarf der Zustimmung der Aufsichts-
behörde" 

Begründung 

Die Möglichkeit der Pauschalierung dient der 
Vereinfachung. Im übrigen Angleichung an die 
Regelung des § 5 Abs. 5 Satz 2 SVwG für die 
Organmitglieder. 

11. Zu § 41 Nr. 8 

Nummer 8 ist wie folgt zu fassen: 

„8. mit dem Ende des letzten Zahltages, wenn 
der freiwillig Versicherte für drei aufein-
anderfolgende Monate die fälligen Bei-
träge trotz Mahnung und rechtzeitigen Hin-
weises auf die Folgen nicht entrichtet hat. 
Die Satzung kann diese Frist bis zum nächst-
folgenden Zahltag verlängern." 

Begründung 

Bei der Formulierung des § 41 Nr. 8 kann nicht 
ausgeschlossen werden, daß der notwendige 

Hinweis nur einmal in Form eines Merkblattes 
erteilt und von dem Versichertenkreis nicht zur 
Kenntnis genommen wird. 

Der Abänderungsvorschlag stellt sicher, daß der 
Versicherte ausdrücklich — nachdem er mit 
seinen Beitragszahlungen in Verzug geraten ist 
— auf die Konsequenz der Beendigung der Mit-
gliedschaft hingewiesen wird. 

12. Zu § 43 Abs. 2 

In § 43 Abs. 2 sind die Worte „wenn sie die 
Voraussetzungen für die Versicherung nachwei-
sen" durch die Worte „... wenn die Voraus-
setzungen für die Versicherung vorliegen" zu 
ersetzen. 

Begründung 

Es muß herausgestellt werden, daß es sich um 
eine Pflichtversicherung handelt. Nach der For-
mulierung des Regierungsentwurfs trifft die Be-
weislast ausschließlich den Versicherten. Es 
sollte jedoch die Aufnahme des Versicherten in 
das Mitgliederverzeichnis auch von Amts wegen 
erfolgen. 

13. Zu § 44 Abs. 2 

An Absatz 2 ist folgender Satz anzufügen: 

„Die Festsetzung bedarf der Genehmigung durch 
die Aufsichtsbehörde." 

Begründung 

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte den 
Aufsichtsbehörden eine Prüfungsmöglichkeit der 
Eingruppierung der Geschäftsführer eingeräumt 
werden, da sich die für die Kassenbediensteten 
aufzustellenden Dienstordnungen, die ihrer-
seits der Genehmigung durch die Aufsichts-
behörde bedürfen, nicht auf die Geschäftsführer 
der landwirtschaftlichen Krankenkassen er-
strecken. 

14. Zu § 49 Abs. 1 Nr. 7 und § 63 Abs. 2, 4 und 5 
Satz 2 

a) In § 49 Abs. 1 ist Nummer 7 zu streichen. 

b) In § 63 sind Absatz 2, Absatz 4 Satz 1 und 3 
sowie Absatz 5 Satz 2 zu streichen. 

Begründung zu a) und b) 

Die anteilige Rücklagebildung beim Bundesver-
band ist durch nichts begründet. Damit würde 
eine Mischverwaltung hinsichtlich des Rück-
lagevermögens, das doch als Einheit zu betrach-
ten ist, entstehen, die aus verfassungsrecht-
lichen Gründen abzulehnen ist. Die von den 
Beitragszahlern entrichteten Beträge für die 
Rücklage können auch nicht zu einem Teil beim 
Bundesverband verwaltet werden, sondern müs-
sen in dem Bereich ganz verbleiben, wo sie tat-
sächlich aufgebracht wurden. 
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15. Zu § 49 

In den Katalog der Aufgaben des Bundesver-
bandes sollte eine Bestimmung eingefügt wer-
den, die es dem Bundesverband gestattet, einen 
Finanzausgleich für besonders aufwendige Lei-
stungen unter den Krankenkassen vorzuneh-
men. Einige Krankenkassen werden geringere 
Mitgliederzahlen haben. 

Diese kleineren Kassen können durch wenige 
besonders aufwendige Leistungen (Herzope-
ration, Organverpflanzung, Behandlung mit 
künstlichen Nieren u. ä.) finanziell gefährdet 
werden. Es sollte deshalb die Möglichkeit be-
stehen, den Bundesverband als finanziell aus-
gleichende Stelle tätig werden zu lassen. 

16. Zu § 50 Abs. 2 

In Absatz 2 Satz 2 sind nach dem Wort „Vor-
standsmitglieder" die Worte „oder der stellver-
tretenden Vorstandsmitglieder" einzufügen. 

Begründung 

Die vorgesehene Ergänzung entspricht der Re-
gelung des § 23 Abs. 2 Satz 3 GAL, auf die im 
Hinblick auf die Zahl der Vorstandsmitglieder 
bei kleineren Krankenkassen nicht verzichtet 
werden sollte. 

17. Zu § 51 

An Absatz 2 ist folgender Satz anzufügen: „Die 
Festsetzung bedarf der Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde." 

Begründung 

Vgl. Begründung zur Anfügung eines Satzes 3 
an § 44 Abs. 2. 

18. Zu § 55 Abs. 3 

In Absatz 3 sind nach den Worten „Nr. 4" ein-
zufügen die Worte „und 5". 

Begründung 

Nicht nur bei den nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 ver-
sicherten Altenteilern kann es sich um Personen 
der in § 165 Abs. 1 Nr. 3 der Reichsversiche-
rungsordnung bezeichneten Art handeln, son-
dern auch bei den Personen, die nach § 2 Abs. 1 
Nr. 5 der Versicherungspflicht in der Kranken-
versicherung der Landwirte unterliegen sollen. 
Soweit es sich bei letzteren um Personen nach 
§ 165 Abs. 1 Nr. 3 RVO handelt, erscheint es 
aus Gründen der Gleichbehandlung erforder-
lich, die Träger der Rentenversicherung der Ar-
beiter und der Angestellten ebenfalls zur Bei-
tragsleistung zu verpflichten. 

19. Zu § 62 

§ 62 ist nach dem Wort „Rücklage" wie folgt 
zu fassen: 

„ , zu den Verwaltungskosten und für Zwecke 
der besonderen oder allgemeinen Krankheits-
verhütung verwendet werden." 

Begründung 

Mit dieser Regelung ist sichergestellt, daß nicht 
nur einzelnen Versicherten Leistungen zur Ver-
hütung von Erkrankungen gewährt werden 
können, wie dies § 11 vorsieht, sondern, daß 
auch Maßnahmen der allgemeinen Krankheits-
verhütung entsprechend § 363 RVO möglich 
sind. 

20. Zu § 71 

Die Bundesregierung wird gebeten, im weiteren 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen, 
ob die Strafvorschrift des § 71 im Interesse der 
Rechtsklarheit und Rechtsicherheit präzisiert 
werden kann. 

21. Zu § 75 Nr. 5 

In Nummer 5 ist folgender Buchstabe c anzu-
fügen: 

, c) folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Bezirke be-
stehender Ortskrankenkassen den im Zuge 
einer gebietlichen Neuordnung geänderten 
Verwaltungsgrenzen anzupassen. Die Lan-
desregierung kann die Ermächtigung auf die 
für die Sozialversicherung zuständige ober-
ste Landesbehörde übertragen." ' 

Begründung 

Die in den Bundesländern bereits abgeschlos-
senen oder noch in Gang befindlichen Gebiets-
reformen machen die Anpassung der Bezirke 
der Ortskrankenkassen an die geänderten Ver-
waltungsgrenzen erforderlich. Nach geltendem 
Recht kann die Anpassung nur unter den Vor-
aussetzungen des Ausscheidungs- bzw. Einglie-
derungsverfahrens (§§ 280 ff. RVO) erfolgen. 

Um im Bereich der Sozialversicherung die ört-
lichen Zuständigkeiten nach den im Zuge einer 
gebietlichen Neuordnung geänderten Verwal-
tungsgrenzen ausrichten zu können, hat die 
42. Arbeitsministerkonferenz den Bundesmini-
ster für Arbeit und Sozialordnung gebeten, 
einen Gesetzentwurf mit dem Ziel vorzuberei-
ten, eine Ermächtigungsnorm in die RVO auf-
zunehmen, nach der die Länder bei gebietlichen 
Veränderungen der staatlichen oder kommuna-
len Verwaltungsbezirke die Zuständigkeits-
bereiche der Sozialversicherungsträger sowie 
der Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen durch Landesrecht neu regeln 
können. Die 43. Arbeitsministerkonferenz hat 
diesen Beschluß aufrechterhalten. Da zu befürch-
ten ist, daß die einstimmig gefaßten Beschlüsse 
der beiden Arbeitsministerkonferenzen in ab-
sehbarer Zeit nicht erledigt werden, sollte die 
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durch das Gesetz zur Weiterentwicklung des 
Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung 
ohnehin erforderliche Änderung des § 226 RVO 
zum Anlaß genommen werden, den § 226 RVO 
durch eine Ermächtigungsnorm entsprechend zu 
ergänzen. 

22. Zu § 75 nach Nummer 37 

Nach Nummer 37 ist folgende Nummer 37 a 
einzufügen: 

,37 a. In § 368 q Abs. 3 werden nach den Wor-
ten „§ 187 Nr. 2 und 4" die Worte „und 
nach den §§ 11 und 19 des Gesetzes über 
die Krankenversicherung der Landwirte" 
eingefügt.' 

Begründung 

Notwendige Ergänzung. 

23. Zu j 75 nach Nummer 52 

Nach Nummer 52 sind folgende Nummern 53 
und 54 einzufügen: 

,53. In § 646 wird nach Absatz 1 folgender Ab-
satz 1 a eingefügt: 

„(1 a) Die Landesregierungen und, so-
weit sich der Bezirk einer Berufsgenossen-
schaft über das Gebiet eines Landes hinaus 
erstreckt, die Bundesregierung werden er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die Be-
zirke bestehender Berufsgenossenschaften 
den im Zuge einer gebietlichen Neuordnung 
geänderten Verwaltungsgrenzen anzupas-
sen. Die Landesregierung kann die Ermäch-
tigung auf die für die Sozialversicherung 
zuständige oberste Landesbehörde über-
tragen." 

54. In § 790 wird nach Absatz 1 folgender Ab-
satz 1 a eingefügt: 

„ (1 a) Die Landesregierungen und, so-
weit sich der Bezirk einer Berufsgenossen-
schaft über das Gebiet eines Landes hinaus 
erstreckt, die Bundesregierung werden er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die Be-
zirke bestehender Berufsgenossenschaften 
den im Zuge einer gebietlichen Neuordnung 
geänderten Verwaltungsgrenzen anzupas-
sen. Die Landesregierung kann die Ermäch-
tigung auf die für die Sozialversicherung 
zuständige oberste Landesbehörde über-
tragen." ' 

Begründung 

Die in den Bundesländern bereits abgeschlosse-
nen oder noch in Gang befindlichen Gebiets-
reformen machen die Anpassung der Bezirke 
der landesunmittelbaren gewerblichen und land- 

wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften und der 
sich über das Landesgebiet hinaus erstreckenden 
gewerblichen und landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften an die geänderten Verwal-
tungsgrenzen erforderlich. 

Da zu befürchten ist, daß die einstimmig ge-
faßten Beschlüsse der 42. und 43. Arbeitsmini-
sterkonferenz, die eine bundesgesetzliche Er-
mächtigung für Anpassungsregelungen der Län-
der herbeiführen wollen (vgl. Begründung zur 
Änderung des § 75 Nr. 5), in absehbarer Zeit 
nicht erledigt werden, sollte die durch das Ge-
setz zur Weiterentwicklung des Rechts der ge-
setzlichen Krankenversicherung ohnehin erfor-
derliche Änderung der Reichsversicherungsord-
nung zum Anlaß genommen werden, die §§ 646 
und 790 RVO durch eine entsprechende Ermäch-
tigungsnorm zu ergänzen. 

24. Nach § 77 

Es ist folgender § 77 a einzufügen: 

,§ 77 a 

In Artikel 4 § 2 Abs. des Gesetzes über Kas-
senarztrecht vom 17. August 1955 (Bundesge-
setzbl. I S. 513) werden folgende Sätze angefügt: 

„Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Bereiche der nach 
Satz 1 bestehenden Kassenärztlichen bzw. Kas-
senzahnärztlichen Vereinigungen den im Zuge 
einer gebietlichen Neuordnung geänderten Ver-
waltungsgrenzen anzupassen. Die Landesregie-
rung kann die Ermächtigung auf die für die So-
zialversicherung zuständige oberste Landesbe-
hörde übertragen." ' 

Begründung 

Soweit in Bundesländern Kassenärztliche bzw. 
Kassenzahnärztliche Vereinigungen bestehen, 
deren Bereiche von den im § 368 k Abs. i RVO 
gezogenen Grenzen abweichen, machen die be-
reits abgeschlossenen oder noch in Gang be-
findlichen Gebietsreformen dieser Länder die 
Anpassung der Bereich der Kassenärztlichen 
bzw. Kassenzahnärztlichen Vereinigungen an 
die geänderten Verwaltungsgrenzen erforder-
lich. 

Da zu befürchten ist, daß die einstimmig ge-
faßten Beschlüsse der 42. und 43. Arbeitsmini-
sterkonferenz, die eine bundesgesetzliche Er-
mächtigung für Anpassungsregelungen der Län-
der herbeiführen wollen (vgl. Begründung zur 
Änderung des § 75 Nr. 5), in absehbarer Zeit 
nicht erledigt werden, sollte die durch das Ge-
setz zur Weiterentwicklung des Rechts der ge-
setzlichen Krankenversicherung ohnehin erfor-
derliche Änderung von Gesetzen zum Anlaß ge-
nommen werden, den Artikel 4 § 2 Abs. 2 des 
Gesetzes über Kassenarztrecht durch eine Er-
mächtigungsnorm zu ergänzen. 
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25. Nach § 77 a 

Es ist folgender § 77 b einzufügen: 

,§ 77b 

In Artikel 3 § 2 Absatz 2 des Gesetzes über 
die Verbände der gesetzlichen Krankenkassen 
und der Ersatzkassen vom 17. August 1955 
(Bundesgesetzbl. I S. 524) werden folgende Sätze 
angefügt: 

„Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Bezirke der nach 
Satz 2 bestehenden Verbände den im Zuge 
einer gebietlichen Neuordnung geänderten Ver-
waltungsgrenzen anzupassen. Die Landesregie-
rung kann die Ermächtigung auf die für die 
Sozialversicherung zuständige oberste Landes-
behörde übertragen." ' 

Begründung 

Soweit in Bundesländern Krankenkassenver-
bände bestehen, deren Bezirke von den im § 414 
Abs. 1 RVO gezogenen Grenzen abweichen, 
machen die bereits abgeschlossenen oder noch 
in Gang befindlichen Gebietsreformen dieser 
Länder die Anpassung der Verbandsbezirke an 
die geänderten Verwaltungsgrenzen erforder-
lich. 

Die durch das Gesetz zur Weiterentwicklung 
des Rechts der gesetzlichen Krankenversiche-
rung ohnehin erforderliche Änderung von Ge-
setzen sollte zum Anlaß genommen werden, den 
Artikel 3 § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Ver-
bände der gesetzlichen Krankenkassen und der 
Ersatzkassen durch eine Ermächtigung zu er-
gänzen. 

26. Zu § 78 Abs. 2, § 80 Abs. 2 

In § 78 Abs. 2 Satz 1 und in § 80 Abs. 2 Satz 1 
ist jeweils das Wort „drei" durch das Wort 
„sechs" zu ersetzen. 

Begründung 

Wie die Erfahrungen mit dem Zweiten Kranken-
versicherungs-Änderungsgesetz gezeigt haben, 
sind Dreimonatsfristen zu kurz. Die Problematik 
der von dem betroffenen Personenkreis zu tref-
fenden Entscheidung (z. B. Privatversicherung 
oder gesetzliche Krankenversicherung) rechtfer-
tigt es, zumal das Inkrafttreten des Gesetzes 
möglicherweise mit der Haupterntezeit zusam-
menfallen kann, diesem Personenkreis eine län-
gere Frist einzuräumen. 

27. Zu § 93 Abs. 2 

Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsver-
fahrens sollte geprüft werden, ob nicht die bei 
den Ortskrankenkassen (in Ländern und Gebie-
ten ohne Landkrankenkassen) aus den Beiträgen 
der Landwirte gebildeten Rücklagen an die 
KVdL abzuführen sind, in der gleichen Weise 
wie dies für die Rücklagen der Landkranken-
kassen vorgesehen ist. 

28. Zu § 98 

§ 98 Satz 2 ist wie folgt zu fassen: 

„Rechtsverordnungen, die auf Grund des Ge-
setzes über den Aufbau der Sozialversicherung 
oder auf Grund dieses Gesetzes erlassen wer-
den, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten 
Überleitungsgesetzes." 

Begründung 

Die Erweiterung des Satzes 2 macht den Erlaß 
einer besonderen Übernahmeverordnung für die 
Verordnungen überflüssig, die aufgrund des 
Gesetzes über den Aufbau der Sozialversiche-
rung vom 5. Juli 1934 (RGBl. I S. 577) ergehen. 
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Anlage 3 

Stellungnahme der Bundesregierung 

zu dem Beschluß des Bundesrates 

Zu 1. 

Die Bundesregierung hat die Frage der Träger-
schaft und des Finanzierungssystems erneut ein-
gehend geprüft. Sie ist dabei zu der Auffassung ge-
langt, daß der Regierungsentwurf unter Berücksich-
tigung aller Argumente für die Landwirtschaft die 
sozialpolitisch günstigere Lösung darstellt. Die Bun-
desregierung befindet sich hierbei auch in Überein-
stimmung mit dem Vorschlag der Sachverständigen-
kommission zur Weiterentwicklung der sozialen 
Krankenversicherung, die sich für die Durchführung 
der Krankenversicherung der Landwirte in eigen-
ständigen Versicherungsträgern ausgesprochen hat. 

Bei der Vorbereitung des Gesetzentwurfs hat sich 
bereits gezeigt, daß sich bei einer Eingliederung 
der Landwirte in bestehende Versicherungsträger 
schwerwiegende finanzielle und organisatorische 
Veränderungen im Gesamtsystem der Krankenver-
sicherung ergäben, ohne daß hierdurch den beson-
deren Erfordernissen der landwirtschaftlichen Kran-
kenversicherung hinreichend Rechnung getragen 
werden könnte. Es muß im Hinblick auf den Struk-
turwandel in der Landwirtschaft davon ausgegan-
gen werden, für die Zukunft leistungsfähige und 
auf die besonderen Bedürfnisse der Landwirtschaft 
eingestellte Versicherungsträger zu bilden. Diesem 
Grundsatz entspricht die Konzentration auf 19 land-
wirtschaftliche Krankenkassen. Die Übernahme des 
Krankenversicherungsschutzes der Landwirte durch 
die 100 Landkrankenkassen würde dagegen schon 
kurzfristig zu nicht ausreichend leistungsfähigen 
Versicherungsträgern führen. Bei den Ortskranken-
kassen wären vor allem erhebliche verwaltungs-
mäßige Schwierigkeiten im Beitrags- und Leistungs-
recht zu erwarten. Zugleich würden Probleme der 
Selbstverwaltung auftreten, die im Ergebnis auf 
eine Beseitigung der Parität zwischen Versicherten- 
und Arbeitgebervertretern bei den Ortskrankenkas-
sen hinausliefen. 

Die Eingliederung der Landwirte in die bestehen-
den Krankenkassen würde ebenfalls einen erheb-
lichen organisatorischen Aufwand erfordern. Dieser 
würde noch dadurch erhöht, daß die notwendigen 
Unterlagen über die Versicherungspflichtigen den 
RVO-Kassen nicht vorliegen, während sie den land-
wirtschaftlichen Krankenkassen ohne weiteres zu-
gänglich sind. Es hat sich auch gezeigt, daß kein 
Grund zu der Annahme besteht, die sonstigen lau-
fenden Verwaltungskosten könnten bei den land-
wirtschaftlichen Krankenkassen höher sein als bei 
den RVO-Kassen. 
Die Krankenversicherung der Landwirte kann auch 
von anderen Krankenkassen nicht kostengünstiger 
durchgeführt werden als von den landwirtschaft-
lichen Krankenkassen, zumal von allen Beteiligten 

ausgeschlossen wird, daß ein Teil der Krankheits-
kosten von den übrigen Versichertengruppen mit-
getragen werden soll. 

Zu 2. (§ 2 Abs. 1 Nr. 2) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Begründung 

Landwirten, die nicht der gesetzlichen Krankenver-
sicherung angehören, ist wie allen anderen Perso-
nen Krankenhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz 
zu gewähren, wenn sie im Einzelfall die sonstigen 
Voraussetzungen erfüllen. § 13 BSHG, den der Bun-
desrat anspricht, sieht für hilfsbedürftige Renten-
antragsteller, welche die Voraussetzungen für den 
Bezug der Rente nicht erfüllen, die Übernahme der 
Krankenversicherungsbeiträge vor; vorliegend han-
delt es sich aber um einen völlig anders gelagerten 
und damit nicht vergleichbaren Tatbestand. Eine 
generelle Verpflichtung der Sozialhilfeträger, für 
die in § 2 Abs. 1 Nr. 2 genannten Personen die lau-
fenden Beiträge zur Krankenversicherung der Land-
wirte zu übernehmen, würde dem Grundsatz der 
Sozialhilfe widersprechen, Leistungen nur nach Prü-
fung der Voraussetzungen des Einzelfalles zu über-
nehmen. Außerdem würden erhebliche Mehrauf-
wendungen zu Lasten der Träger der Sozialhilfe 
entstehen. Im übrigen ist bei der Beitragsgestaltung 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Mitglie-
der Rechnung zu tragen. 

Zu 3. (§ 4) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Begründung 

Die Bundesregierung hält eine begrenzte Befreiungs-
möglichkeit für eine ausgewogene Lösung, um den 
verschiedenen Interessen gerecht zu werden. Nach 
Schätzungen werden nicht so viele Personen von 
der Befreiung von der Versicherungspflicht Ge-
brauch machen, daß der Solidarausgleich gefährdet 
wird. 

Zu 4. (§ 5 Abs. 2) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 5. (§ 6 Abs. 2) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 
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Zu 6. (§ 13) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt, jedoch wird vor-
geschlagen, in § 13 Abs. 1 zweiter Halbsatz an die 
Stelle der Worte: „zu Zahnersatz und Hilfsmitteln" 
die Worte: „oder volle Kostenübernahme bei Zahn-
ersatz und Hilfsmitteln" zu setzen. 

Zu 7. (§ 17 Abs. 3) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt, jedoch wird im 
Laufe des Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen sein, 
ob die Dauer der Krankenhauspflege in der Reichs-
versicherungsordnung in gleicher Weise ausdrück-
lich geregelt werden müßte wie in dem vorliegen-
den Vorschlag. 

Zu 8. (§ 30 Abs. 2) 

Prüfung wird zugesagt. 

Zu 9. (§ 38 Abs. 3 Satz 1) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 10. (§ 38 Abs. 3 Satz 2) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 11. (§ 41 Nr. 8) 

Dem Vorschlag wird unter der Voraussetzung zu-
gestimmt, daß der letzte Satz der Vorschrift gestri-
chen wird. 

Begründung 

Die Streichung des letzten Satzes des Vorschlags 
erscheint erforderlich, weil sonst von der allgemei-
nen Krankenversicherung zu stark abgewichen 
würde. Außerdem bestünde die Gefahr erhöhter 
Beitragsrückstände. 

Zu 12. (§ 43 Abs. 2) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt, wenn anstelle der 
Worte: „wenn sie die Voraussetzungen für die Ver-
sicherung nachweisen" die Worte: „wenn die Vor-
aussetzungen für die Versicherung nachgewiesen 
sind oder dem Versicherungsträger auf andere 
Weise bekannt werden" gesetzt werden. 

Zu 13. (§ 44 Abs. 2) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 14. (§ 49 Abs. 1 Nr. 7 und § 63 Abs. 2, 4 und 5 
Satz 2) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt, wenn ein Finanz-
ausgleich für besonders aufwendige Leistungen vor-
gesehen wird. 

Zu 15. (§ 49) 

Prüfung wird zugesagt. 

Zu 16. (§ 50 Abs. 2) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 17. (§ 51) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 18. (§ 55 Abs. 3) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 19. (§ 62) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 20. (§ 71) 

Die Frage wird geprüft. 

Zu 21. (§ 75 Nr. 5) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 22. (§ 75 nach Nr. 37) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 23. (§ 75 nach Nr. 52) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Begründung 

Die Bundesregierung hält an der auf die Gesetzes-
materialien des Unfallversicherungs-Neuregelungs-
gesetzes (UVNG) vom 30. April 1963 gestützten 
Auffassung fest, daß der Bestand der gewerblichen 
wie auch der landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften durch das UVNG nach dem Stande vom 
1. Juli 1963, dem Tage seines Inkrafttretens, fest-
gelegt worden ist und Änderungen in der örtlichen 
Zuständigkeit nur durch Bundesgesetze erfolgen 
könnten. Sollte eine Anpassung der Zuständigkeits-
bereiche der Berufsgenossenschaften an geänderte 
Verwaltungsgrenzen eines Landes erforderlich wer-
den, wird die Bundesregierung bereit sein, die not-
wendige Gesetzesinitiative zu ergreifen. 

Zu 24. (§ 77) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 25. (§ 77 a) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 
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Zu 26. (§ 78 Abs. 2, § 80 Abs. 2) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 27. (§ 93 Abs. 2) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Begründung 

Durch die Neuregelung verbleiben alle Landwirte, 
die eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung erhalten — abgesehen von den Fällen des 
§ 3 — bei den Ortskrankenkassen. Für diese Ver-
sicherung leisten die Rentenversicherungsträger 
einen Zuschuß. Allein im Hinblick darauf kann dem 
Vorschlag nicht gefolgt werden. 

Zu 28. (§ 98) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 


